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VORBEMERKUNG 

(A) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ("BMWE") hat am 4. Mai 2026 

die Richtlinie zur Förderung von CO2-armen Produktionsverfahren in der Industrie 

durch CO2-Differenzverträge (Förderrichtlinie CO2-Differenzverträge ("FRL 

CCfD")) erlassen. Sie steht unter dem Vorbehalt der Erteilung einer beihilferechtli-

chen Genehmigung der Europäischen Kommission. Durch die FRL CCfD sollen Un-

ternehmen aus emissionsintensiven Branchen gefördert werden, da die Umstellung 

von herkömmlichen Produktionsverfahren auf CO2-arme Produktionsverfahren mit er-

heblichen Mehrkosten für diese Unternehmen einhergeht. Mit der Durchführung und 

Administration des Förderprogramms CO2-Differenzverträge hat das BMWE im 

Sinne von Nummer 2.7 FRL CCfD das Forschungszentrum Jülich GmbH – Projekt-

träger Jülich, Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich als Verwaltungshelfer beauftragt. 

(B) Die Bewilligungsbehörde hat am 5. Mai 2026 den für diesen Vertrag geltenden und 

vom Zuwendungsempfänger zu beachtenden Förderaufruf bekannt gemacht ("Förder-

aufruf") und der Zuwendungsempfänger hat am in Anhang 6 Abschnitt 1 genannten 

Datum einen Antrag auf Förderung gestellt, der um den in Anhang 6 Abschnitt 2 ge-

nannten Inhalt ergänzt wurde ("Antrag auf Förderung"). Der Förderaufruf ist als An-

hang 1 diesem Vertrag beigefügt. An dem in Anhang 6 Abschnitt 4 genannten Datum 

hat die Bewilligungsbehörde sodann gegenüber dem Zuwendungsempfänger aufgrund 

der FRL CCfD einen Zuwendungsbescheid ("Zuwendungsbescheid") erlassen.  

(C) Nach dem Konzept von CO2-Differenzverträgen sollen durch diesen Vertrag die 

Mehrkosten des Zuwendungsempfängers ausgeglichen werden, die diesem durch die 

Errichtung (Investitionsausgaben, engl. Capital Expenditures, kurz CAPEX) und den 

Betrieb (Betriebskosten, engl. Operational Expenditures, kurz OPEX) von emissions-

armen oder -freien Anlagen im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen entstehen. Das 

Konzept der CO2-Differenzverträge sieht vor, dass es auch zu Überschusszahlungen 

des Zuwendungsempfängers an den Zuwendungsgeber kommen kann. 

(D) Dieser Vertrag dient der näheren Ausgestaltung und Umsetzung des Zuwendungs-

rechtsverhältnisses, welches auf dem Zuwendungsbescheid beruht und mit Bekannt-

gabe des Zuwendungsbescheids zwischen dem Zuwendungsempfänger und dem Zu-

wendungsgeber entsteht. 

(E) Es entspricht dem Verständnis der Parteien, dass der Zuwendungsbescheid öffentlich-

rechtlicher Natur, dieser Vertrag hingegen privatrechtlicher Natur ist. 

 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 
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1. DEFINIERTE BEGRIFFE UND AUSLEGUNG 

1.1 Definitionen 

In diesem Vertrag hat jeder der nachstehend aufgeführten Begriffe die nachfolgend defi-

nierte Bedeutung. 

"Absoluter Energieträgereinsatz" die im Geförderten Vorhaben eingesetzte 

Menge eines Energieträgers in Megawatt-

stunden (MWh). Die Umrechnung in 

Energieeinheiten erfolgt unter Nutzung 

des Heizwerts des eingesetzten Energie-

trägers. 

"Absolute Treibhausgasemissionsmin-

derungen" 

die im CCfD-Produktionsverfahren ge-

genüber dem Referenzsystem erzielte Re-

duktion der Treibhausgasemissionen in 

Tonnen Kohlenstoffdioxidäquivalenten 

(CO2-Äquivalenten) bei gleicher geplan-

ter oder tatsächlich realisierter Produkti-

onsmenge.  

"Anderweitige Förderung" Fördermittel des Zuwendungsempfängers 

außerhalb der FRL CCfD für dieselben 

förderfähigen Investitionen, Ausgaben 

und Kosten, sofern diese als Beihilfen im 

Sinne des Artikels 107 Absatz 1 Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) oder als zentral verwaltete 

Unionsmittel, die nicht direkt oder indi-

rekt der Kontrolle Deutschlands unterlie-

gen, zu qualifizieren sind. Unter den Vo-

raussetzungen von Satz 1 2. Halbsatz sind 

auch Fördermittel erfasst, die nicht unmit-

telbar für das Geförderte Vorhaben ge-

währt worden sind, sofern und soweit 

diese im Zusammenhang mit dem CCfD-

Produktionsverfahren stehen und dieses 

begünstigen. Eine Anderweitige Förde-

rung liegt nicht vor, soweit es sich um In-

vestitionen, Ausgaben und Kosten des Zu-
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wendungsempfängers im Sinne von Num-

mer 2.3 Satz 1 FRL CCfD handelt, die der 

Höhe nach nicht von der maximalen ge-

samten Fördersumme im Sinne von Num-

mer 7.4(b) FRL CCfD umfasst sind, so-

fern und soweit sich aus unionsrechtlichen 

Vorgaben nicht etwas anderes ergibt. 

"Anlage" eine Betriebsstätte oder sonstige ortsfeste 

Einrichtung. 

"Anlagenbetreiber" eine natürliche oder juristische Person 

oder rechtsfähige Personengesellschaft, 

die die unmittelbare Entscheidungsgewalt 

über eine Anlage innehat und die dabei die 

wirtschaftlichen Risiken trägt. Wer im 

Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-

setz (BImSchG) eine genehmigungsbe-

dürftige Anlage betreibt, ist Anlagenbe-

treiber nach Satz 1. 

"Antrag auf Förderung" Vorbemerkung (B) 

"Bankarbeitstage" als Bankarbeitstage gelten alle Tage (au-

ßer Samstage, Sonntage und gesetzliche 

Feiertage in Berlin (Deutschland)), an de-

nen die Banken in Berlin (Deutschland), 

für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 

"Basis-Vertragspreis" Nummer 4.9.1(a)(i) 

"Behörde" bezeichnet jegliche supranationale, EU-, 

Bundes-, Landes-, gemeindliche, örtliche 

oder sonstige Behörden oder hoheitliche 

Stellen sowie ordentliche, Verwaltungs- 

oder Schiedsgerichte. 

"Berechnungsangaben" Nummer 4.3.2(a) 

"Bewilligungsbehörde" die Bewilligungsbehörde ist das BMWE. 

Das BMWE behält sich vor, mit der Ad-

ministration der Fördermaßnahme einen 
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Projektträger gemäß § 44 Absatz 3 Bun-

deshaushaltsordnung (BHO) zu beleihen 

oder als Verwaltungshelfer zu beauftra-

gen. Eine Bekanntgabe des Projektträgers 

erfolgt im Bundesanzeiger. Im Fall einer 

Beleihung nimmt der Beliehene die Auf-

gaben der Bewilligungsbehörde wahr. 

"Bilanzieller Energieträgereinsatz" Energieträgereinsatz, dem kein physischer 

Einsatz der angegebenen Mengen im Ge-

förderten Vorhaben entgegensteht, son-

dern beispielsweise nur eine Vorlage von 

Zertifikaten oder Herkunftsnachweisen in 

einem Massenbilanzsystem. 

"Biomasse" der biologisch abbaubare Teil von Pro-

dukten, Abfällen und Reststoffen biologi-

schen Ursprungs der Landwirtschaft, ein-

schließlich pflanzlicher und tierischer 

Stoffe, der Forstwirtschaft und damit ver-

bundener Wirtschaftszweige, einschließ-

lich der Fischerei und der Aquakultur, der 

biologisch abbaubare Teil von Abfällen, 

darunter auch Industrie- und Haushaltsab-

fälle biologischen Ursprungs, sowie Roh-

stoffe und Energieträger, deren Energie-

gehalt aus biogenen Quellen stammt, ein-

schließlich biogenem Wasserstoff und Bi-

ogener Wasserstoffderivate. 

"BMWE" Vorbemerkung (A) 

"CCfD-Produktionsverfahren" ein Produktionsverfahren, das 

1. sich durch grundlegende technolo-

gische Änderungen am bestehen-

den Produktionsverfahren und da-

mit einhergehende erhebliche In-

vestitionen auszeichnet, und 
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2. fossile Energieträger oder Roh-

stoffe durch CO2-arm bereitge-

stellte Energieträger oder Roh-

stoffe (etwa durch Strom, Wasser-

stoff, Biomasse) substituiert.  

Ein CCfD-Produktionsverfahren liegt 

auch vor, wenn CCS- beziehungsweise 

CCU-Technologien gemäß Nummer 2.11 

und dem aktuellen Stand der Wissenschaft 

und Technik eingesetzt werden.  

Ein Produktionsverfahren, das nicht ener-

gie- und ressourceneffizient betrieben 

wird und keinen Beitrag zur Klimaneutra-

lität der Industrie ermöglicht, ist kein 

CCfD-Produktionsverfahren. 

Diese Definition findet auf neu zu errich-

tende Produktionsprozesse entsprechende 

Anwendung. 

"CCS" Nummer 2.11 

"CCU" Nummer 2.11 

"CO2-armer Wasserstoff" Wasserstoff, dessen Energiegehalt aus 

nicht erneuerbaren Quellen stammt und 

der in Bezug auf die Verringerung von 

Treibhausgasemissionen den in Artikel 2 

Nr. 11 der jeweils geltenden Fassung der 

Richtlinie (EU) 2024/17881 festgelegten 

Mindestschwellenwert des Vergleichs-

werts für fossile Brennstoffe für erneuer-

bare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs 

 

1  Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über gemeinsame 

Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff, zur Änderung der Richt-

linie (EU) 2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/73/EG (ABl. L 2024/1788 vom 15.7.2024). 
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erreicht, der in der gemäß Artikel 29a Ab-

satz 3 der Richtlinie (EU) 2018/20012 an-

genommenen Methode für die Bewertung 

der durch erneuerbare Kraftstoffe nicht bi-

ogenen Ursprungs und wiederverwertete 

kohlenstoffhaltige Kraftstoffe erzielten 

Treibhausgasemissionseinsparungen oder 

entsprechenden unionsrechtlichen Vor-

schriften in der jeweils geltenden Fassung 

festgelegt ist. Die Einsparungen bei den 

Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 

werden nach der durch die jeweils aktuell 

geltenden Fassung der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2025/2359 der Kommis-

sion3 festgelegten Methode berechnet.  

"CO2-Transportinfrastruktur" CO2-Transportinfrastruktur im Sinne der 

Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 der Kommission4 in der je-

weils aktuell geltenden Fassung. Zum 

Zeitpunkt der Bekanntgabe des Förder-

aufrufs ist nach Artikel 3 Nr. 63 Durch-

führungsverordnung (EU) 2018/2066 der 

Kommission eine CO2-Transportinfra-

struktur eine Infrastruktur im Sinne von 

Artikel 3 Nr. 29 der Verordnung (EU) 

 

2  Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 

zur Änderung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elekt-

rizitätsmarktdesigns in der Union (Abl. L 2024/1711 vom 26.6.2024). 
3  Delegierte Verordnung (EU) 2025/2359 der Kommission vom 8. Juli 2025 zur Ergänzung der Richtlinie 

(EU) 2024/1788 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung einer Methode zur Bewertung 

der Einsparungen an Treibhausgasemissionen durch kohlenstoffarme Brennstoffe (Abl. L, 2025/2359 vom 

21.11.2025). 
4  Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (Abl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung von und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Abl. L, 

2024/2493 vom 27.9.2024). 
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2024/17355. Zum Zeitpunkt der Bekannt-

gabe des Förderaufrufs ist nach Artikel 3 

Nr. 29 der Verordnung (EU) 2024/1735 

eine CO2-Transportinfrastruktur das Netz 

von Pipelines, einschließlich der zugehö-

rigen Verdichterstationen, für den Trans-

port von CO2 zur Speicherstätte sowie alle 

Schiffs-, Straßen oder Schienenverkehrs-

mittel, einschließlich Verflüssigungsvor-

richtungen und vorübergehende Speicher-

anlagen falls erforderlich, für den Trans-

port von CO2 zu den Hafenanlagen und 

zur Speicherstätte. 

"Datenempfänger" Nummer 16.4.2 

"DEHSt" Deutsche Emissionshandelsstelle 

"DIS-Schiedsgerichtsordnung" Nummer 24.2 

"Dynamisierter Vertragspreis" Nummer 4.9.1(a)(ii) 

"Dynamisierungskomponente" Nummer 4.9.2(c)  

"Energetische Nutzung"  jede Nutzung eines Energieträgers, wenn 

der Hauptzweck der Nutzung der Einsatz 

als Energiequelle zur Bereitstellung von 

Wärme, Strom oder Kraft ist. 

Erneuerbarer Wasserstoff nicht bioge-

nen Ursprungs (kurz: Erneuerbarer 

Wasserstoff) 

Wasserstoff mit einem aus erneuerbaren 

Energiequellen mit Ausnahme von Bio-

masse stammenden Energiegehalt, der den 

Anforderungen an erneuerbare Brenn-

stoffe nicht biogenen Ursprungs im Sinne 

 

5  Verordnung (EU) 2024/1735 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Schaffung 

eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-

Technologien und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (Abl. L 1735 vom 28.6.2024, S. 1), zuletzt 

geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1463 der Kommission vom 23. Mai 2025 zur Ände-

rung der Verordnung (EU) 2024/1735 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Ermitt-

lung von Unterkategorien innerhalb der Netto-Null-Technologien und der Liste der für diese Technologien 

verwendeten spezifischen Bauteile (Abl. L 2025/1463 vom 28.07.2025). 
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der Richtlinie (EU) 2018/20016 in der je-

weils aktuell geltenden Fassung entspricht 

und bei dessen Herstellung der verwen-

dete Strom den Anforderungen der Dele-

gierten Verordnung (EU) 2023/1184 der 

Kommission7 in der jeweils aktuell gelten-

den Fassung genügen muss. In Bezug auf 

die Verringerung von Treibhausgasemis-

sionen muss der in Artikel 29a der jeweils 

geltenden Fassung der Richtlinie (EU) 

2018/2001 festgelegte Mindestschwellen-

wert des Vergleichswerts für fossile 

Brennstoff für erneuerbare Kraftstoffe 

nicht biogenen Ursprungs erreicht wer-

den, der in der gemäß Artikel 29a Ab-

satz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 an-

genommenen Methode für die Bewertung 

der durch erneuerbare Kraftstoffe nicht bi-

ogenen Ursprungs und wiederverwertete 

kohlenstoffhaltige Kraftstoffe erzielten 

Treibhausgasemissionseinsparungen oder 

entsprechenden unionsrechtlichen Vor-

schriften in der jeweils geltenden Fassung 

festgelegt ist. Die Einsparungen bei den 

Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen 

werden nach der durch die jeweils aktuell 

 

6  Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Abl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 

zur Änderung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elekt-

rizitätsmarktdesigns in der Union (Abl. L 2024/1711 vom 26.6.2024). 
7  Delegierte Verordnung (EU) 2023/1184 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergänzung der Richtli-

nie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung einer Unionsmethode 

mit detaillierten Vorschriften für die Erzeugung flüssiger oder gasförmiger erneuerbarer Kraftstoffe nicht 

biogenen Ursprungs für den Verkehr (Abl. L 157 vom 20.6.2023, S. 11), zuletzt geändert durch die Dele-

gierte Verordnung (EU) 2024/1408 der Kommission vom 14. März 2024 zur Änderung der Delegierten 

Verordnung (EU) 2023/1184 der Kommission im Hinblick auf die Anpassung eines Fachbegriffs an die 

Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (Abl. L 2024/1408 vom 21.5.2024). 
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geltende Fassung der Delegierten Verord-

nung (EU) 2023/1185 der Kommission8 

festgelegten Methode berechnet. 

"Erstes Teiljahr" umfasst bei einem unterjährigen Operati-

ven Beginn des Geförderten Vorhabens 

den Zeitraum ab dem tatsächlichen Opera-

tiven Beginn des Geförderten Vorhabens 

bis einschließlich 31. Dezember des Ka-

lenderjahres, in dem der Operative Beginn 

liegt. 

"EU-ETS 1" Emissionshandelssystem der Europäi-

schen Union für den Stromsektor und die 

emissionsintensive Industrie 

"Förderaufruf" Vorbemerkung (B) 

"FRL CCfD" Vorbemerkung (A) 

"Gebotsverfahren" durch einen Förderaufruf der Bewilli-

gungsbehörde eingeleitetes wettbewerbli-

ches Verfahren, in dessen Rahmen interes-

sierte Unternehmen einen Antrag auf För-

derung und Abschluss eines CO2-Diffe-

renzvertrags stellen können. 

"Geförderte Anlagen" Nummer 2.2 

"Gefördertes Vorhaben" Nummer 2.1 

"Geschützte Daten" Nummer 16.4.2 

"Gewidmete Energieinfrastruktur" Energieinfrastruktur, die für eine kleine 

Gruppe vorab festgelegter Nutzer errichtet 

 

8  Delegierte Verordnung (EU) 2023/1185 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergänzung der Richtli-

nie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung eines Mindestschwellen-

wertes für die Treibhausgaseinsparungen durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe und einer 

Methode zur Ermittlung der Treibhausgaseinsparungen durch flüssige oder gasförmige erneuerbare Kraft-

stoffe nicht biogenen Ursprungs für den Verkehr sowie durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraft-

stoffe (ABl. L 157 vom 20.6.2023, S. 20). 
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wird und auf deren Bedarf zugeschnitten 

ist. 

"Grüner Mehrerlös" der Mehrerlös, den der Zuwendungsemp-

fänger dadurch erwirtschaften kann, dass 

für den Absatz der mit dem geförderten 

CO2-armen Produktionsverfahren herge-

stellten Produkte höhere Preise als für mit 

konventionellen Produktionsverfahren 

hergestellte Produkte zu erzielen sind. 

"Höhere Gewalt" hierunter fallen betriebsfremde, von außen 

durch elementare Naturkräfte oder durch 

Handlungen dritter Personen herbeige-

führte Ereignisse, die nach menschlicher 

Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar 

sind, mit wirtschaftlich erträglichen Mit-

teln durch die äußerste, nach der Sachlage 

vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt 

nicht verhütet oder unschädlich gemacht 

werden können und auch nicht wegen ih-

rer Häufigkeit vom Zuwendungsempfän-

ger in Kauf zu nehmen waren. 

"Industriedampf" Wasserdampf, der als Trägermedium für 

Prozesswärme zur Herstellung von indust-

riellen Produkten im Sinne von Num-

mer 4.17(g) 1. Halbsatz FRL CCfD einge-

setzt wird. 

"Industriedampfvorhaben" Nummer 2.12.1 

"Informationsempfänger" Nummer 16.1.3 

"Informationszwecke" Nummer 16.1.3 

"Konsortialführer" In dem Fall, dass es sich bei dem Zuwen-

dungsempfänger um ein Konsortium nach 

Nummer 5.2 FRL CCfD handelt: Ver-

tragsrubrum (2) 
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"Konsortialmitglied" In dem Fall, dass es sich bei dem Zuwen-

dungsempfänger um ein Konsortium nach 

Nummer 5.2 FRL CCfD handelt: Ver-

tragsrubrum 

"Konventionelle Referenzanlage" Nummer 7.3 

"Letztes Teiljahr" umfasst bei einem unterjährigen Operati-

ven Beginn des Geförderten Vorhabens 

den Zeitraum, der beginnend ab dem 1. Ja-

nuar des Kalenderjahres, das auf den Ab-

lauf (i) des Ersten Teiljahres und (ii) vier-

zehn (14) auf das Erste Teiljahr folgenden 

vollständigen Kalenderjahren folgt, die 

Tage umfasst, die von fünfzehn (15) Jah-

ren ab dem Operativen Beginn des Geför-

derten Vorhabens nach Abzug des Ersten 

Teiljahres sowie der vierzehn (14) voll-

ständigen Kalenderjahre verbleiben (das 

Erste Teiljahr und das Letzte Teiljahr sind 

zusammen die "Teiljahre").  

"Negativemissionen" Abscheidung von Kohlenstoffdioxid 

(CO2) oder anderen Treibhausgasen aus 

dem Einsatz von Energieträgern, die auf 

Grundlage der zum Zeitpunkt der Berech-

nung aktuell geltenden Fassung der 

Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 der Kommission9 oder entspre-

chender unionsrechtlicher Vorgaben mit 

dem Emissionsfaktor null bewertet wer-

den, oder Entnahme von CO2 oder ande-

ren Treibhausgasen aus der Atmosphäre 

 

9  Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung von und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom 

27.9.2024, S. 1). 
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durch geochemische, chemische oder 

sonstige menschliche Aktivitäten und dau-

erhafte Speicherung oder Bindung der ab-

geschiedenen oder entnommenen Treib-

hausgase. Soweit Regelungen, die für die 

Emissionsbewertung im EU-ETS 1 rele-

vant sind, eine abweichende Definition 

vorsehen, gilt insoweit dieser Begriff für 

die Zwecke dieser Förderrichtlinie ent-

sprechend. 

"Negativemissionstechnologien" Nummer 4.9.1(f) 

"Nicht biogene Wasserstoffderivate" auf Erneuerbarem oder CO2-armem Was-

serstoff basierende, gasförmige oder flüs-

sige Energieträger und Rohstoffe (zum 

Beispiel Methan, Ammoniak, Methanol 

und synthetische Kraftstoffe). 

"Operativer Beginn" Tag der ersten bestimmungsgemäßen Nut-

zung oder Teilnutzung der Geförderten 

Anlagen nach Abschluss eines Probebe-

triebs. Der Probebetrieb ist der zeitweilige 

Betrieb einer Anlage zur Prüfung ihrer Be-

triebstüchtigkeit vor der ersten bestim-

mungsgemäßen Nutzung der Geförderten 

Anlagen und stellt somit nicht den Opera-

tiven Beginn des Geförderten Vorhabens 

dar.  

"Partei" Vertragsrubrum 

"Parteien" Vertragsrubrum 

"Produktwechsel" Nummer 9.1 

"Prozessemissionen" Treibhausgasemissionen, bei denen es 

sich nicht um Treibhausgasemissionen aus 

der Verbrennung handelt und die infolge 

einer beabsichtigten oder unbeabsichtig-

ten Reaktion zwischen Stoffen oder ihrer 

Umwandlung entstehen, einschließlich 



 

 15 

der chemischen oder elektrolytischen Re-

duktion von Metallerzen, der thermischen 

Zersetzung von Stoffen und der Erzeu-

gung von Stoffen zur Verwendung als 

Produkt oder Ausgangsmaterial. 

"Prozesswärme" Wärme, die für technische Prozesse zur 

Herstellung, Weiterverarbeitung oder 

Veredelung von Produkten benötigt wird 

und zu diesem Zweck über Dampf, Luft, 

Wasser, Öle oder andere Träger übertra-

gen werden kann. 

"Referenzsystem" Nummer 4.9.1(c). Nur zur Erläuterung: 

Das Referenzsystem ist die für das jewei-

lige Produkt zum Zeitpunkt des Förder-

aufrufs verfügbare effiziente und emissi-

onsarme konventionelle Produktionstech-

nologie, die für die Ermittlung der Treib-

hausgasemissionsminderungen durch die 

geförderte Anlagenkonstellation und für 

die Dynamisierung der Energieträgerkos-

ten herangezogen wird. Soweit ein Refe-

renzsystem zur Anwendung kommt, das 

sich nicht auf ein Produkt bezieht, be-

stimmt sich die Auswahl des Referenzsys-

tems durch die Produktionstechnologie 

des Geförderten Vorhabens. 

"Regulatorische Vorschriften" Nummer 18.3.2(a) 

"Relative Energieträgereinsätze" der Absolute Einsatz eines Energieträgers 

im Verhältnis zum absoluten Gesamtener-

gieträgereinsatz des Geförderten Vorha-

bens. 

"Relative Treibhausgasemissionsmin-

derung" 

die Absolute Treibhausgasemissionsmin-

derung des Geförderten Vorhabens divi-

diert durch die absoluten Treibhaus-

gasemissionen des Referenzsystems. Für 
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die Zwecke der FRL CCfD und die Zwe-

cke dieses Vertrags kann zwischen ge-

planten Relativen Treibhausgasemissions-

minderungen und tatsächlich realisierten 

Relativen Treibhausgasemissionsminde-

rungen unterschieden werden. 

"Relevanter Empfänger" Nummer 19.2 

"Schwer vermeidbare Treibhaus-

gasemissionen" 

Treibhausgasemissionen, die erst auf mitt-

lere bis lange Sicht vermeidbar sind. Dies 

ist der Fall, wenn die zur Vermeidung not-

wendige Technik noch nicht ausgereift ist 

oder ihr Einsatz aktuell zu unverhältnis-

mäßig hohen Vermeidungskosten führen 

würde. Auch Treibhausgasemissionen, die 

aus der Energetischen Nutzung von Ab-

gasströmen der geförderten Anlage resul-

tieren, werden als Schwer vermeidbare 

Treibhausgasemissionen betrachtet. 

"Sekundärenergieträger" Strom sowie Energieträger, die aus fossi-

len Rohstoffen hergestellt wurden. 

"Sicherheiten" Bankgarantien und Bankbürgschaften 

"Spezifischer Energieträgereinsatz" der Einsatz eines Energieträgers bezogen 

auf die Mengeneinheit des Produkts eines 

Referenzsystems. 

"Spezifische Treibhausgasemissions-

minderung" 

die Differenz zwischen den Treibhaus-

gasemissionen des Referenzsystems und 

den verbleibenden Restemissionen des im 

CCfD-Produktionsverfahren betriebenen 

Produktionssystems gemäß Num-

mer 4.9.1(e), jeweils bezogen auf eine 

Tonne des hergestellten Produkts. 

"Stoffliche Nutzung" jede Nutzung eines Energieträgers mit 

Ausnahme der energetischen Nutzung und 

der Aufbereitung zu Materialien, die für 

die Verwendung als Brennstoff oder als 
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anderes Mittel zur energetischen Nutzung 

bestimmt sind. 

"Systemgrenzen" Anlagenkonfiguration zur Durchführung 

sämtlicher wesentlicher Produktions-

schritte, die zur Herstellung aller Zwi-

schenprodukte und des Produkts notwen-

dig sind und an den vom Vertrag umfass-

ten Standorten durchgeführt werden. 

"Treibhausgase" CO2, Methan (CH4), Distickstoffoxid 

(N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Stick-

stofftrifluorid (NF3) sowie teilhaloge-

nierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) 

und perfluorierte Kohlenwasserstoffe 

(PFKW) gemäß Anhang V Teil 2 der Eu-

ropäischen Governance-Verordnung10 in 

der jeweils aktuell geltenden Fassung. 

"Treibhausgasemissionen" die anthropogene Freisetzung von Treib-

hausgasen, die von Nummer 4.9.1(e) er-

fasst werden, in Tonnen CO2-Äquivalent, 

wobei eine Tonne CO2-Äquivalent eine 

Tonne CO2 oder die Menge eines anderen 

Treibhausgases ist, die in ihrem Potenzial 

zur Erwärmung der Atmosphäre einer 

Tonne CO2 entspricht; das Potenzial rich-

tet sich nach der aktuell geltenden Fassung 

der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/1044 der Kommission11, oder nach 

 

10 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das 

Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 

98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, 

S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der 

Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhe-

bung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates (ABl. L 2023/2413 vom 31.10.2023). 
11 Delegierte Verordnung (EU) 2020/1044 der Kommission vom 8. Mai 2020 zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Werte für Treibhauspoten-

ziale und die Inventarleitlinien und im Hinblick auf das Inventarsystem der Union sowie zur Aufhebung der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 666/2014 der Kommission (ABl. L 230 vom 17.7.2020, S. 1). 
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einer aufgrund von Artikel 26 Absatz 6 

Buchstabe b der Europäischen Gover-

nance-Verordnung erlassenen Nachfolge-

regelung in der jeweils aktuell geltenden 

Fassung. 

"Überschusszahlungen" Nummer 4.2 

"Verbundene Unternehmen" Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. Akti-

engesetz (AktG). 

"Vertrag" Vertragsrubrum 

"Vertrauliche Informationen" Nummer 18.2 

"Verzugszinsen" Nummer 6.2 

"Vorgelagerte Referenzsysteme" Referenzsysteme, die sich nicht auf das 

geförderte Produkt beziehen, sondern auf 

ein Vorprodukt, das im Vorhaben zum ge-

förderten Produkt weiterverarbeitet wird. 

Im Förderaufruf wird festgelegt, welche 

Referenzsysteme als Vorgelagerte Refe-

renzsysteme definiert werden. 

"Vorhabenbeginn" die erste feste Verpflichtung (z. B. Bestel-

lung von Ausrüstung oder Beginn der 

Bauarbeiten), die eine Investition unum-

kehrbar macht, einschließlich des Ab-

schlusses eines der Ausführung des Geför-

derten Vorhabens zuzurechnenden Liefe-

rungs- oder Leistungsvertrags durch den 

Zuwendungsempfänger oder ein Konsor-

tialmitglied sowie mit diesen Verbunde-

nen Unternehmen. Der Kauf von Grund-

stücken oder Vorarbeiten wie die Einho-

lung von Genehmigungen oder die im 

Vorfeld erfolgende Erstellung von Durch-

führbarkeitsstudien gelten nicht als Vor-

habenbeginn. Bei Übernahmen von nicht 

Verbundenen Unternehmen ist der Vorha-

benbeginn der Zeitpunkt des Erwerbs der 
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unmittelbar mit der erworbenen Betriebs-

stätte verbundenen Vermögenswerte. 

Kein Vorhabenbeginn im Sinne dieses 

Vertrags liegt vor, wenn in einem der Aus-

führung zuzurechnenden Liefer- oder 

Leistungsvertrag ein Rücktrittsrecht oder 

eine auflösende Bedingung für den Fall 

der bestandskräftigen Ablehnung des An-

trags auf Förderung oder eine aufschie-

bende Bedingung für den Fall der Bewil-

ligung des Antrags auf Förderung verein-

bart wird und der Liefer- oder Leistungs-

vertrag bis zur Bekanntgabe des Zuwen-

dungsbescheids nicht vollzogen wird.  

"Wasserstoffderivate" Biogene und Nicht biogene Wasserstoff-

derivate.  

"Weitere Informations- und Mitwir-

kungsverpflichtete" 

Nummer 16.1.6 

"Wesentlicher Produktwechsel" Nummer 9.3 

"Wiederverwertete kohlenstoffhaltige 

Brennstoffe" 

flüssige und gasförmige Brennstoffe, die 

aus flüssigen oder festen Abfallströmen 

nicht erneuerbaren Ursprungs, die für eine 

stoffliche Verwertung gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG12 oder entspre-

chender unionsrechtlicher Vorschriften in 

der jeweils geltenden Fassung nicht geeig-

net sind, hergestellt werden, sowie aus 

Gas aus der Abfallverarbeitung und Abgas 

nicht erneuerbaren Ursprungs, die 

zwangsläufig und unbeabsichtigt infolge 

der Produktionsprozesse in Industrieanla-

gen entstehen. 

 

12 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle 

und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3), zuletzt geändert durch die 

Richtlinie (EU) 2025/1892 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. September 2025 zur Ände-

rung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle (ABl. L, 2025/1892 vom 26.9.2025). 
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"Zuwendungsbescheid" Vorbemerkung (B) 

"Zuwendungsempfänger" Vertragsrubrum 

"Zuwendungsgeber" Vertragsrubrum (1) 

"Zwischenprodukte" Produkte aus wesentlichen Produktions-

schritten, die zur Herstellung des Produkts 

notwendig und für dessen Treibhausgasbi-

lanzierung relevant sind. Prozesswärme 

gilt als Zwischenprodukt. Wasserstoff, Se-

kundärenergieträger, Wiederverwertete 

kohlenstoffhaltige Brennstoffe und Bio-

masse, mit Ausnahme von stofflich ge-

nutzten Biogenen Wasserstoffderivaten, 

gelten nicht als Zwischenprodukte. Was-

serstoffderivate gelten nicht als Zwischen-

produkte, soweit sie energetisch genutzt 

werden. 
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1.2 Auslegung 

1.2.1 Das Inhaltsverzeichnis, die Überschriften und Zwischenüberschriften dieses 

Vertrags dienen lediglich der Übersichtlichkeit und berühren die Vertrags-

auslegung nicht. 

1.2.2 Soweit sich aus dem Zusammenhang nicht etwas anderes ergibt, schließen 

Begriffe im Singular den Plural ein und Bezugnahmen auf ein Geschlecht 

umfassen das jeweils andere Geschlecht. Bezugnahmen auf Personen (in die-

sem Vertrag umfasst dies natürliche Personen, Körperschaften, nicht rechts-

fähige Vereinigungen, Personengesellschaften, Regierungen, Hoheitsträger 

oder sonstige Einheiten, gleich ob rechtsfähig oder nicht) umfassen auch die 

gesetzlichen Vertreter und Rechtsnachfolger der jeweiligen Personen. 

1.2.3 Die Worte "sonstige", "umfassen", "einschließlich", "insbesondere" und der-

gleichen enthalten keinerlei Beschränkung. 

1.2.4 Bezugnahmen auf Vorbemerkungen, Anhänge und Nummern sind als Bezug-

nahmen auf die entsprechenden Vorbemerkungen und Anhänge zu diesem 

Vertrag und auf Nummern dieses Vertrags zu verstehen (soweit nicht anders 

angegeben), und Bezugnahmen in Anhängen auf Absätze oder Abschnitte 

sind als Bezugnahmen auf Absätze oder Abschnitte des betreffenden Anhan-

ges zu verstehen (soweit nicht anders angegeben). 

1.2.5 Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, be-

zeichnen "Schriftform" oder "schriftlich" jegliche lesbare Wiedergabe von 

Worten gemäß § 126b BGB. 

1.2.6 Soweit in Euro angegebene Beträge ganz oder teilweise in andere Währungen 

umzurechnen sind, erfolgt die Umrechnung zum Euro-Referenzkurs der Eu-

ropäischen Zentralbank am dritten Kalendertag, der auf den Tag der Absen-

dung des Zuwendungsbescheides folgt. Für Zahlungen nach Maßgabe dieses 

Vertrags gilt für die Umrechnung der Euro-Referenzkurs der Europäischen 

Zentralbank zwei (2) Kalendertage vor dem jeweiligen Fälligkeitstag.  

1.2.7 Soweit in anderen Währungen als Euro angegebene Beträge ganz oder teil-

weise in Euro umzurechnen sind, ist der zum Zeitpunkt der Umrechnung gel-

tende Kassakurs der Europäischen Zentralbank für die Umrechnung der je-

weiligen Währung in Euro zu verwenden. 

1.2.8 Sofern und soweit Regelungen zur Umrechnung von Währungen im Förder-

aufruf getroffen worden sind, gehen diese den Regelungen in Nummer 1.2.6 

und Nummer 1.2.7 vor. 
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1.2.9 Soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind die in diesem Vertrag in Be-

zug genommenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in der zum Zeitpunkt 

der Bekanntgabe des Förderaufrufs geltenden Fassung maßgebend. 

2. GEFÖRDERTE VORHABEN UND ANLAGEN DES ZUWENDUNGSEMP-

FÄNGERS 

2.1 Durch den Zuwendungsbescheid und diesen Vertrag wird das Vorhaben des Zuwen-

dungsempfängers gemäß Nummer 8.2(f) Satz 1 FRL CCfD und dem Antrag auf För-

derung, der diesem Vertrag als Anhang 2 beigefügt ist, gefördert ("Gefördertes Vor-

haben"). Bestandteil des Geförderten Vorhabens sind die Geförderten Anlagen nach 

Nummer 2.2. Anhang 2 umfasst den Antrag auf Förderung samt seinen Anhängen, 

mit Ausnahme dieses Vertrags.  

2.2 Im Rahmen des Geförderten Vorhabens wird die Errichtung und der Betrieb der An-

lagen des Zuwendungsempfängers gemäß Nummer 8.2(f) Satz 1 FRL CCfD und dem 

Antrag auf Förderung, der diesem Vertrag als Anhang 2 beigefügt ist, gefördert ("Ge-

förderte Anlagen"). 

2.3 Mindestanforderungen an das Geförderte Vorhaben 

Das Geförderte Vorhaben muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 

2.3.1 Das Geförderte Vorhaben muss eine Mindestgröße der absoluten durch-

schnittlichen jährlichen Treibhausgasemissionen im Referenzsystem aufwei-

sen. Die Mindestgröße richtet sich nach dem Förderaufruf. Sie beträgt min-

destens 5 kt CO2-Äquivalente pro Kalenderjahr. 

2.3.2 Das Geförderte Vorhaben ist mit den Klimaschutzzielen der Bundesrepublik 

Deutschland und der EU vereinbar. Dies ist insbesondere unter folgenden Vo-

raussetzungen der Fall: 

(a) Spätestens ab dem vierten vollständigen Kalenderjahr innerhalb der 

Laufzeit dieses Vertrags gemäß Nummer 15.1 muss die Relative Treib-

hausgasemissionsminderung gegenüber dem Referenzsystem mindes-

tens 50 % betragen. 

(b) Eine Relative Treibhausgasemissionsminderung von mindestens 85 % 

gegenüber dem Referenzsystem muss mit den verwendeten Technolo-

gien bei Einsatz entsprechender Energieträger und Rohstoffe innerhalb 

der Laufzeit des Vertrags technisch möglich sein und in den letzten 

zwölf (12) Monaten der Laufzeit des Vertrags erreicht werden (Zu-

gangskriterium Klimaneutralität). 
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(c) Hat die Bewilligungsbehörde im Förderaufruf höhere Schwellenwerte 

für Nummer 2.3.2(a) und/oder Nummer 2.3.2(b) angegeben, gelten 

diese. 

(d) Die Schwellenwerte nach (a) und (b) müssen unabhängig von einem 

Bilanziellen Energieträgereinsatz erreicht werden. Vom vorstehenden 

Satz ausgenommen ist ein Bilanzieller Einsatz von Wasserstoff, soweit 

im Vorhaben unter den Voraussetzungen von Nummer 2.6.1 Satz 2 

Wasserstoff aus einer Netzinfrastruktur, die ausschließlich der physi-

schen Versorgung mit Wasserstoff dient, physisch eingesetzt wird, so-

wie ein Bilanzieller Einsatz von Biomasse oder von Nicht biogenen 

Wasserstoffderivaten.  

2.4 Sofern das vom Zuwendungsempfänger realisierte Vorhaben wesentlich von dem Ge-

förderten Vorhaben abweicht, was insbesondere bei einem Standortwechsel der Fall 

ist, bedürfen diese Abweichungen der vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbe-

hörde. Abweichungen, die in der FRL CCfD oder in diesem Vertrag zugelassen sind, 

bleiben unberührt. Sofern das Geförderte Vorhaben und/oder die Geförderten Anlagen 

nach Abschluss dieses Vertrags, z. B. aus technischen Gründen, angepasst werden 

müssen und hiermit Mehrkosten des Zuwendungsempfängers einhergehen, welche 

dieser nicht im Rahmen des Basis-Vertragspreises nach Nummer 4.9.1(a)(i) berück-

sichtigt hat, besteht nach dem Willen der Parteien kein Recht zur Vertragsanpassung 

nach § 313 BGB. Diese Mehrkosten hat der Zuwendungsempfänger zu tragen und sind 

nicht förderfähig. 

2.5 Nutzung von Wasserstoffderivaten durch Dritte 

Wenn der Zuwendungsempfänger im Rahmen des Geförderten Vorhabens produzierte 

Wasserstoffderivate einem Dritten zur Nutzung überlässt, ist durch geeignete Nach-

weise darzustellen, wofür der Dritte diese Wasserstoffderivate nutzen wird. Nur der-

jenige Anteil der Wasserstoffderivate, der auch außerhalb der Geförderten Anlagen 

nicht der Energetischen Nutzung oder der Erzeugung von Stoffen zur Energetischen 

Nutzung dient, ist förderfähig. 

2.6 Verwendung von Wasserstoff und Nicht biogenen Wasserstoffderivaten 

2.6.1 Der im Geförderten Vorhaben eingesetzte Wasserstoff muss den Anforderun-

gen an Erneuerbaren oder CO2-armen Wasserstoff genügen. Wird Wasser-

stoff aus einer Netzinfrastruktur bezogen, die ausschließlich der physischen 

Versorgung mit Wasserstoff dient, hat der Zuwendungsempfänger der Bewil-

ligungsbehörde nachzuweisen, dass der über die Netzinfrastruktur bezogene 

Wasserstoff dem Zuwendungsempfänger als Erneuerbarer oder CO2-armer 

Wasserstoff zugerechnet wird und Erneuerbarer oder CO2-armer Wasserstoff 

in gleicher Menge in die Netzinfrastruktur eingespeist worden ist. Der dem 
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Zuwendungsempfänger nach Satz 2 zugerechnete Erneuerbare bzw. CO2-

arme Wasserstoff gilt als Erneuerbarer Wasserstoff bzw. als CO2-armer Was-

serstoff im Sinne dieses Vertrags. Die Bewilligungsbehörde kann während 

der Laufzeit dieses Vertrags Zertifikate anerkannter unabhängiger Stellen 

verlangen, um die Einhaltung der Anforderungen an Erneuerbaren oder CO2-

armen Wasserstoff zu verifizieren. Fordert die Bewilligungsbehörde die Vor-

lage eines bestimmten Zertifikats, ist sie verpflichtet, auch gleichwertige Zer-

tifikate anderer Stellen, insbesondere solche aus anderen Staaten, zu akzep-

tieren. Die Gleichwertigkeit hat der Zuwendungsempfänger auf Verlangen 

der Bewilligungsbehörde nachzuweisen. Soweit die Bewilligungsbehörde für 

das diesem Vertrag zugrunde liegende Referenzsystem von den Vorgaben 

dieser Nummer 2.6.1 abweichende Vorschriften festgelegt hat, gelten die 

Vorschriften des Förderaufrufs. 

2.6.2 Soweit im Geförderten Vorhaben Nicht biogene Wasserstoffderivate einge-

setzt werden, müssen diese den Anforderungen für Erneuerbaren oder CO2-

armen Wasserstoff und den jeweils aktuell geltenden verbindlichen Rechts-

akten für Nicht biogene Wasserstoffderivate entsprechen. Nummer 2.6.1 Satz 

4 – 6 gilt entsprechend. 

2.7 Nutzung von Biomasse 

2.7.1 Die Energetische Nutzung von Biomasse durch den Zuwendungsempfänger 

ist zulässig, soweit der Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass eine 

Direktelektrifizierung technisch und eine physische Nutzung von Erneuerba-

rem oder CO2-armem Wasserstoff oder Nicht biogenen Wasserstoffderivaten 

technisch oder wirtschaftlich absehbar nicht verfügbar ist, und soweit die ge-

plante Nutzung von Biomasse mit Blick auf die begrenzten nachhaltig ver-

fügbaren Biomassepotenziale skalierbar ist. Die Erbringung entsprechender 

Nachweise richtet sich nach den Festlegungen der Bewilligungsbehörde im 

Förderaufruf. Die Energetische Nutzung von Biomasse sollte auf Rest- und 

Abfallstoffe sowie auf aus Rest- und Abfallstoffen gewonnene Rohstoffe und 

Energieträger beschränkt sein.  

2.7.2 Die Energetische Nutzung von Biomasse ist auch zulässig, soweit es sich bei 

der eingesetzten Biomasse um Rest- und Abfallstoffe aus den von diesem 

Vertrag umfassten Standorten des geförderten CCfD-Produktionsverfahrens 

handelt, oder um aus solchen Rest- und Abfallstoffen an den von diesem Ver-

trag umfassten Standorten gewonnene Rohstoffe und Energieträger. 

2.7.3 Soweit Biomasse hiernach von dem Zuwendungsempfänger energetisch ein-

gesetzt werden darf, hat der Zuwendungsempfänger die Herkunft und die Be-
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zugsquelle der im Rahmen der Förderung eingesetzten Biomasse nachzuwei-

sen. Verwendete Energie aus Biomasse muss den Anforderungen der Bio-

masseverordnung, der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung, des Prin-

zips der Kaskadennutzung des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 

2018/200113 sowie den Nachhaltigkeitskriterien und den Kriterien für die 

Treibhausgaseinsparungen des Artikels 29 der Richtlinie (EU) 2018/2001 

und anderen Rechtsakten der EU in den jeweils aktuell geltenden Fassungen 

genügen. Sämtliche Geförderte Anlagen zur Nutzung von Biomasse müssen 

unabhängig von deren Einordnung als Großfeuerungsanlagen den Emissions-

grenzwert gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit 

§ 3 der 13. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes einhalten. Soweit die Bewilligungsbehörde im Förderaufruf weitere 

Vorgaben zur Energetischen Nutzung von Biomasse getroffen hat, gelten 

diese.  

2.7.4 Die Stoffliche Nutzung von Biomasse in dem Geförderten Vorhaben ist – 

vorbehaltlich der Einhaltung etwaiger im Förderaufruf vorgesehener zusätz-

licher Anforderungen – zulässig. Hat die Bewilligungsbehörde im Förder-

aufruf für die Stoffliche Nutzung von Biomasse zusätzliche Anforderungen 

festgelegt, sind diese vom Zuwendungsempfänger zu beachten.  

2.8 Nutzung von Wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen 

Die Nutzung von Wiederverwerteten kohlenstoffhaltigen Brennstoffen ist nur zuläs-

sig, wenn diese in Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen den in 

Artikel 29a der jeweils geltenden Fassung der Richtlinie (EU) 2018/200114 festgeleg-

ten Mindestschwellenwert des Vergleichswerts für fossile Brennstoffe für erneuerbare 

Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs erreichen, der in der gemäß Artikel 29a Absatz 3 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 angenommenen Methode für die Bewertung der durch 

erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs und wiederverwertete kohlenstoff-

haltige Kraftstoffe erzielten Treibhausgasemissionseinsparungen oder entsprechenden 

unionsrechtlichen Vorschriften in der jeweils aktuell geltenden Fassung festgelegt ist. 

Die Einsparungen bei den Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden nach der 

 

13 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 

zur Änderung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elekt-

rizitätsmarktdesigns in der Union (ABl. L 2024/1711 vom 26.6.2024). 
14 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förde-

rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 

zur Änderung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elekt-

rizitätsmarktdesigns in der Union (ABl. L 2024/1711 vom 26.6.2024). 
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durch die jeweils aktuell geltende Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 

2023/1185 der Kommission festgelegten Methode berechnet. Die Bewilligungsbe-

hörde kann während der Laufzeit dieses Vertrags Zertifikate anerkannter unabhängiger 

Stellen verlangen, um die Einhaltung der Anforderungen an Wiederverwertete kohlen-

stoffhaltige Brennstoffe zu verifizieren. Fordert die Bewilligungsbehörde die Vorlage 

eines bestimmten Zertifikats, ist sie verpflichtet, auch gleichwertige Zertifikate ande-

rer Stellen, insbesondere solche aus anderen Staaten, zu akzeptieren. Die Gleichwer-

tigkeit hat der Zuwendungsempfänger auf Verlangen der Bewilligungsbehörde nach-

zuweisen. 

2.9 Nutzung von Erdgas 

Die Stoffliche und Energetische Nutzung von Erdgas in dem Geförderten Vorhaben 

ist nur zulässig, wenn und soweit der Zuwendungsempfänger nachweisen kann, dass 

eine Direktelektrifizierung technisch und eine physische Nutzung von Erneuerbarem 

oder CO2-armem Wasserstoff oder Nicht biogenen Wasserstoffderivaten technisch 

oder wirtschaftlich absehbar nicht verfügbar ist. Die Erbringung entsprechender Nach-

weise richtet sich nach den Festlegungen der Bewilligungsbehörde im Förderaufruf. 

Der Zuwendungsempfänger hat die Stoffliche und Energetische Nutzung von Erdgas 

während der Laufzeit dieses Vertrags nach den Angaben, welche er mit dem Antrag 

auf Förderung gemacht hat, zu reduzieren. Die Anforderungen nach Satz 1–3 gelten 

für jeden physischen Einsatz von Erdgas, unabhängig davon, ob eine Vorlage von Zer-

tifikaten oder Herkunftsnachweisen für andere Energieträger erfolgt. Die Möglichkeit 

einer Energetischen und Stofflichen Nutzung von Biomasse steht der Nutzung von 

Erdgas nicht entgegen. Soweit in dem Geförderten Vorhaben CCS- oder CCU-Tech-

nologien gemäß Nummer 2.11 eingesetzt werden, findet während dieses Einsatzes von 

CCS- oder CCU-Technologien diese Nummer 2.9 keine Anwendung. 

2.10 Nutzung von umweltschädlichsten fossilen Brennstoffen 

Die Energetische und Stoffliche Nutzung der umweltschädlichsten fossilen Brenn-

stoffe im Sinne der Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebei-

hilfen 202215 wie Steinkohle, Diesel, Braunkohle, Öl, Torf und Ölschiefer, ist nur in 

den ersten zehn (10) Jahren, gerechnet ab dem Operativen Beginn des Geförderten 

Vorhabens, zulässig, und nur soweit dies im Rahmen der Umstellung bestehender kon-

ventioneller Produktionsverfahren auf eine CO2-arme Produktion im Geförderten Vor-

haben technisch notwendig ist. Nummer 2.9 bleibt unberührt. Falls ein Stofflicher Ein-

satz der umweltschädlichsten fossilen Brennstoffe in bestehenden Produktionsprozes-

sen technisch zwingend erforderlich ist, ist abweichend von dieser Nummer 2.10 die 

 

15 Mitteilung der Kommission, Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 

(ABl. C 80 vom 18.2.2022, S. 1). 
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Nutzung der umweltschädlichsten fossilen Brennstoffe im Geförderten Vorhaben zu-

lässig. In diesem Fall sind Anpassungen (einschließlich Umstellungen) bestehender 

Produktionsprozesse zulässig, soweit diese für die Erreichung der Treibhausgasemis-

sionsminderungsziele nach der FRL CCfD technisch notwendig sind. Falls in einem 

Vorhaben CCS- oder CCU-Technologien gemäß Nummer 2.11 in bestehenden Pro-

duktionsprozessen eingesetzt werden, ist abweichend von dieser Nummer 2.10 die 

Nutzung der umweltschädlichsten fossilen Brennstoffe während des Einsatzes von 

CCS- oder CCU-Technologien im Geförderten Vorhaben zulässig. Soweit die Bewil-

ligungsbehörde im Förderaufruf weitere Vorgaben zur Nutzung der umweltschädlichs-

ten fossilen Brennstoffe getroffen hat, gelten diese. Vorhaben, bei denen neue Investi-

tionen in Produktionsprozesse auf Basis der umweltschädlichsten fossilen Brennstoffe 

erfolgen sollen, erfüllen die vorstehenden Voraussetzungen nicht. Die Erbringung ent-

sprechender Nachweise richtet sich nach den Festlegungen der Bewilligungsbehörde 

im Förderaufruf.   

2.11 Nutzung von CCS oder CCU 

2.11.1 Treibhausgasemissionsminderungen, die durch Technologien zur Abschei-

dung und Speicherung ("CCS") oder Abscheidung und Nutzung ("CCU") 

von CO2 im Geförderten Vorhaben erzielt werden, sind förderfähig, sofern  

(a) die Treibhausgasemissionen der Geförderten Anlage ohne den Einsatz 

von Abscheidetechnologien zum überwiegenden Anteil aus Prozes-

semissionen oder Schwer vermeidbaren Treibhausgasemissionen beste-

hen. Soweit in der Geförderten Anlage Biomasse eingesetzt wird, bei 

der es sich um an den von diesem Vertrag umfassten Standorten des 

geförderten CCfD-Produktionsverfahrens anfallende Rest- und Abfall-

stoffe handelt, bleiben mit null bewertete biogene Treibhausgasemissi-

onen aus der Nutzung dieser Biomasse bei der Bestimmung des über-

wiegenden Anteils nach Satz 1 unberücksichtigt,  

oder 

(b) das abgeschiedene CO2 aus einer Abfallverbrennungsanlage im Sinne 

der 17. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (17. BImSchV) stammt, die zum Zeitpunkt der Antragstellung 

bereits in Betrieb genommen wurde, und es bei der Erzeugung eines 

Zwischenprodukts, welches zur Herstellung industrieller Produkte im 

Sinne von Nummer 4.17(g) 1. Halbsatz FRL CCfD im Geförderten 

Vorhaben eingesetzt wird, oder bei der Erzeugung von Industriedampf 

gemäß den Vorgaben von Nummer 2.12 und des Förderaufrufs entsteht, 

und 
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(c) der Anschluss an die notwendigen CO2-Transport- und Speicherinfra-

strukturen hinreichend gesichert ist. Soweit die Bewilligungsbehörde 

im Förderaufruf Vorgaben zum Nachweis des Anschlusses an die not-

wendigen Transport- und Speicherinfrastrukturen getroffen hat, hat der 

Zuwendungsempfänger diese zu beachten. 

Die Anforderungen nach Nummer 2.6 bis 2.10 an Energieträger, die im Ge-

förderten Vorhaben eingesetzt werden, bleiben unberührt. Soweit die Bewil-

ligungsbehörde im Förderaufruf weitere oder abweichende Vorgaben oder 

Beschränkungen für die Förderung der Nutzung von CCS oder CCU getrof-

fen hat, gelten diese Vorgaben oder Beschränkungen auch für diesen Vertrag.  

2.11.2 Treibhausgasemissionsminderungen, die durch den Einsatz von CCS- oder 

CCU-Technologien erzielt werden, werden bei der Berechnung der geplanten 

und der tatsächlich realisierten Treibhausgasemissionsminderung des Geför-

derten Vorhabens nur berücksichtigt, wenn sie die jeweils aktuell geltenden 

Vorgaben des EU-ETS 1 für den Nachweis der dauerhaften Speicherung oder 

Bindung des CO2 erfüllen, insbesondere mit der Folge, dass keine Verpflich-

tung zur Abgabe von Zertifikaten entsteht oder die abgeschiedenen Treib-

hausgasemissionen von den Treibhausgasemissionen der Geförderten Anlage 

abzuziehen sind. 

2.11.3 Bei Geförderten Vorhaben, in denen Treibhausgasemissionsminderungen 

durch CCS- oder CCU-Technologien erzielt werden, sind die Systemgrenzen 

abweichend von der Definition in Nummer 1.1 so festgelegt, dass auch die 

CO2-Abscheidung innerhalb der Systemgrenzen des Geförderten Vorhabens 

erfolgt. Im Fall von CCS sind sämtliche Anlagenteile, die der Weiterleitung 

in eine CO2-Transportinfrasturktur zwecks langfristiger Speicherung dienen, 

berücksichtigt. Die CO2-Transportinfrastruktur, in die das abgeschiedene 

CO2 weitergeleitet wird, liegt außerhalb der Systemgrenzen. Soweit der Zu-

wendungsempfänger dies im Antrag auf Förderung gemäß Nummer 4.15(c) 

Satz 4 FRL CCfD bestimmt hat, erfolgt der Betrieb einer Luftzerlegungsan-

lage, die für die Zwecke einer CO2-Abscheidung nach Nummer 2.11.1 einge-

setzt werden soll, abweichend von der Definition in Nummer 1.1 innerhalb 

der Systemgrenzen. 

2.11.4 Für Betreiber von Geförderten CO2-Abscheidungs- oder Luftzerlegungsanla-

gen, die gemäß Nummer 4.15(d) FRL CCfD Teil eines Konsortiums im Sinne 

von Nummer 5.2 FRL CCfD sind, gelten die Bestimmungen für Konsortial-

mitglieder nach diesem Vertrag. 

2.11.5 Wenn das Geförderte Vorhaben eine Anlage zur Abscheidung von CO2 bein-

haltet und in dieser Anlage auch CO2 abgeschieden wird, das nicht in dem 
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geförderten CCfD-Produktionsverfahren entsteht, erfolgt die Förderung von 

Mehrkosten sowie die Bestimmung der Treibhausgasemissionen nur für den-

jenigen Anteil des abgeschiedenen CO2, der dem geförderten CCfD-Produk-

tionsverfahren unmittelbar zuzurechnen ist. 

2.12 Nutzung von Industriedampf in Industriedampfvorhaben 

2.12.1 Sofern und soweit in dem Geförderte Vorhaben Industriedampf als industri-

elles Produkt im Sinne von Nummer 4.17(g) FRL CCfD hergestellt wird, 

ohne dass dieser Industriedampf als Zwischenprodukt für die Herstellung von 

industriellen Produkten innerhalb des Geförderten Vorhabens eingesetzt wird 

("Industriedampfvorhaben") und nach Nummer 4.9.1(c) das Referenzsys-

tem Industriedampf (Steam for industrial applications) Anwendung findet, 

gilt Folgendes: 

(a) Ein Industriedampfvorhaben ist nur förderfähig, wenn über die am 

Standort der Geförderten Anlage befindliche Netzinfrastruktur mindes-

tens drei (3) verschiedene Dritte, einschließlich Verbundene Unterneh-

men des Zuwendungsempfängers, mit Industriedampf beliefert werden 

können.  

(b) Es ist nur derjenige Anteil des im Industriedampfvorhabens hergestell-

ten Industriedampfes förderfähig, der an mindestens eine Produktions-

anlage eines Dritten geliefert und dort zur Herstellung eines industriel-

len Produkts im Sinne von Nummer 4.17(g) 1. Halbsatz FRL CCfD ein-

gesetzt wird.  

2.12.2 Der Zuwendungsempfänger hat im Rahmen eines Industriedampfvorhabens 

sicherzustellen, dass der innerhalb des Vorhabens hergestellte Industriedampf 

über die am Standort der Geförderten Anlage befindliche Netzinfrastruktur 

an mindestens drei (3) verschiedene Dritte geliefert werden kann. Im Fall ei-

nes Industriedampfvorhabens hat der Zuwendungsempfänger bis zum 30. Ap-

ril des jeweiligen Folgejahres durch geeignete Nachweise darzustellen, dass 

der im Rahmen des Geförderten Vorhabens hergestellte Industriedampf an 

eine Produktionsanlage eines Dritten geliefert und dort zur Herstellung eines 

industriellen Produkts im Sinne von Nummer 4.17(g) 1. Halbsatz FRL CCfD 

eingesetzt wird. 

3. MONITORINGKONZEPT  

3.1 Der Zuwendungsempfänger hat mit dem Operativen Beginn des Geförderten Vorha-

bens ein Monitoringkonzept für die Ermittlung und Berichterstattung der Treibhaus-
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gasemissionen, der Energieverbrauchsdaten und der wesentlichen Produktionspara-

meter des Geförderten Vorhabens einzureichen. Fällt die Geförderte Anlage in den 

Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG), sind dem 

Monitoringkonzept der von der DEHSt genehmigte Überwachungsplan (§ 6 TEHG) 

und der Plan zur Überwachungsmethodik gemäß Artikel 8 der Delegierten Verord-

nung (EU) 2019/331 der Kommission16 oder entsprechender unionsrechtlicher Vorga-

ben zugrunde zu legen. Soweit für das jährliche Berechnungsverfahren nach Num-

mer 4.3 über die nach dem TEHG zu berichtenden Daten hinaus weitere Angaben zu 

Treibhausgasemissionen, Energieverbräuchen und Produktionsparametern vorzulegen 

sind (z. B. zusätzliche oder unterjährige Daten), ist das Monitoringkonzept um Metho-

den für die Ermittlung und Berichterstattung dieser zusätzlichen Daten zu ergänzen. 

Ist die Geförderte Anlage nicht vom Anwendungsbereich des TEHG erfasst oder sind 

über die nach dem TEHG zu berichtenden Daten hinaus weitere Angaben vorzulegen, 

sind die in § 6 Absatz 2 Satz 1 TEHG und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 

der Kommission oder entsprechender unionsrechtlicher Vorgaben genannten Vorga-

ben bei der Erstellung des Monitoringkonzepts entsprechend anzuwenden. Im Fall des 

Satzes 2 hat der Zuwendungsempfänger mit dem Monitoringkonzept einen Nachweis 

über die an die DEHSt erteilte Zustimmung zur Weitergabe des Überwachungsplans 

und des Plans zur Überwachungsmethodik vorzulegen. 

3.2 Der Zuwendungsempfänger hat das Monitoringkonzept anzupassen und bei der Be-

willigungsbehörde einzureichen, wenn ein dem Monitoringkonzept zugrundeliegender 

Überwachungsplan nach § 6 TEHG oder der Plan zur Überwachungsmethodik gemäß 

Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission17 geändert oder 

ersetzt wird oder soweit sich folgende Änderungen bezüglich der Anforderungen an 

die Ermittlung und Berichterstattung der Treibhausgasemissionen, der Energiever-

brauchsdaten und der wesentlichen Produktionsparameter ergeben: 

 

16 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Ar-

tikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 059 vom 27.2.2019, 

S. 8), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 

2024 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Übergangsvor-

schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABl. L 2024/873 vom 

4.4.2024). 
17 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Ar-

tikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 059 vom 27.2.2019, 

S. 8), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 

2024 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Übergangsvor-

schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABl. L 2024/873 vom 

4.4.2024). 
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3.2.1 Änderung der Vorgaben nach dem TEHG, der Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/2066 der Kommission18, der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/331 der Kommission19 oder entsprechender unionsrechtlicher Vorga-

ben,  

3.2.2 Änderung der Emissionsgenehmigung des Zuwendungsempfängers oder 

3.2.3 eine erhebliche Änderung der Überwachung (vgl. Artikel 15 Absatz 3 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission20, Artikel 9 Ab-

satz 2 Buchstabe a, b der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 der Kom-

mission21). 

Die Änderungen bedürfen der Zustimmung der Bewilligungsbehörde. Die Zustim-

mung ist entbehrlich, soweit nach dem TEHG eine Prüfung und Genehmigung der 

Änderungen durch die DEHSt erfolgt. 

3.3 Die Bewilligungsbehörde kann die Prüfung und Bestätigung des Monitoringkonzepts 

durch eine von ihr benannte sachverständige Prüfstelle verlangen. Die Kosten sind 

durch den Zuwendungsempfänger zu tragen. Das gilt nicht für die Teile des Monito-

ringkonzepts, die auf einem von der DEHSt genehmigten Überwachungsplan oder 

Plan zur Überwachungsmethodik beruhen. 

 

18 Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung von und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom 

27.9.2024, S. 1). 
19 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Ar-

tikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 059 vom 27.2.2019, 

S. 8), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar zur 

Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Übergangsvorschriften zur 

Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABl. L 2024/873 vom 4.4.2024). 
20 Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung von und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom 

27.9.2024, S. 1). 
21 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Ar-

tikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 059 vom 27.2.2019, 

S. 8), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 

2024 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Übergangsvor-

schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABl. L 2024/873 vom 

4.4.2024). 
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3.4 Abweichend von Nummer 1.2.9 ist für die Verpflichtungen des Zuwendungsempfän-

gers nach Nummer 3.1 und Nummer 3.2 die jeweils geltende Fassung des TEHG, der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission22, der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2019/331 der Kommission23 und entsprechender unionsrechtlicher Vor-

gaben maßgeblich. 

4. ZUWENDUNG UND ÜBERSCHUSSZAHLUNG 

4.1 Die Bewilligung der Zuwendung durch den Zuwendungsgeber an den Zuwendungs-

empfänger sowie die maximale gesamte Fördersumme nach Nummer 7.4(b) FRL 

CCfD und die jeweilige maximale jährliche Fördersumme nach Nummer 7.4(c) FRL 

CCfD richten sich allein nach dem Zuwendungsbescheid.  

4.2 Überschusszahlungen 

4.2.1 Überschusszahlungen im Sinne des Vertrags sind Zahlungen, die der Zuwen-

dungsempfänger nach diesem Vertrag im Falle einer negativen Differenz zwi-

schen Basis-Vertragspreis gemäß Nummer 4.9.1(a)(i) oder Dynamisiertem 

Vertragspreis gemäß Nummer 4.9.1(a)(ii) und effektivem CO2-Preis an den 

Zuwendungsgeber zu entrichten hat ("Überschusszahlungen"). 

4.2.2 Die in einem Kalenderjahr zu leistende Überschusszahlung ist der Höhe nach 

begrenzt auf 

(a) die Summe sämtlicher bis zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung 

nach Nummer 4.3 gezahlter Zuwendungen, abzüglich der bis dahin zu 

leistenden Überschusszahlungen; 

 

22 Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung von und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom 

27.9.2024, S. 1). 
23 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Ar-

tikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 059 vom 27.2.2019, 

S. 8), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 

2024 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Übergangsvor-

schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABl. L 2024/873 vom 

4.4.2024). 
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(b) höchstens jedoch auf ein Fünfzehntel der maximalen gesamten Förder-

summe. Für die Teiljahre bestimmt sich die Begrenzung der Über-

schusszahlung anteilig nach dem Verhältnis der Dauer des jeweiligen 

Teiljahres zur Dauer eines vollen Kalenderjahres. 

Soweit die Bewilligungsbehörde im Förderaufruf abweichende oder ergän-

zende Vorschriften gemäß Nummer 7.7(c) FRL CCfD gemacht hat, gelten 

diese. 

4.3 Berechnungsverfahren, Aus- und Überschusszahlungen 

4.3.1 Die Zuwendungen an den Zuwendungsempfänger oder die Überschusszah-

lungen an den Zuwendungsgeber werden kalenderjährlich nach Durchfüh-

rung des nachfolgend geregelten Berechnungsverfahrens geleistet. Voraus-

setzung für die Gewährung der Zuwendungen ist die vorherige Vorlage des 

Zwischennachweises gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides 

für den jeweiligen Abrechnungszeitraum durch den Zuwendungsempfänger. 

Die Zahlung einer Zuwendung, mit Ausnahme von Abschlagszahlungen, an 

den Zuwendungsempfänger erfolgt erst nach Prüfung der nach dem Zuwen-

dungsbescheid vorzulegenden Nachweise durch die Bewilligungsbehörde 

nach Maßgabe des Zuwendungsbescheids.  

4.3.2 Die Bewilligungsbehörde führt das Berechnungsverfahren durch.  

(a) Zu diesem Zweck hat der Zuwendungsempfänger die ermittelten und 

verifizierten Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens (rea-

lisierte Treibhausgasemissionen), die kostenlosen Zuteilungen von 

Emissionsberechtigungen des EU-ETS 1 für das Geförderte Vorhaben 

(realisierte kostenlose Zuteilung), die Energieverbrauchsdaten (real ge-

messene Einsätze für die Energieträger des Geförderten Vorhabens) so-

wie die wesentlichen Produktionsparameter (realisierte Produktions-

menge und, soweit relevant, Einsatzmengen von Eingangsstoffen und 

Vorprodukten) in einem Emissions- und Energieeffizienzbericht ab-

schließend bis zum 30. April des jeweiligen Folgejahres vorzulegen 

("Berechnungsangaben"). Sofern und soweit ein bilanzieller Einsatz 

von Biomasse oder Nicht biogenen Wasserstoffderivaten im Vorhaben 

erfolgt, sind sowohl Angaben zu den bilanziell eingesetzten als auch zu 

den physisch eingesetzten Energieträgern zu machen. Neben den Be-

rechnungsangaben hat der Zuwendungsempfänger bis zum 30. April 

des jeweiligen Folgejahres die nach Nummer 4.3.1 vorzulegenden 

Nachweise vorzulegen.  

(b) Sofern das Geförderte Vorhaben die Herstellung mehrerer Produkte 

umfasst, die unterschiedlichen Referenzsystemen zuzuordnen sind, sind 
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die jeweiligen Produktionsmengen, die real gemessenen Einsätze für 

die Energieträger des Geförderten Vorhabens und die realisierten kos-

tenlosen Zuteilungen für die erfassten Referenzsysteme separat auszu-

weisen.  

(c) Bei Geförderten Vorhaben, in denen Treibhausgasemissionsminderun-

gen durch CCS oder CCU erzielt werden, müssen die Berechnungsan-

gaben zusätzlich folgende Angaben umfassen: 

(i) Sofern die CO2-Abscheidung durch eine spezielle Anlage erfolgt, 

an die CO2 aus einer oder mehreren Geförderten Anlagen weiter-

geleitet wird: Menge des aus Geförderten Anlagen in eine Ab-

scheidungsanlage weitergeleiteten CO2, 

(ii) Zusammensetzung des abgeschiedenen CO2 (fossil, biogen, mi-

neralisch, atmosphärisch, sonstige), 

(iii) bei CCS: Menge des aus dem Geförderten Vorhaben in eine CO2-

Transportinfrastruktur zwecks langfristiger Speicherung weiter-

geleiteten CO2, 

(iv) bei CCU: Verwendung des abgeschiedenen CO2 und Menge des 

in einem Produkt dauerhaft gebundenen CO2. 

Soweit möglich, sind bei CCS zudem Angaben zur Menge des in einer 

Speicherstätte langfristig gespeicherten CO2 sowie zum Speicherort zu 

machen. 

(d) Die Berechnungsangaben beziehen sich auf das vorherige Kalender-

jahr; in Teiljahren beziehen sie sich nur auf den Zeitraum des Teiljah-

res. Bei einem unterjährigen Operativen Beginn des Geförderten Vor-

habens sind Berechnungsangaben insgesamt über einen Zeitraum von 

sechzehn (16) Kalenderjahren zu machen; die Berechnung erfolgt in 

diesem Fall weiterhin nach Kalenderjahren; im Bericht für das Letzte 

Teiljahr sind in diesem Fall zusätzlich zu den Angaben nach Satz 2 die 

ermittelten und verifizierten Treibhausgasemissionen und die wesentli-

chen Produktionsparameter der letzten zwölf (12) Monate innerhalb der 

Laufzeit dieses Vertrags vorzulegen.  

(e) Der Zuwendungsempfänger wird sicherstellen, dass bei der jährlichen 

Übermittlung der Berechnungsangaben die für den Zuwendungsemp-

fänger handelnden Personen ihre Kenntnis einer Strafbarkeit des Sub-

ventionsbetrugs und der Mitteilungspflichten nach § 3 Subventionsge-

setz (SubvG) bestätigen. Für die Bestätigungserklärung ist das Muster 
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zu verwenden, welches der Zuwendungsgeber dem Zuwendungsemp-

fänger gemäß Nummer 19 rechtzeitig zur Verfügung stellen wird. Die 

von den für den Zuwendungsempfänger handelnden Personen zu unter-

zeichnende Bestätigungserklärung ist den Berechnungsangaben jeweils 

beizufügen. 

4.3.3 In dem Emissions- und Energieeffizienzbericht nach Nummer 4.3.2 sind, so-

weit möglich, die im Vollzug des TEHG ermittelten, verifizierten und berich-

teten Daten zu verwenden. Der Zuwendungsempfänger stimmt der Weiter-

gabe dieser Daten durch die DEHSt an die Bewilligungsbehörde ausdrücklich 

zu. Mit den Berechnungsangaben hat der Zuwendungsempfänger einen Nach-

weis über die an die DEHSt erteilte Zustimmung zur Datenweitergabe vorzu-

legen. Soweit nach Nummer 4.3.2 über die im Vollzug des TEHG berichteten 

Daten hinausgehende Berechnungsangaben vorzulegen sind (z. B. zusätzli-

che oder unterjährige Daten) oder die Geförderte Anlage nicht in den Anwen-

dungsbereich des TEHG fällt, hat die Ermittlung und Berichterstattung in ent-

sprechender Anwendung der Vorgaben des TEHG, der Durchführungsver-

ordnung (EU) 2018/2066 der Kommission24 und der Delegierten Verordnung 

(EU) 2019/331 der Kommission25 oder entsprechender unionsrechtlicher 

Vorgaben, in der jeweils geltenden Fassung, zu erfolgen. Soweit eine entspre-

chende Anwendung nach Satz 4 nicht in Betracht kommt, wird die Bewilli-

gungsbehörde die erforderlichen Vorgaben treffen. In den Fällen der Sätze 4 

und 5 müssen die Angaben zu Treibhausgasemissionen, Energieverbräuchen 

und Produktionsparametern vorab durch eine von der Bewilligungsbehörde 

benannte sachverständige Prüfstelle (z. B. Prüfstelle nach § 21 TEHG) veri-

fiziert worden sein. Soweit in den Fällen des Satzes 1 im Einzelfall Zweifel 

an der Qualität der berichteten Daten bestehen, kann die Bewilligungsbehörde 

 

24 Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung von und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom 

27.9.2024, S. 1). 
25 Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter 

Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Ar-

tikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 059 vom 27.2.2019, 

S. 8), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/873 der Kommission vom 30. Januar 

2024 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 im Hinblick auf EU-weite Übergangsvor-

schriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten (ABl. L 2024/873 vom 

4.4.2024). 
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die Prüfung und Bestätigung bestimmter Angaben durch eine von ihr be-

nannte sachverständige Prüfstelle verlangen. 

4.3.4 Die Bewilligungsbehörde hat das Berechnungsverfahren spätestens drei (3) 

Monate nach Zugang der vollständigen Berechnungsangaben durchzuführen 

und dem Zuwendungsempfänger das Ergebnis ihrer Berechnungen, insbeson-

dere die Höhe der jährlichen Zuwendung oder der Überschusszahlung, unter 

Berücksichtigung geleisteter Abschlagszahlungen, mitzuteilen. Ausnahms-

weise kann die Bewilligungsbehörde den Zeitraum der Durchführung des Be-

rechnungsverfahrens auf maximal vier (4) Monate verlängern. Die Verlänge-

rung der Durchführung des Berechnungsverfahrens hat die Bewilligungsbe-

hörde dem Zuwendungsempfänger gegenüber schriftlich zu begründen. 

4.3.5 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt weitere Informationen anzufordern.  

4.3.6 Zuwendungen an den Zuwendungsempfänger und Überschusszahlungen des 

Zuwendungsempfängers sind innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach 

Mitteilung des Ergebnisses der Berechnung fällig. Zahlungen erfolgen unter 

dem Vorbehalt einer möglichen Änderung des Ergebnisses der Berechnung 

nach Nummer 4.4. 

4.4 Nachträgliche Änderungen 

Sofern im Berechnungsverfahren vorgelegte Daten im Rahmen der Nachprüfung 

durch die DEHSt korrigiert werden, nachträgliche Änderungen bezüglich der realisier-

ten kostenlosen Zuteilungen für das Geförderte Vorhaben erfolgen oder die Preisdaten 

der im Förderaufruf festgelegten Preisindizes korrigiert werden, sind der Berechnung 

der Zuwendung oder Überschusszahlung diese Daten zugrunde zu legen. Ein bereits 

durchgeführtes Berechnungsverfahren ist in diesem Fall innerhalb von drei (3) Mona-

ten nach Erhalt der geänderten Daten durch die Bewilligungsbehörde auf Grundlage 

der nach Satz 1 geänderten Daten neu durchzuführen. Das Ergebnis des neu durchge-

führten Berechnungsverfahrens nach Satz 2 hat die Bewilligungsbehörde dem Zuwen-

dungsempfänger, unter Berücksichtigung bereits erfolgter Zuwendungs- und Über-

schusszahlungen, mitzuteilen. Nummer 4.3.6 gilt entsprechend. 

4.5 Abschlagszahlungen 

4.5.1 Auf Antrag des Zuwendungsempfängers kann die Bewilligungsbehörde dem 

Zuwendungsempfänger je Quartal eine Abschlagszahlung gewähren, wenn 

der Zuwendungsempfänger für etwaige Rückerstattungen der geleisteten Ab-

schläge nebst Zinsen Sicherheiten leistet.  

4.5.2 Rückforderungsansprüche des Zuwendungsgebers gegen den Zuwendungs-

empfänger wegen zu viel geleisteter Abschlagszahlungen sind mit fünf (5) 
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Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich ab dem Zeitpunkt der Aus-

zahlung zu verzinsen, jedoch mindestens mit einem Zinssatz von 0 % (keine 

Negativzinsen). 

4.6 Ausschlüsse 

4.6.1 Eine Zuwendung wird in einem Kalenderjahr nicht gewährt, 

(a) wenn der Zuwendungsempfänger in einem Kalenderjahr vorsätzlich 

oder grob fahrlässig Energieträger verwendet, deren Verwendung nach 

den Bestimmungen der FRL CCfD (insbesondere Nummer 4.9 bis 4.14 

FRL CCfD), des Förderaufrufs oder dieses Vertrags (insbesondere 

Nummer 2.6 bis 2.10) nicht zulässig ist; oder 

(b) wenn der Zuwendungsempfänger nach den Bestimmungen der FRL 

CCfD, des Förderaufrufs oder dieses Vertrags erforderliche Nachweise 

bezüglich der im Geförderten Vorhaben verwendeten Energieträger 

vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht vorlegen kann. 

4.6.2 Es werden keine Zuwendungen für die übrige Laufzeit des Vertrags gewährt, 

wenn spätestens ab dem vierten vollständigen Kalenderjahr nach dem Opera-

tiven Beginn die Relative Treibhausgasemissionsminderung gegenüber dem 

Referenzsystem nicht mindestens 50 % beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Zu-

wendungsempfänger gegenüber der Bewilligungsbehörde darlegen kann, 

dass aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere aufgrund von 

Höherer Gewalt oder verspäteter Bereitstellung von Infrastrukturen, der Min-

destwert nicht erreicht werden konnte. Sofern die Bewilligungsbehörde ge-

mäß Nummer 2.3.2(c) einen höheren Schwellenwert festgelegt hat, gilt für 

Satz 1 dieser Wert. 

4.7 Erstattung der Zuwendung bei Stilllegung der Geförderten Anlage 

Grundsätzlich dürfen Geförderte Anlagen innerhalb der Laufzeit dieses Vertrags nicht 

endgültig stillgelegt werden. Sofern Geförderte Anlagen vor Ende der Laufzeit dieses 

Vertrags endgültig stillgelegt werden sollen, bedarf dies der vorherigen Zustimmung 

der Bewilligungsbehörde. Im Fall der endgültigen Stilllegung der Geförderten Anla-

gen hat der Zuwendungsempfänger die gewährten Zuwendungen an den Zuwendungs-

geber und die Bewilligungsbehörde bereits geleistete Überschusszahlungen an den Zu-

wendungsempfänger zu erstatten. Die Rückerstattung der gewährten Zuwendungen 

sind mit fünf (5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich ab dem Zeitpunkt 

der Auszahlung zu verzinsen, jedoch mindestens mit einem Zinssatz von 0 % (keine 

Negativzinsen). Die Bewilligungsbehörde kann die Rückerstattung der gewährten Zu-

wendungen, die sich nach einem Abzug etwaiger Überschusszahlungen ergibt, auf 5 % 



 

 38 

oder mehr der maximalen gesamten Fördersumme begrenzen, soweit dies zur Vermei-

dung unbilliger Härte auch unter Berücksichtigung des Verkaufswerts der Geförderten 

Anlagen und der Profitabilität des Zuwendungsempfängers zwingend erforderlich ist. 

Die Bewilligungsbehörde hat vor der Geltendmachung eines zugunsten des Zuwen-

dungsempfängers reduzierten Rückerstattungsanspruchs nach Satz 5 das Einverneh-

men mit dem Bundesministerium der Finanzen herzustellen. 

4.8 Zuwendungsgeberkonto, Zuwendungsempfängerkonto 

4.8.1 Sämtliche Zahlungen des Zuwendungsempfängers an den Zuwendungsgeber 

nach diesem Vertrag sind auf das folgende Konto des Zuwendungsgebers zu 

leisten: 

Kontoinhaber:  Bundeskasse Halle 

Kreditinstitut:  Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig 

IBAN:   DE38860000000086001040 

BIC:   MARKDEF1860 

 

Der Zuwendungsempfänger hat bei jeder Zahlung auf das Zuwendungsgeber-

konto den vom Zuwendungsgeber mitgeteilten Verwendungszweck (sofern 

erforderlich auch das Kassenzeichen) zu verwenden. Liegen dem Zuwen-

dungsempfänger diese Informationen nicht vor, hat er sich den Verwendungs-

zweck (und sofern erforderlich auch das Kassenzeichen) durch die nach Num-

mer 19.2 für den Zuwendungsgeber Relevanten Empfänger vorab mitteilen 

zu lassen. 

4.8.2 Sämtliche Zahlungen des Zuwendungsgebers an den Zuwendungsempfänger 

nach diesem Vertrag sind auf das im Antrag auf Förderung genannte Konto 

des Zuwendungsempfängers zu leisten. 

4.9 Höhe der Zuwendung und Überschusszahlungen 

4.9.1 Jährliche Berechnung  

(a) Die Höhe der Zuwendungen und die Höhe der Überschusszahlungen 

werden jährlich nach Kalenderjahren, auch bei einem unterjährigen 

Operativen Beginn des Geförderten Vorhabens, ermittelt und berech-

nen sich wie folgt. Näheres ist in Anhang 3 Abschnitt 1 und 2 geregelt.  

(i) Der Basis-Vertragspreis bildet die Grundlage für die Ermittlung 

der Höhe der Zuwendungen und der Höhe der Überschusszahlun-

gen. Der Basis-Vertragspreis ist der Betrag, den der Zuwendungs-

empfänger zur Abdeckung von Mehrkosten im Vergleich zum 

Referenzsystem je Tonne vermiedener Treibhausgasemissionen 

veranschlagt ("Basis-Vertragspreis"). Der Basis-Vertragspreis, 
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der diesem Vertrag zugrunde liegt, ergibt sich aus dem Antrag auf 

Förderung, der diesem Vertrag in Anhang 2 beigefügt ist. 

(ii) Zum Basis-Vertragspreis wird nach Maßgabe von Nummer 4.9.2 

eine Dynamisierungskomponente für die jeweilige Abrechnungs-

periode addiert ("Dynamisierter Vertragspreis"). Der Basis-

Vertragspreis wird dadurch angepasst auf die dynamisierten 

Energieträgereinsätze des entsprechenden Kalenderjahres und die 

Energieträgerpreise der dynamisierten Energieträger. Die Dyna-

misierung federt das Preisrisiko von Energieträgern ab und erhöht 

somit die Effizienz der Förderung.  

(iii) Von dem Basis-Vertragspreis, im Fall der Dynamisierung von 

dem Dynamisierten Vertragspreis, wird der für das CCfD-Pro-

duktionsverfahren im Vergleich zum Referenzsystem entste-

hende effektive CO2-Preis abgezogen. Der Abzug federt das Ri-

siko der CO2-Kosten ab und erhöht somit die Effizienz der För-

derung.  

(iv) Die sich daraus ergebende Differenz wird mit der im Vergleich 

zum Referenzsystem tatsächlich realisierten Spezifischen Treib-

hausgasemissionsminderung und der realisierten Produktions-

menge des CCfD-Produktionsverfahrens multipliziert. Für Treib-

hausgasemissionsminderungen, die durch einen Bilanziellen 

Energieträgereinsatz erreicht werden, wird keine Förderung ge-

währt. Nummer 2.3.2(d) Satz 2 gilt entsprechend. 

(v) Das Ergebnis bildet den Betrag, den der Zuwendungsempfänger 

vom Zuwendungsgeber erhält oder – im Falle einer negativen 

Differenz zwischen Basis-Vertragspreis oder Dynamisiertem 

Vertragspreis und effektivem CO2-Preis – die Überschusszah-

lung, die der Zuwendungsempfänger an den Zuwendungsgeber 

entrichtet. Die realisierte Absolute Treibhausgasemissionsminde-

rung darf die im Antrag auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL 

CCfD angegebene oder nach Nummer 8 angepasste geplante Ab-

solute Treibhausgasemissionsminderung übersteigen. Bei der Be-

rechnung der Auszahlungssumme werden jedoch maximal 130 % 

der geplanten Absoluten Treibhausgasemissionsminderung be-

rücksichtigt. Wird in einem Kalenderjahr keine Treibhaus-

gasemissionsminderung erreicht, beträgt der Auszahlungsbetrag 

null (0) Euro (siehe auch Anhang 3 Abschnitt 1 Absatz 1). 
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(vi) Von dem jährlichen Betrag, der sich nach Nummer 4.9.1(a)(i) bis 

4.9.1(a)(v) ergibt, wird eine Anderweitige Förderung, die nach 

Einreichung des Antrags auf Förderung des Zuwendungsempfän-

gers bewilligt wird, oder die nicht bereits bei der Ermittlung der 

Förderkosteneffizienz nach Nummer 8.3(f) FRL CCfD berück-

sichtigt wurde, gemäß Nummer 4.9.4(c) abgezogen. Soweit eine 

bei Einreichung des Antrags auf Förderung bereits bewilligte An-

derweitige Förderung nach diesem Zeitpunkt erhöht wird, gilt 

Satz 1 entsprechend für den Betrag, um den sich die Anderweitige 

Förderung gegenüber dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags 

auf Förderung erhöht hat. Sofern der Abzug absehbar dauerhaft 

zu einer Reduzierung der Zuwendung führt, wird auch die im Zu-

wendungsbescheid festgelegte maximale jährliche Fördersumme 

und die maximale gesamte Fördersumme angepasst. Näheres 

wird in Anhang 3 geregelt. 

(vii) Von dem jährlichen Betrag, der sich nach Nummer 4.9.1(a)(i) bis 

4.9.1(a)(v) ergibt, findet ein Abzug des Grünen Mehrerlöses nicht 

statt. 

(viii) Soweit der Zuwendungsempfänger im Antrag auf Förderung fest-

gelegt hat, dass gemäß Nummer 4.20 FRL CCfD nur ein Teil der 

Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzu-

rechnen ist, gefördert wird, wird der jährliche Betrag, der sich 

nach Nummer 4.9.1(a)(i) bis (vii) ergibt, entsprechend dem Ver-

hältnis der zu fördernden Produktionsmenge zur Gesamtproduk-

tionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen 

ist, angepasst. Näheres wird in Anhang 3 geregelt. 

(b) Der effektive CO2-Preis berechnet sich aus dem CO2-Preis im EU-

ETS 1, den Treibhausgasemissionen des Referenzsystems nach Num-

mer 4.9.1(d) und den Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorha-

bens nach Nummer 4.9.1(e) sowie den kostenlosen Zuteilungen von 

Emissionsberechtigungen des EU-ETS 1 für das Geförderte Vorhaben 

und für das Referenzsystem, und den real erzielten Treibhausgasemis-

sionsminderungen im Vergleich zum Referenzsystem. Die Berechnung 

der kostenlosen Zuteilungen von Emissionsberechtigungen des EU-

ETS 1 ist zum Zeitpunkt der Berechnung auf Grundlage der aktuell gel-

tenden Rechtslage vorzunehmen. In Teiljahren sind die kostenlosen Zu-

teilungen von Emissionsberechtigungen des EU-ETS 1, die das Geför-

derte Vorhaben für das jeweilige Kalenderjahr erhalten hat, gemäß der 

Dauer des Teiljahres am Kalenderjahr anteilig zu berücksichtigen. Die 
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genaue Berechnung des effektiven CO2-Preises ergibt sich aus An-

hang 3 Abschnitt 1 Absatz 2. Der Preisindex zur jährlichen Ermittlung 

des effektiven CO2-Preises ergibt sich aus dem Förderaufruf. Die Be-

willigungsbehörde kann den im Förderaufruf benannten Preisindex aus 

sachlichen Gründen ändern. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn 

der betroffene Preisindex eingestellt wird oder der Preisindex nicht 

mehr geeignet ist, den CO2-Preis abzubilden. Die Bewilligungsbehörde 

wird dem Zuwendungsempfänger die Änderung des Preisindex unver-

züglich mitteilen. 

(c) Das Referenzsystem oder die Referenzsysteme, die diesem Vertrag zu-

grunde liegen, ergeben sich aus dem Antrag auf Förderung, der diesem 

Vertrag in Anhang 2 beigefügt ist (das "Referenzsystem"). 

(d) Die spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsystems erge-

ben sich aus dem Förderaufruf und berechnen sich auf Grundlage der 

im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommis-

sion26 angegebenen Benchmarkwerte für den Zeitraum 2021 – 2025 

oder entsprechender unionsrechtlicher Vorgaben. Bei Referenzsyste-

men, die auf Produktbenchmarks mit Erhebung von Stromverbrauchs-

daten basieren, werden die indirekten Emissionen entsprechend dem im 

Förderaufruf angegebenen Stromverbrauch vom Benchmarkwert abge-

zogen. Nähere Regelungen zur Berechnung der indirekten Emissionen 

trifft der Förderaufruf. Ergeben sich die Treibhausgasemissionen des 

Referenzsystems aus einer Kombination mehrerer Benchmarks oder ist 

die Anwendung des Fallback-Benchmarks für Wärmebereitstellung 

und Brennstoffeinsatz notwendig, gelten die von der Bewilligungsbe-

hörde dazu im Förderaufruf gemachten Festlegungen. Die Spezifischen 

Energieträgereinsätze des Referenzsystems werden in Kohärenz zu den 

spezifischen Treibhausgasemissionen durch die Bewilligungsbehörde 

ermittelt. Bei Vorgelagerten Referenzsystemen, die im Förderaufruf 

festgelegt werden, wurden die Produktemissionen (siehe Anhang 3 

Abschnitt 4 Absatz 3) dem Zuwendungsempfänger mit Veröffentli-

chung des Förderaufrufs gesondert mitgeteilt. Die Produktemissionen 

 

26 Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission vom 12. März 2021 zur Festlegung angepasster 

Benchmarkwerte für die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten für den Zeitraum 2021–2025 ge-

mäß Artikel 10a Absatz 2 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 

87 vom 15.3.2021, S. 29), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 2026/389 der Kom-

mission vom 23. Februar 2026 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 hinsichtlich der 

Festlegung eines angepassten Benchmarkwerts für Soda für das Jahr 2025 (ABl. L 2026/389 vom 

26.2.2026). 
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sind nach den Vorgaben von Anhang 3 Abschnitt 4 mit den Treibhaus-

gasemissionen des Vorgelagerten Referenzsystems zu addieren. Die 

sich hieraus ergebende Summe tritt in der Berechnung an die Stelle der 

Treibhausgasemissionen des Referenzsystems des Geförderten Vorha-

bens. 

(e) Die Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens ergeben sich 

aus den Treibhausgasemissionen der Geförderten Anlagen (Scope-1-

Emissionen), welche nach Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG27 in der 

jeweils aktuell geltenden Fassung für die dort genannten industriellen 

Tätigkeiten erfasst werden, und werden auf Grundlage der zum Zeit-

punkt der Berechnung aktuell geltenden Fassung der Durchführungs-

verordnung (EU) 2018/2066 der Kommission28 oder entsprechender 

unionsrechtlicher Vorgaben berechnet. Soweit Geförderte Anlagen 

nicht verpflichtend in das EU-ETS 1 einbezogen sind, gilt Satz 1 ent-

sprechend. Soweit eine entsprechende Anwendung nach Satz 2 nicht in 

Betracht kommt, wird die Bewilligungsbehörde die erforderlichen Vor-

gaben treffen. Nummer 4.9.1(f) bleibt unberührt. Bei der Berechnung 

der Treibhausgasemissionen nach Satz 1 ist Nummer 4.9.1(a)(iv) 

Satz 2 und 3 entsprechend zu berücksichtigen. 

(f) Treibhausgasemissionsminderungen, die durch den Einsatz von Tech-

nologien zur Erreichung von Negativemissionen ("Negativemissions-

technologien") erzielt werden, werden bei der Berechnung der geplan-

ten und der tatsächlich realisierten Treibhausgasemissionsminderung 

des Geförderten Vorhabens nicht berücksichtigt. 

 

27 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 

für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 

96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 

2024/795 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform 

"Strategische Technologien für Europa" (STEP) und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG und der Ver-

ordnungen (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, 

(EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 und (EU) 2021/241 (ABl. L 2024/795, 

29.2.2024). 
28 Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwa-

chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-

mission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), zuletzt geändert durch die Durchführungsverordnung (EU) 

2024/2493 der Kommission vom 23. September 2024 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/2066 in Bezug auf die Aktualisierung der Überwachung und der Berichterstattung über Treibhaus-

gasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L vom 

27.9.2024, S. 1). 
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4.9.2 Dynamisierung der Energieträgerkosten 

(a) Die Dynamisierung der Energieträger des Referenzsystems ist im För-

deraufruf geregelt. Es gelten die im Förderaufruf genannten spezifi-

schen Einsätze an den jeweiligen Energieträgern eines Referenzsys-

tems. Sofern ein oder mehrere Energieträger des jeweiligen Referenz-

systems dynamisiert werden und nicht sämtliche Energieträger, die 

beim Geförderten Vorhaben zum Einsatz kommen, nach Num-

mer 4.9.2(b) dynamisiert werden, werden die im Referenzsystem dyna-

misierten Energieträgereinsätze um die Mengen derselben Energieträ-

ger, die beim Geförderten Vorhaben zum Einsatz kommen und nicht 

nach Nummer 4.9.2(b) dynamisiert werden, reduziert. Die Reduzierung 

erfolgt nach Maßgabe von Anhang 3 Abschnitt 2 Absatz 5. 

(b) Sofern langfristige Liefer- oder Absicherungsverträge mit Festpreisbin-

dung für einen oder mehrere im Förderaufruf bestimmte Energieträger 

nicht oder nur mit erheblichen Risikoaufschlägen im notwendigen Um-

fang angeboten werden, ist im Förderaufruf bestimmt, dass auch diese 

Energieträger, die beim Geförderten Vorhaben zur Herstellung von 

Produkten und Zwischenprodukten oder im Rahmen von Technologien 

zur Abscheidung von CO2 und Weiterleitung in eine CO2-Transportinf-

rastruktur zwecks langfristiger Speicherung eingesetzt werden, ganz 

oder anteilig dynamisiert werden. Sofern und soweit festgelegt wurde, 

dass eine Dynamisierung für Sekundärenergieträger, Wiederverwertete 

kohlenstoffhaltige Brennstoffe, Wasserstoff, energetisch genutzte Was-

serstoffderivate oder Biomasse, mit Ausnahme von Stofflich genutzten 

Biogenen Wasserstoffderivaten, erfolgt, werden für diese Energieträger 

immer die von der Bewilligungsbehörde festgelegten Basispreise und 

Preisindizes in Ansatz gebracht, selbst wenn die genannten Energieträ-

ger vom Zuwendungsempfänger hergestellt werden. Für die notwen-

dige Menge an Energieträgern zur Produktion der in Satz 2 genannten 

Energieträger erfolgt in diesem Fall keine Dynamisierung.  

(c) Die Dynamisierung berücksichtigt die reale Entwicklung der Preise für 

die eingesetzten Energieträger sowie die Treibhausgasemissionsminde-

rung des Geförderten Vorhabens ("Dynamisierungskomponente"). Es 

gelten die im Förderaufruf benannten Preisindizes und die Basispreise 

je dynamisiertem Energieträger. Sofern die Bewilligungsbehörde für 

den Fall, dass für einen oder mehrere Energieträger kein geeigneter 

Preisindex verfügbar ist, der spezifisch die Preisbewegungen des jewei-

ligen Energieträgers abbildet, einen oder mehrere Ersatzindizes im För-

deraufruf festgelegt hat, gelten diese. Sofern vor dem Gebotsverfahren 
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ein vorbereitendes Verfahren durchgeführt worden ist, und die Bewilli-

gungsbehörde von einer Benennung der Basispreise im Förderaufruf 

abgesehen hat, gilt der Basispreis, den die Bewilligungsbehörde dem 

Zuwendungsempfänger gesondert mitgeteilt hat. Die Bewilligungsbe-

hörde kann den im Förderaufruf benannten Preisindex hinsichtlich des 

Vertrags aus sachlichen Gründen ändern. Dies ist insbesondere dann 

möglich, wenn der betroffene Preisindex eingestellt wird oder der Preis-

index nicht mehr geeignet ist, den Marktwert des indizierten Energie-

trägers abzubilden. Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, 

wenn sich maßgebliche methodische Änderungen in der Ermittlung des 

Preisindex ergeben. Eine Änderung wird dem Zuwendungsempfänger 

durch die Bewilligungsbehörde unverzüglich mitgeteilt.  

(d) Sofern und soweit für Erneuerbaren Wasserstoff eine Dynamisierung 

vorgesehen ist, wird das sich aus dem anzuwendenden Preisindex erge-

bende Preisniveau um 5 % erhöht.  

(e) Sofern für Erneuerbaren und CO2-armen Wasserstoff jeweils eine ge-

sonderte Dynamisierung im Förderaufruf vorgesehen ist, ist ab dem 

Jahr 2035 für CO2-armen Wasserstoff das sich aus dem Preisindex für 

Erneuerbaren Wasserstoff ergebende Preisniveau anzuwenden, wenn 

das Preisniveau für Erneuerbaren Wasserstoff unter dem sich aus dem 

Preisindex für CO2-armen Wasserstoff ergebenden Preisniveau liegt.  

(f) Näheres regelt der Anhang 3. 

4.9.3 Abweichung von angegebenen Energieträgereinsätzen 

(a) Soweit ein Zuwendungsempfänger in einem oder mehreren Kalender-

jahren um mehr als fünf (5) Prozentpunkte von den in seinem Antrag 

auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD angegebenen oder nach 

Nummer 8 angepassten Relativen Einsätzen eines oder mehrerer Ener-

gieträger abweichen möchte, hat er die vorherige Zustimmung der Be-

willigungsbehörde zu beantragen. Der Antrag muss die in Num-

mer 8.2(d) FRL CCfD genannten Angaben umfassen, soweit sich be-

züglich der dort genannten Angaben durch die geplante Änderung der 

Relativen Energieträgereinsätze Abweichungen gegenüber dem Antrag 

auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD oder den Anpassungen 

nach Nummer 8 ergeben. Nummer 8.2(d) Satz 8 FRL CCfD gilt für die 

Angaben nach Satz 2 entsprechend. Abweichungen von den im Antrag 

auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD angegebenen oder nach 

Nummer 8 angepassten Relativen Einsätzen eines oder mehrerer Ener-

gieträger um bis zu fünf (5) Prozentpunkte sind, unter Beachtung der 
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sonstigen Anforderungen und Vorgaben der FRL CCfD und dieses Ver-

trags, ohne Zustimmung der Bewilligungsbehörde zulässig. Ein Wech-

sel zwischen Erneuerbarem und CO2-armem Wasserstoff bedarf abwei-

chend von Satz 1 keiner Zustimmung der Bewilligungsbehörde. 

(b) Die Bewilligungsbehörde kann dem Antrag nach Nummer 4.9.3(a) 

Satz 1 zustimmen, wenn  

(i) die beantragte Abweichung 

(aa) auf Höherer Gewalt beruht, oder 

(bb) zusätzliche Treibhausgasemissionsminderungen innerhalb 

des Geförderten Vorhabens bewirkt, oder 

(cc) auf signifikanten technologischen Verbesserungen des Ge-

förderten Vorhabens beruht, oder 

(dd) auf unvorhergesehenen Preisentwicklungen beruht, oder 

(ee) auf eine Knappheit bei der Verfügbarkeit bestimmter Ener-

gieträger reagiert, oder 

(ff) auf eine von dem Zuwendungsempfänger nicht zu vertre-

tende verspätete Bereitstellung von Strom- oder Wasser-

stoffnetzinfrastruktur reagiert; 

und 

(ii) die beantragte Abweichung mit energie- und klimapolitischen 

Zielen im Einklang steht; 

und 

(iii) das Geförderte Vorhaben die weiteren Anforderungen der FRL 

CCfD und dieses Vertrags weiter erfüllt; insbesondere  

(aa) darf der Ausschlussgrund nach Nummer 4.17(j) FRL CCfD 

nicht verwirklicht sein; und  

(bb) muss das Geförderte Vorhaben weiter den Anforderungen 

an ein CCfD-Produktionsverfahren genügen; und 

(cc) muss das Geförderte Vorhaben die Mindestanforderungen 

nach Nummer 2.3.2 einhalten. Dies gilt nicht, wenn der Zu-

wendungsempfänger darlegen kann, dass aus von ihm nicht 

zu vertretenden Gründen, insbesondere aufgrund von höhe-

rer Gewalt oder verspäteter Bereitstellung von Infrastruktu-

ren, die Mindestanforderungen nach Nummer 2.3.2 nicht 

erfüllt werden können. 
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In den Fällen nach Satz 1 (i)(aa) und (i)(bb) soll die Bewilligungsbe-

hörde dem Antrag nach Nummer 4.9.3(a) Satz 1 grundsätzlich zustim-

men. 

(c) Die Voraussetzungen für die Nutzung bestimmter Energieträger nach 

Nummer 2.6 bis Nummer 2.10 bleiben unberührt. 

(d) Der im Antrag auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD angege-

bene oder nach Nummer 8 angepasste Pfad der Absoluten Treibhaus-

gasemissionsminderung darf nicht unterschritten werden. Die Bewilli-

gungsbehörde kann hiervon Abweichungen zulassen, soweit die bean-

tragte Abweichung nicht auf ein Vertretenmüssen des Zuwendungs-

empfängers, insbesondere aufgrund von Höherer Gewalt oder verspä-

teter Bereitstellung von Infrastrukturen, zurückzuführen ist. 

(e) Soweit die Bewilligungsbehörde der beantragten Abweichung zu-

stimmt, bestimmt sich die Berechnung der Zuwendung oder Über-

schusszahlung nach den Angaben im Antrag nach Nummer 4.9.3(a) und 

die im Antrag auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD angege-

benen oder nach Nummer 8 angepassten Energieträgereinsätze werden 

durch diese Angaben ersetzt. 

(f) Die im Zuwendungsbescheid festgelegte maximale jährliche Förder-

summe sowie die maximale gesamte Fördersumme werden durch An-

passungen der Energieträgereinsätze innerhalb des Geförderten Vorha-

bens aufgrund dieser Nummer 4.9.3 nicht geändert. 

(g) Der Antrag nach Nummer 4.9.3(a) Satz 1 kann von dem Zuwendungs-

empfänger auch vor dem Operativen Beginn und nur einmal pro Kalen-

derjahr gestellt werden. 

4.9.4 Kumulierungsverbot, Anrechnung und beihilferechtliche Höchstgrenzen 

(a) Sofern der Zuwendungsempfänger für das Geförderte Vorhaben eine 

Anderweitige Förderung erhält, die einer Förderung nach der FRL 

CCfD nicht nach Nummer 4.17(m) FRL CCfD entgegensteht, hat die 

Bewilligungsbehörde im Rahmen der jährlichen Berechnung der Zu-

wendung und der Überschusszahlung nach Nummer 4.9.1 dieses Ver-

trags sicherzustellen, dass keine Überkompensation erfolgt. Im Übrigen 

gilt Nummer 7.1(a) FRL CCfD. 

(b) Dem Zuwendungsempfänger ist bewusst, dass die von der Bewilli-

gungsbehörde mit dem Förderaufruf bekannt gemachte Liste derjenigen 

Förderungen, die als Anderweitige Förderungen im Sinne der FRL 



 

 47 

CCfD und dieses Vertrags gelten, nicht abschließend ist und den Zu-

wendungsempfänger nicht von einer eigenständigen Prüfung hinsicht-

lich des Erhalts Anderweitiger Förderungen entbindet. Der Zuwen-

dungsempfänger kann die Bewilligungsbehörde um Bestätigung seines 

jeweiligen Prüfergebnisses ersuchen. 

(c) Von der nach Nummer 4.3 und 4.9.1 zu berechnenden Zuwendung wird 

jede nach Einreichung des Antrags auf Förderung bewilligte Anderwei-

tige Förderung abgezogen. Soweit eine bei Antragseinreichung bereits 

bewilligte Anderweitige Förderung nach diesem Zeitpunkt erhöht wird, 

gilt Satz 1 entsprechend für den Betrag, um den sich die Förderung ge-

genüber dem Zeitpunkt der Antragseinreichung erhöht hat. Der Abzug 

hat in dem Kalenderjahr zu erfolgen, welches auf das Kalenderjahr 

folgt, in dem die Anderweitige Förderung ausgezahlt oder auf sonstige 

Weise gewährt worden ist. Soweit ein Abzug nicht oder nicht in voller 

Höhe möglich ist, da die aufgrund der Anderweitigen Förderung ge-

währte Zuwendung die Höhe der für das jeweilige Kalenderjahr berech-

neten Zuwendung übersteigt oder eine Überschusszahlung durch den 

Zuwendungsempfänger zu erfolgen hat, hat die Bewilligungsbehörde 

bereits aufgrund dieses Vertrags geleistete Zuwendungen in Höhe der 

nicht abzugsfähigen Anderweitigen Förderungen zurückzufordern, be-

grenzt auf den Betrag aller bisher an den Zuwendungsempfänger auf-

grund dieses Vertrags geleisteten Zuwendungen. Im Übrigen sind nicht 

abgezogene oder zurückgeforderte Beträge in den nachfolgenden Ka-

lenderjahren in Abzug zu bringen. Diese Nummer 4.9.4(c) findet An-

wendung auf Anderweitige Förderungen, die vor der Antragstellung be-

willigt, jedoch nicht bei der Ermittlung der Förderkosteneffizienz nach 

Nummer 8.3(f) FRL CCfD berücksichtigt worden sind. 

(d) Soweit Wasserstoff in dem Geförderten Vorhaben eingesetzt wird, der 

durch Elektrolyseanlagen eines Verbundenen Unternehmens des Zu-

wendungsempfängers produziert wird, wird die hinsichtlich dieser 

Elektrolyseanlagen ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewährte För-

derung eines Verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfängers 

entsprechend nach Nummer 4.9.1(a)(vi) und Nummer 4.9.4(c) abgezo-

gen, sofern die Fördermittel als Beihilfen im Sinne des Artikels 107 

Absatz 1 AEUV oder als zentral verwaltete Unionsmittel, die nicht di-

rekt oder indirekt der Kontrolle Deutschlands unterliegen, zu qualifi-

zieren sind. Die Höhe des Abzugs nach Satz 1 bestimmt sich nach An-

hang 3 Abschnitt 1 Absatz 7. Zur Berechnung der Höhe des Abzugs 
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nach Nummer 4.9.4(d) Satz 1 hat der Zuwendungsempfänger die aus-

gezahlte oder auf sonstige Weise gewährte Förderung zugunsten der 

Elektrolyseanlage, die Kapazität der Elektrolyseanlage in Megawatt 

elektrischer Leistung und die Jahresmenge des in dem Geförderten Vor-

haben eingesetzten Wasserstoffs, welcher durch die Elektrolyseanlage 

produziert worden ist, der Bewilligungsbehörde bis zum 30. April des 

jeweiligen Folgejahres mitzuteilen und nachzuweisen.  

(e) Soweit zu Zwecken des Geförderten Vorhabens eine außerhalb der Sys-

temgrenzen liegende Gewidmete Energieinfrastruktur genutzt wird, die 

durch ein Verbundenes Unternehmen des Zuwendungsempfängers er-

richtet wird, wird die hinsichtlich dieser Gewidmeten Infrastruktur ge-

währte Förderung eines Verbundenen Unternehmens des Zuwendungs-

empfängers entsprechend nach Nummer 4.9.1(a)(vi) und Num-

mer 4.9.4(c) abgezogen, sofern die Fördermittel als Beihilfen im Sinne 

des Artikels 107 Absatz 1 AEUV oder als zentral verwaltete Unions-

mittel, die nicht direkt oder indirekt der Kontrolle Deutschlands unter-

liegen, zu qualifizieren sind. Die Höhe des Abzugs nach Satz 1 steht im 

Ermessen der Bewilligungsbehörde; sie hat dabei zu berücksichtigen, 

inwieweit die von dem Verbundenen Unternehmen des Zuwendungs-

empfängers errichtete Gewidmete Infrastruktur zu Zwecken des Geför-

derten Vorhabens genutzt wird. Zur Berechnung der Höhe des Abzugs 

nach Satz 1 hat der Zuwendungsempfänger die gewährte Förderung zu-

gunsten der Gewidmeten Infrastruktur und den Umfang der Nutzung 

der Gewidmeten Infrastruktur zu Zwecken des Geförderten Vorhabens 

der Bewilligungsbehörde bis zum 30. April des jeweiligen Folgejahres 

mitzuteilen und nachzuweisen. 

4.9.5 Sofern im Sinne von Nummer 4.6 FRL CCfD das Geförderte Vorhaben die 

Herstellung mehrerer Produkte umfasst, die unterschiedlichen Referenzsys-

temen zuzuordnen sind, ist die Höhe der jährlichen Zuwendung oder der 

Überschusszahlung aus der Summe der Bestandteile des Geförderten Vorha-

bens zu ermitteln. Näheres regelt der Anhang 4. 

5. KONSORTIUM 

5.1 In dem Fall, dass es sich bei dem Zuwendungsempfänger um ein Konsortium nach 

Nummer 5.2 FRL CCfD handelt, haben sämtliche Konsortialmitglieder und damit der 

Zuwendungsempfänger nach diesem Vertrag für Überschusszahlungen an den Zuwen-

dungsgeber als Gesamtschuldner einzustehen. Zuwendungen werden an den Konsor-

tialführer mit befreiender Wirkung gegenüber den Konsortialmitgliedern ausgezahlt. 



 

 49 

Für ein Konsortium werden Scope-1-Emissionen gemäß Nummer 4.9.1(e) aller betei-

ligten Konsortialmitglieder als gemeinsame Scope-1-Emissionen betrachtet und die 

geförderten Produkte der gesamten Wertschöpfungskette im Konsortium als gemein-

same Produkte. Soweit Zwischenprodukte innerhalb des Konsortiums weiterverwen-

det werden, ist auch die zwischenzeitliche Abgabe an Nichtmitglieder des Konsorti-

ums möglich. Im Fall eines Konsortiums müssen alle Geförderten Anlagen durch Kon-

sortialmitglieder betrieben werden 

5.2 Im Fall eines Konsortiums bevollmächtigen die Konsortialmitglieder, mit Ausnahme 

des Konsortialführers oder des nach Nummer 5.6.1 benannten Konsortialführers, den 

Konsortialführer ihn/sie gegenüber dem Zuwendungsgeber, Behörden oder sonstigen 

Dritten, insbesondere bei der Abgabe und beim Empfang von Anzeigen, Anträgen oder 

sonstigen Erklärungen und bei der Ausübung der Rechte der Konsortialmitglieder aus 

diesem Vertrag, zu vertreten. Die Parteien sind sich darüber einig, dass (i) sämtliche 

Erklärungen und Handlungen des Zuwendungsgebers gegenüber dem Konsortialfüh-

rer gegenüber allen Konsortialmitgliedern wirken, (ii) sämtliche dem Konsortialführer 

zugegangene Erklärungen aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag als sämtli-

chen Konsortialmitgliedern zugegangen gelten und (iii) lediglich der Konsortialführer 

Erklärungen und Handlungen aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gegen-

über dem Zuwendungsgeber (jeweils mit Wirkung für sämtliche Konsortialmitglieder) 

abgeben beziehungsweise vornehmen kann, sofern der Zuwendungsgeber keine an-

dere Bestimmung trifft. Diese Vollmacht gilt nicht bei Rechtsstreitigkeiten zwischen 

den Konsortialmitgliedern und dem Zuwendungsgeber. 

5.3 Der Konsortialführer kann mit Zustimmung sämtlicher Konsortialmitglieder der Be-

willigungsbehörde vorschlagen, dass ein anderes Konsortialmitglied Konsortialführer 

wird. Die Bewilligungsbehörde kann dem Wechsel nach Satz 1 zustimmen, sofern 

hierfür ein sachlicher Grund gegeben ist. 

5.4 Für die Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers aus diesem Vertrag haften sämt-

liche Konsortialmitglieder als Gesamtschuldner, vorbehaltlich der Regelung in Num-

mer 10.5.  

5.5 Ein Konsortialmitglied kann aus dem Konsortium im Sinne der Bestimmungen dieses 

Vertrags, das heißt als Partei aus diesem Vertrag, nur mit vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung der Bewilligungsbehörde ausscheiden. Sofern ein Konsortialmitglied mit 

vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehörde aus diesem Vertrag ausscheidet, 

wird dieser Vertrag mit den übrigen Konsortialmitgliedern fortgesetzt.  

5.5.1 Im Fall eines unterjährigen Ausscheidens sind für die Berechnung der Zu-

wendungen und Überschusszahlungen gemäß diesem Vertrag die Daten des 

ausgeschiedenen Konsortialmitglieds in diesem Kalenderjahr für den Zeit-

raum ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in dem das Konsortialmitglied mit 
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Zustimmung der Bewilligungsbehörde nach Nummer 5.5 ausscheidet, bis zu 

dem Zeitpunkt, zu dem das Ausscheiden erfolgt, im Energie- und Effizienz-

bericht nach Nummer 4.3.2 zu berücksichtigen. 

5.5.2 Das aus diesem Vertrag ausgeschiedene Konsortialmitglied haftet für sämtli-

che Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, die bis zum Zeitpunkt des 

tatsächlichen Ausscheidens des Konsortialmitglieds unter diesem Vertrag be-

gründet worden sind, als Gesamtschuldner neben den übrigen Konsortialmit-

gliedern nach den Regelungen dieses Vertrags. 

5.6 Ein Dritter kann diesem Vertrag als Konsortialmitglied, das heißt als Partei dieses Ver-

trags, nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung sämtlicher Parteien dieses Vertrags 

beitreten. 

5.6.1 In dem Fall, dass der Beitritt des Dritten nicht zu einem bestehenden Konsor-

tium nach Nummer 5.2 FRL CCfD erfolgt, bilden der Zuwendungsempfänger 

und der beitretende Dritte durch den Beitritt des Dritten ein Konsortium im 

Sinne von Nummer 5.2 FRL CCfD. Der Zuwendungsempfänger und der bei-

tretende Dritte haben einen Konsortialführer zu benennen. 

5.6.2 Der Zuwendungsgeber kann dem Beitritt eines Dritten zu diesem Vertrag un-

ter den folgenden Voraussetzungen zustimmen: 

(a) Die Voraussetzungen für die Förderung einschließlich der Vorausset-

zungen für die Bildung eines Konsortiums nach Nummer 5.2 FRL 

CCfD liegen auch in der Person des Dritten vor; und 

(b) die Rechte und Pflichten nach dem Zuwendungsbescheid werden auf 

den Dritten ausgeweitet; und 

(c) es ist sichergestellt, dass Überschusszahlungen gegenüber dem Zuwen-

dungsgeber unter dem Zuwendungsbescheid und diesem Vertrag auch 

nach der Übertragung entrichtet werden; und 

(d) der Dritte erfüllt die Anforderungen und unterliegt den Pflichten nach 

der FRL CCfD, dem Förderaufruf und diesem Vertrag; und 

(e) der Förderzweck der FRL CCfD wird durch den Beitritt nicht gefährdet; 

und  

(f) der Beitritt ergibt keine Nachteile für den Zuwendungsgeber und/oder 

Verstöße gegen das Beihilfe- oder Zuwendungsrecht. 

5.6.3 In dem Fall eines unterjährigen Beitritts sind für die Berechnung der Zuwen-

dungen und Überschusszahlungen gemäß diesem Vertrag die Daten des Drit-

ten, welcher diesem Vertrag nach Nummer 5.6 betritt, in diesem Kalenderjahr 

für den Zeitraum ab dem Zeitpunkt, zu dem der Beitritt mit Zustimmung der 
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Bewilligungsbehörde nach Nummer 5.6 erfolgt, bis zum 31. Dezember dieses 

Kalenderjahres im Energie- und Effizienzbericht nach Nummer 4.3.2 zu be-

rücksichtigen.  

5.6.4 Nach erfolgtem Beitritt des Dritten haftet dieser für sämtliche Verpflichtun-

gen des Zuwendungsempfängers, die ab dem Zeitpunkt des Betritts des Drit-

ten unter diesem Vertrag begründet worden sind, als Gesamtschuldner neben 

den übrigen Konsortialmitgliedern nach den Regelungen dieses Vertrags. 

6. ZAHLUNG; VERZUGSZINSEN 

6.1 Sämtliche Zahlungen aus diesem Vertrag sind in Euro in voller Höhe bei Fälligkeit in 

sofort verfügbaren Mitteln und ohne Abzug oder Einbehalt zu zahlen. Dies gilt nicht: 

6.1.1 sofern und soweit dieser Vertrag und/oder der Zuwendungsbescheid etwas 

anderes bestimmt;  

6.1.2 sofern und soweit nach Regulatorischen Vorschriften ein Abzug oder ein Ein-

behalt vorgeschrieben ist. 

6.2 Verzugszinsen  

Zahlt eine Partei einen nach diesem Vertrag zu zahlenden Betrag bei Fälligkeit nicht, 

so ist sie mit dieser Zahlungsverpflichtung ab dem Fälligkeitstag in Verzug, ohne dass 

es einer Mahnung durch die andere Partei bedarf. Der ausstehende Betrag ist ab (ein-

schließlich) dem Fälligkeitstag bis (einschließlich) einen (1) Tag vor dem Tag, an dem 

die Zahlung der anderen Partei zugeht (sowohl nach als auch vor einer gerichtlichen 

Entscheidung), mit fünf (5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB 

jährlich zu verzinsen, jedoch mindestens mit einem Zinssatz von 0 % (keine Negativ-

zinsen) ("Verzugszinsen"). Verzugszinsen sind nach Tagen auf der Basis der tatsäch-

lich verstrichenen Tage und einem Jahr von dreihundertsechzig (360) Tagen zu be-

rechnen und nachträglich am letzten Tag jedes Kalendermonats, spätestens aber am 

Tage der Zahlung der Hauptforderung, mit der die jeweilige Partei sich im Verzug 

befindet, zu zahlen. Soweit dieser Vertrag andere Regelungen zu Verzugszinsen trifft, 

gehen diese Regelungen dieser Regelung vor. 

6.3 Aussetzung von Zahlungspflichten 

Der Zuwendungsempfänger kann bei der Bewilligungsbehörde einen Antrag dahinge-

hend stellen, die beiderseitigen Zahlungspflichten im Zusammenhang mit der Zuwen-

dung oder Überschusszahlung für die verbleibende Laufzeit dieses Vertrags mit Wir-

kung zum Ablauf von drei (3) Jahren, gerechnet ab dem Schluss des Kalenderjahres, 

in welchem die Antragstellung durch den Zuwendungsempfänger erfolgte, zu been-

den, wenn in einem Kalenderjahr der Zuwendungsempfänger eine Überschusszahlung 

nach diesem Vertrag an den Zuwendungsgeber geleistet hat. Einen solchen Antrag 
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kann der Zuwendungsempfänger jeweils ausschließlich in einem der Überschusszah-

lung nachfolgenden Kalenderjahr stellen. Sofern und soweit die Voraussetzungen nach 

Satz 1 und 2 vorliegen, soll die Bewilligungsbehörde dem Antrag stattgeben. Soweit 

die Bewilligungsbehörde im Förderaufruf abweichende oder ergänzende Vorschriften 

gemäß Nummer 7.7(c) FRL CCfD gemacht hat, gelten diese. 

7. ÜBERTRAGUNG VON GEFÖRDERTEN ANLAGEN AUF DRITTE, WECH-

SEL DES ANLAGENBETREIBERS UND REDUZIERUNG DER PRODUK-

TION IN KONVENTIONELLEN REFERENZANLAGEN 

7.1 Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich vor einer Übertragung des Eigentums 

und/oder Besitzes an Geförderten Anlagen des Zuwendungsempfängers auf Dritte, die 

nicht Partei dieses Vertrags sind, oder in dem Fall, dass ein Dritter Anlagenbetreiber 

von Geförderten Anlagen werden soll, die schriftliche Zustimmung der Bewilligungs-

behörde einzuholen. 

7.2 Voraussetzungen für die Zustimmung nach Nummer 7.1 

7.2.1 Sofern ein Dritter Anlagenbetreiber von Geförderten Anlagen werden soll, 

kann die Bewilligungsbehörde dem Wechsel nach Nummer 7.1 unter Beach-

tung der folgenden Voraussetzungen zustimmen: 

(a) Die Voraussetzungen für die Förderung liegen auch in der Person des 

oder der Dritten vor; und 

(b) die Rechte und Pflichten nach dem Zuwendungsbescheid werden auf 

den oder die Dritten übertragen, wobei Zuwendungen auch nach Über-

tragung der Geförderten Anlagen auf den Dritten an den Zuwendungs-

empfänger mit befreiender Wirkung ausgezahlt werden; und 

(c) es ist sichergestellt, dass Überschusszahlungen gegenüber dem Zuwen-

dungsgeber unter dem Zuwendungsbescheid und diesem Vertrag auch 

nach der Übertragung entrichtet werden; und 

(d) der oder die Dritten erfüllen die Anforderungen und unterliegen den 

Pflichten nach der FRL CCfD, dem Förderaufruf und diesem Vertrag; 

und 

(e) der Förderzweck der FRL CCfD wird durch die Übertragung nicht ge-

fährdet; und 

(f) die Übertragung ergibt keine Nachteile für den Zuwendungsgeber 

und/oder Verstöße gegen das Beihilfe- oder Zuwendungsrecht. 

Sofern das Eigentum an Geförderten Anlagen beim Zuwendungsempfänger 

verbleibt, gilt Nummer 7.2.2 entsprechend. 
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7.2.2 Sofern das Eigentum an Geförderten Anlagen auf einen Dritten übertragen 

werden soll und der Zuwendungsempfänger Anlagenbetreiber der Geförder-

ten Anlagen bleibt, hat der Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörde 

eine Verpflichtungserklärung des Dritten im Sinne von Nummer 8.2(e)(xviii) 

FRL CCfD vorzulegen. Die Bewilligungsbehörde kann auf Antrag des Zu-

wendungsempfängers von der Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach 

Satz 1 absehen, sofern das Sicherungsbedürfnis des Zuwendungsgebers an-

derweitig sichergestellt werden kann. Im Fall von Satz 2 hat der Zuwendungs-

empfänger bei Einreichung des Antrags nachvollziehbar zu begründen, wa-

rum von der Vorlage einer Verpflichtungserklärung abgesehen werden soll 

und unter Beilegung entsprechender Erklärungen oder Vereinbarungen dar-

zulegen, auf welche Art und Weise das Sicherungsbedürfnis des Zuwen-

dungsgebers anderweitig sichergestellt wird. 

7.3 Sofern der Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm Verbundenes Unternehmen zum 

Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Förderung eine oder mehrere Anlagen in 

Deutschland betreibt, die demselben Referenzsystem oder – sofern sich das Geförderte 

Vorhaben auf mehrere Referenzsysteme bezieht – denselben Referenzsystemen unter-

liegen wie eine oder mehrere Geförderte Anlagen ("Konventionelle Referenzan-

lage/n"), hat der Zuwendungsempfänger die Produktion in den Konventionellen Re-

ferenzanlagen während der Laufzeit des Vertrags um insgesamt mindestens 85 % der 

Produktionskapazität der Geförderten Anlagen zu reduzieren. Sofern im Rahmen des 

Geförderten Vorhabens die Umstellung einer bestehenden konventionellen Produktion 

auf ein CCfD-Produktionsverfahren erfolgt, gelten auch die von der Umstellung er-

fassten Anlagen als Konventionelle Referenzanlagen. Der mit der Umstellung einher-

gehende Abbau konventioneller Produktionskapazitäten wird auf die nach Satz 1 ge-

forderte Produktionskapazitätsreduzierung angerechnet. 

7.3.1 Der Zuwendungsempfänger hat nach Nummer 7.3 die Produktion hinsicht-

lich der in Anhang 5 genannten Konventionellen Referenzanlage/n während 

der Laufzeit dieses Vertrags zu reduzieren. Sofern der Zuwendungsempfän-

ger oder ein mit ihm Verbundenes Unternehmen zum Zeitpunkt der Stellung 

des Antrags auf Förderung keine Konventionelle Referenzanlage betreibt, be-

steht keine Pflicht zur Produktionsreduzierung nach Nummer 7.3. 

7.3.2 Soweit der Antragsteller im Antrag auf Förderung festgelegt hat, dass gemäß 

Nummer 4.20 FRL CCfD nur ein Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-

Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert wird, gilt diese Nummer 7.3 

hinsichtlich der Produktionskapazität der geförderten Anlagen entsprechend 

dem Verhältnis der zu fördernden Produktionsmenge zur Gesamtprodukti-

onsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist. 
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7.3.3 Mit vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehörde kann der Zuwendungs-

empfänger angegebene Konventionelle Referenzanlagen und/oder Daten 

nach Nummer 7.3.1 ändern, sofern sichergestellt ist, dass der Zuwendungs-

empfänger seiner Verpflichtung nach Nummer 7.3 nachkommt. 

7.3.4 Veräußert und/oder überträgt der Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm 

Verbundenes Unternehmen die Konventionelle Referenzanlage oder erfolgt 

ein Wechsel des Anlagenbetreibers der Konventionellen Referenzanlage nach 

dem Antrag auf Förderung, hat der Zuwendungsempfänger sicherzustellen, 

dass der Käufer, neue Eigentümer, neue Besitzer oder neue Anlagenbetreiber 

der Konventionellen Referenzanlage die in Nummer 7.3 geregelten Ver-

pflichtungen des Zuwendungsempfängers einhält. 

8. VERSCHIEBUNG DES OPERATIVEN BEGINNS 

8.1 Sofern der tatsächliche Operative Beginn des Geförderten Vorhabens von dem geplan-

ten Operativen Beginn des Geförderten Vorhabens abweicht, werden die nach Num-

mer 8.2(d) FRL CCfD bei Antragstellung gemachten Angaben auf Antrag des Zuwen-

dungsempfängers entsprechend der Verschiebung des Operativen Beginns durch die 

Bewilligungsbehörde nach Nummer 8.3 angepasst. Der Antrag kann bereits vor dem 

Operativen Beginn gestellt werden, ist jedoch spätestens unverzüglich zu stellen, so-

bald der tatsächliche Operative Beginn erfolgt ist. Die Bewilligungsbehörde soll den 

Antrag nach Satz 1 innerhalb von zwei (2) Monaten nach Eingang bescheiden.  

8.2 Erfolgt eine Verschiebung des Operativen Beginns um ein oder mehrere vollständige 

Kalenderjahre, ist im Antrag nach Nummer 8.1 eine entsprechende Verschiebung der 

Angaben, die bei Antragstellung nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD gemacht worden 

sind, vorzunehmen. Falls die Verschiebung des Operativen Beginns nicht um ein oder 

mehrere vollständige Kalenderjahre erfolgt, sind im Antrag nach Nummer 8.1 Satz 1 

die Veränderungen der absoluten Planwerte der Treibhausgasemissionsminderung, der 

Produktionsmenge und der Energieträgereinsätze jedes Energieträgers des Geförder-

ten Vorhabens zeitlich hinreichend bestimmt (beispielsweise monatsgenau) darzule-

gen. Darüber hinaus sollen im Antrag die geplanten Relativen Energieträgereinsätze 

festgelegt werden. Die nach Satz 2 und Satz 3 angegebenen Werte dürfen nicht im 

Widerspruch zu den Angaben im Antrag auf Förderung nach Nummer 8.2(d) FRL 

CCfD stehen. Nummer 8.2(d) Satz 8 FRL CCfD gilt für die Angaben nach Satz 2 und 

Satz 3 entsprechend. 

8.3 Die Bewilligungsbehörde gibt dem Antrag nach Nummer 8.1 Satz 1 statt, wenn die 

Voraussetzungen nach Nummer 8.2 Satz 4 erfüllt sind. In diesem Fall nimmt sie auf 

Grundlage des Antrags die Änderung der Planwerte, bezogen auf die vollständigen 

Kalenderjahre und bei einem unterjährigen Operativen Beginn zusätzlich bezogen auf 
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die Teiljahre, vor. Die Bewilligungsbehörde passt hierfür die in Nummer 8.2 Satz 2 

genannten absoluten Planwerte an und ermittelt die daraus abgeleiteten Planwerte ge-

mäß den Vorgaben in Anhang 3 Abschnitt 5. 

8.4 Erfolgt der Antrag nicht innerhalb der in Nummer 8.1 Satz 2 2. Halbsatz vorgesehenen 

Frist oder ist die Voraussetzung nach Nummer 8.2 Satz 4 nicht erfüllt, nimmt die Be-

willigungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen eine Anpassung der in Num-

mer 8.2 Satz 2 genannten Werte entsprechend der Abweichung des tatsächlichen Ope-

rativen Beginns des Geförderten Vorhabens von dem geplanten Operativen Beginn 

des Geförderten Vorhabens vor und ermittelt die daraus abgeleiteten Planwerte gemäß 

den Vorgaben in Anhang 3 Abschnitt 5. Die nach Satz 1 ermittelten Werte dürfen 

nicht im Widerspruch zu den Angaben im Antrag auf Förderung nach Nummer 8.2(d) 

FRL CCfD stehen. 

8.5 In den Fällen von Nummer 8.3 und Nummer 8.4 erfolgen im Übrigen nur Anpassun-

gen des in diesem Vertrag definierten Geförderten Vorhabens, soweit diese im Rah-

men der Vorschriften dieses Vertrags beantragt wurden und nach den Vorschriften 

dieses Vertrags durch die Bewilligungsbehörde zustimmungsfähig sind. 

8.6 Die maximalen jährlichen Fördersummen werden im Fall von Nummer 8.1 Satz 1 oder 

im Fall von Nummer 8.4 nach Maßgabe von Anhang 3 Abschnitt 3 angepasst. Die im 

Zuwendungsbescheid nach Nummer 7.4(b) FRL CCfD festgelegte maximale gesamte 

Fördersumme wird hierdurch nicht erhöht. 

8.7 Nummer 15 bleibt unberührt. 

8.8 Soweit ein Zuwendungsempfänger in einem oder mehreren Kalenderjahren um mehr 

als fünf (5) Prozentpunkte von den nach dieser Nummer angepassten Relativen Eins-

ätzen eines oder mehrerer Energieträger abweichen möchte, ist Nummer 4.9.3 anzu-

wenden. 

8.9 Der Antrag nach Nummer 8.1 Satz 1 kann von dem Zuwendungsempfänger vor dem 

Operativen Beginn nur im Fall einer wesentlichen Verschiebung des Operativen Be-

ginns und nur einmal pro Kalenderjahr jeweils bis zum 01. April gestellt werden. Eine 

wesentliche Verschiebung nach Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn sich der geplante 

oder nach dieser Nummer bereits verschobene Operative Beginn um mindestens vier 

(4) Monate verschiebt. 

9. PRODUKTWECHSEL 

9.1 Der Zuwendungsempfänger darf ohne Zustimmung der Bewilligungsbehörde abwei-

chend von seinen im Antrag auf Förderung gemachten Angaben ein anderes förderfä-

higes Produkt oder nach Maßgabe der Nummer 4.6 FRL CCfD mehrere andere för-

derfähige Produkte im Geförderten Vorhaben herstellen ("Produktwechsel"), wenn 



 

 56 

der Produktwechsel innerhalb desselben Sektors, dem das Geförderte Vorhaben im 

Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung über den Zuschlag des Antrags auf Förde-

rung gemäß Förderaufruf zuzurechnen ist, erfolgt. 

9.2 Unterliegt ein im Rahmen eines Produktwechsels herzustellendes Produkt keinem im 

Förderaufruf geregelten produktspezifischen Referenzsystem, findet das im Förder-

aufruf geregelte Vorgelagerte Referenzsystem Anwendung, das auf das jeweils zum 

Einsatz kommende Vorprodukt anwendbar ist. Sofern und soweit in diesem Fall die 

Produktemissionen des Produkts nicht aus den von der Bewilligungsbehörde seit Ver-

öffentlichung des Förderaufrufs veröffentlichten Werten ermittelt werden können, hat 

der Zuwendungsempfänger die Produktemissionen im Sinne der Nummer 4.9.1(d) bei 

der Bewilligungsbehörde anzufragen. Zu diesem Zweck hat der Zuwendungsempfän-

ger der Bewilligungsbehörde den geplanten Produktwechsel spätestens sechs (6) Mo-

nate vor Ende des Kalenderjahres, in dem der Produktwechsel stattfindet, unter An-

gabe, welches Produkt oder welche Produkte nach dem Produktwechsel hergestellt 

werden, mitzuteilen. Die Bewilligungsbehörde teilt dem Zuwendungsempfänger die 

entsprechenden Werte der Produktemissionen spätestens drei (3) Monate nach Mittei-

lung des geplanten Produktwechsels mit. 

9.3 Unterliegt das herzustellende Produkt oder die herzustellenden Produkte nach dem 

Produktwechsel einem anderen Referenzsystem oder mehreren anderen Referenzsys-

temen oder weist das herzustellende Produkt oder die herzustellenden Produkte bei 

einem Vorgelagerten Referenzsystem andere Produktemissionen auf als das ursprüng-

lich hergestellte Produkt oder die ursprünglich hergestellten Produkte ("Wesentlicher 

Produktwechsel"), findet Anhang 4 Abschnitt 3 auf die Ermittlung des Auszahlungs-

betrags und auf die Einhaltung der Mindestanforderungen nach Nummer 2.3.2 An-

wendung. Ab dem Zeitpunkt des Wesentlichen Produktwechsels liegt diesem Vertrag 

abweichend von Nummer 4.9.1(c) das Referenzsystem oder die Referenzsysteme hin-

sichtlich des fortan herzustellenden Produkts oder der fortan herzustellenden Produkte 

zugrunde. 

9.4 Im Fall eines Produktwechsels bleiben sonstige Verpflichtungen des Zuwendungs-

empfängers aus diesem Vertrag von den Regelungen dieses Abschnitts unberührt. Dies 

gilt auch für den Zustimmungsvorbehalt nach Nummer 2.4 hinsichtlich solcher Ände-

rungen am Geförderten Vorhaben und/oder an den Geförderten Anlagen, die über den 

Produktwechsel hinausgehen. 

9.5 Die im Zuwendungsbescheid festgelegten maximalen jährlichen Fördersummen sowie 

die maximale gesamte Fördersumme werden durch einen Produktwechsel nicht geän-

dert. 
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10. VERTRAGSSTRAFE 

10.1 Für den Fall, dass der Zuwendungsempfänger eine der nachfolgenden Pflichten vor-

sätzlich verletzt, ist er verpflichtet, an den Zuwendungsgeber eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 0,1 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten Förder-

summe pro Verstoß in Euro zu zahlen. Für den Fall einer fahrlässigen Verletzung einer 

der nachfolgenden Pflichten durch den Zuwendungsempfänger beträgt die pro Verstoß 

in Euro vom Zuwendungsempfänger an den Zuwendungsgeber zu zahlende Vertrags-

strafe 0,075 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten Förder-

summe. Bei Verwirkung mehrerer Vertragsstrafen ist die insgesamt zu zahlende Ver-

tragsstrafe durch die im Zuwendungsbescheid gewährte maximale gesamte Förder-

summe begrenzt. 

10.1.1 Der Zuwendungsempfänger weist den Operativen Beginn des Geförderten 

Vorhabens entgegen Nummer 15.1 Satz 5 nicht unverzüglich nach dem Ope-

rativen Beginn des Geförderten Vorhabens durch Vorlage eines Inbetriebnah-

meprotokolls nach; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach Ablauf je ei-

nes (1) Monats, gerechnet ab einer erfolgten Abmahnung durch den Zuwen-

dungsgeber, stellt eine Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.2 der Zuwendungsempfänger weicht entgegen Nummer 2.4 von dem Geförder-

ten Vorhaben oder den Geförderten Anlagen ohne Zustimmung der Bewilli-

gungsbehörde nach erfolgter Abmahnung durch den Zuwendungsgeber ab; 

jedes weitere vorsätzliche Handeln nach Ablauf je eines (1) Monats, gerech-

net ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.3 der Zuwendungsempfänger oder ein Weiterer Informations- und Mitwir-

kungsverpflichteter erfüllt seine Informations- und Mitwirkungspflichten 

nach Nummer 16.1 nach erfolgter Abmahnung durch den Zuwendungsgeber 

nicht vollständig; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach Ablauf je eines 

(1) Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine Pflichtverlet-

zung dar; oder 

10.1.4 der Zuwendungsempfänger erfüllt seine Informations- und Mitwirkungs-

pflichten nach Nummer 16.2 nach erfolgter Abmahnung durch den Zuwen-

dungsgeber nicht vollständig; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach 

Ablauf je eines (1) Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine 

Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.5 der Zuwendungsempfänger erfüllt seine Informations- und Mitwirkungs-

pflichten nach Nummer 16.3 nach erfolgter Abmahnung durch den Zuwen-

dungsgeber nicht vollständig; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach 

Ablauf je eines (1) Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine 

Pflichtverletzung dar; oder 
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10.1.6 der Zuwendungsempfänger reicht die jährlichen Berechnungsangaben nach 

Nummer 4.3.2 dieses Vertrags oder die Angaben nach Nummer 4.9.4(d) oder 

4.9.4(e) nach erfolgter Abmahnung durch den Zuwendungsgeber nicht voll-

ständig, nicht rechtzeitig oder unrichtig ein; jedes weitere vorsätzliche Unter-

lassen nach Ablauf je eines (1) Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmah-

nung, stellt eine Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.7 der Zuwendungsempfänger gibt eine nach Wirksamwerden dieses Vertrags 

(i) beantragte oder (ii) bewilligte Anderweitige Förderung gegenüber der Be-

willigungsbehörde nicht an, wobei es für die Rechtzeitigkeit der Angabe der 

Anderweitigen Förderung gegenüber der Bewilligungsbehörde darauf an-

kommt, dass die Angabe in Fall (i) unverzüglich nach Beantragung oder in 

Fall (ii) unverzüglich nach Bewilligung der Anderweitigen Förderung erfolgt; 

jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach Ablauf je eines (1) Monats, ge-

rechnet ab der Beantragung oder Bewilligung der Anderweitigen Förderung, 

stellt eine Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.8 der Zuwendungsempfänger verstößt gegen eine aufgrund des Zuwendungs-

bescheids ergangene Auflage nach erfolgter Abmahnung; jedes weitere vor-

sätzliche Handeln nach Ablauf je eines (1) Monats, gerechnet ab der erfolgten 

Abmahnung, stellt eine Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.9 der Zuwendungsempfänger nimmt bis zum Ende der Laufzeit dieses Vertrags 

die in Nummer 7.3 vorgesehene Produktionsreduzierung nach erfolgter Ab-

mahnung nicht vor; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach Ablauf je ei-

nes (1) Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine Pflichtver-

letzung dar; oder 

10.1.10 der Zuwendungsempfänger stellt entgegen Nummer 7.3.4 nicht sicher, dass 

der Käufer, neue Eigentümer, neue Besitzer oder neue Anlagenbetreiber der 

Konventionellen Referenzanlage die in Nummer 7.3 geregelten Verpflichtun-

gen des Zuwendungsempfängers einhält; oder  

10.1.11 der Zuwendungsempfänger weicht entgegen Nummer 4.9.3 ohne Zustim-

mung der Bewilligungsbehörde in einem Kalenderjahr um mehr als fünf (5) 

Prozentpunkte von den nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD im Antrag auf För-

derung angegebenen oder den nach Nummer 8 angepassten Relativen Ener-

gieträgereinsätzen ab; oder 

10.1.12 die Summe der in einem Kalenderjahr und dem vorangegangenen Kalender-

jahr realisierten Absoluten Treibhausgasemissionsminderungen unterschrei-

tet die Summe der bei der Antragstellung gemäß Nummer 8.2(d) FRL CCfD 
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angegebenen oder nach Nummer 8 angepassten geplanten Absoluten Treib-

hausgasemissionsminderungen für dieses Kalenderjahr und das vorangegan-

gene Kalenderjahr um mehr als 30 %; oder 

10.1.13 der Zuwendungsempfänger holt entgegen Nummer 7.1 nicht die schriftliche 

Zustimmung der Bewilligungsbehörde vor einer Übertragung des Eigentums 

und/oder Besitzes an Geförderten Anlagen des Zuwendungsempfängers auf 

Dritte, die nicht Partei dieses Vertrags sind, oder in dem Fall, dass ein Dritter 

Anlagenbetreiber von Geförderten Anlagen wird, ein; oder 

10.1.14 der Zuwendungsempfänger weist der Bewilligungsbehörde die Einhaltung 

seiner Informationspflicht gegenüber dem zuständigen Betriebsrat bzw. den 

zuständigen Tarifvertragsparteien nach Nummer 16.6 Satz 1 nach einer er-

folgten Abmahnung nicht nach; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach 

Ablauf je eines (1) Monats, gerechnet ab der erfolgten Abmahnung, stellt eine 

erneute Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.15 der Zuwendungsempfänger stellt entgegen Nummer 18 nicht sicher, dass die 

in Nummer 18.1 genannten Informationen vom Zuwendungsempfänger oder 

von mit dem Zuwendungsempfänger Verbundenen Unternehmen vertraulich 

behandelt werden; jedes weitere vorsätzliche Unterlassen nach Ablauf je ei-

nes (1) Monats, gerechnet ab einer erfolgten Abmahnung durch den Zuwen-

dungsgeber, stellt eine Pflichtverletzung dar; oder 

10.1.16 der Zuwendungsempfänger veröffentlicht entgegen Nummer 18.5 Pressemit-

teilungen oder gibt entgegen Nummer 18.5 sonstige öffentliche Erklärungen 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag ab; jedes weitere vorsätzliche Han-

deln nach Ablauf je eines (1) Monats, gerechnet ab einer erfolgten Abmah-

nung durch den Zuwendungsgeber, stellt eine Pflichtverletzung dar. 

10.2 Abweichend von Nummer 10.1  

10.2.1 beträgt die vom Zuwendungsempfänger nach Nummer 10.1.4 zu entrichtende 

Vertragsstrafe für eine vorsätzliche Pflichtverletzung 0,02 % und für eine 

fahrlässige Pflichtverletzung 0,015 % der im Zuwendungsbescheid geregel-

ten maximalen gesamten Fördersumme; 

10.2.2 beträgt die vom Zuwendungsempfänger nach Nummern 10.1.5 und 10.1.14 

zu entrichtende Vertragsstrafe für eine vorsätzliche Pflichtverletzung 0,01 % 

und für eine fahrlässige Pflichtverletzung 0,0075 % der im Zuwendungsbe-

scheid geregelten maximalen gesamten Fördersumme; 

10.2.3 beträgt die vom Zuwendungsempfänger nach Nummer 10.1.11 zu entrich-

tende Vertragsstrafe für eine vorsätzliche Pflichtverletzung 1 % und für eine 
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fahrlässige Pflichtverletzung 0,75 % der im Zuwendungsbescheid geregelten 

maximalen gesamten Fördersumme; 

10.2.4 errechnet sich die vom Zuwendungsempfänger nach Nummer 10.1.12 zu ent-

richtende Vertragsstrafe wie folgt: Die Summe der in dem jeweiligen Kalen-

derjahr und dem vorangegangenen Kalenderjahr realisierten Abweichung von 

der geplanten Absoluten Treibhausgasemissionsminderung, abzüglich 30 % 

der Summe der geplanten Absoluten Treibhausgasemissionsminderungen in 

dem jeweiligen Kalenderjahr und dem vorangegangenen Kalenderjahr, wird 

mit dem jeweils aktuellen effektiven CO2-Preis gemäß Nummer 4.9.1(b) mul-

tipliziert. Maßstab ist die nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD geplante oder die 

nach Nummer 8 angepasste Absolute Treibhausgasemissionsminderung.  

10.3 Der Zuwendungsempfänger hat an den Zuwendungsgeber einen Betrag in Höhe von 

10.3.1 0,1 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten Förder-

summe zu zahlen, sofern der Operative Beginn innerhalb von sechs (6) Mo-

naten nach Ablauf der Frist gemäß Nummer 15.1 und 15.2 erfolgt; oder 

10.3.2 0,4 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten Förder-

summe zu zahlen, sofern der Operative Beginn zwischen sechs (6) und zwölf 

(12) Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Nummer 15.1 und 15.2 erfolgt; 

oder 

10.3.3 0,7 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten Förder-

summe zu zahlen, sofern der Operative Beginn zwischen zwölf (12) und acht-

zehn (18) Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Nummer 15.1 und 15.2 er-

folgt; oder 

10.3.4 1 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten Förder-

summe zu zahlen, sofern der Operative Beginn nicht innerhalb von achtzehn 

(18) Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Nummer 15.1 und 15.2 erfolgt. 

Dies gilt nur, soweit der Zuwendungsempfänger die Verzögerung des Operativen Be-

ginns zu vertreten hat. Der Zuwendungsgeber soll zur Befriedigung seines Anspruchs 

nach dieser Nummer 10.3 die gemäß Nummer 8.2(e)(v) FRL CCfD vom Zuwendungs-

empfänger bei der Antragstellung eingereichte Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft 

in Anspruch nehmen. 

10.4 Die Vertragsstrafe wird auf etwaige sonstige Schadensersatzansprüche, die aus einem 

Verstoß entstehen, angerechnet. Weitergehende, über die Vertragsstrafe hinausge-

hende Schadensersatzansprüche des Zuwendungsgebers bleiben unberührt.  

10.5 In dem Fall, dass es sich bei dem Zuwendungsempfänger um ein Konsortium nach 

Nummer 5.2 FRL CCfD handelt, gelten die vorstehenden Nummern 10.1 bis 10.4 ent-

sprechend für den Fall, dass ein oder mehrere Konsortialmitglieder die Vertragsstrafe 
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gemäß den vorstehenden Nummern verwirken. Sämtliche Konsortialmitglieder haften 

als Gesamtschuldner für die Zahlung der von einem oder mehreren Konsortialmitglie-

dern verwirkten Vertragsstrafen. Die Parteien halten vorsorglich fest, dass die übrigen 

Konsortialmitglieder, die die jeweilige Vertragsstrafe nicht verwirkt haben, in jedem 

Fall einzeln und selbständig dafür einstehen, dass die verwirkten Vertragsstrafen an 

den Zuwendungsgeber gezahlt werden. Der Zuwendungsgeber soll vorrangig das Kon-

sortialmitglied in Anspruch nehmen, welches die Vertragsstrafe verwirkt hat.  

11. GARANTIEVERSPRECHEN 

11.1 Der Zuwendungsempfänger steht im Wege des selbstständigen Garantieversprechens 

dafür ein, dass 

11.1.1 er oder ein mit ihm Verbundenes Unternehmen, mit anderen Antragstellern 

im Zusammenhang mit der Beantragung der im konkreten Zuwendungsbe-

scheid gewährten Zuwendung keine Vereinbarungen getroffen oder Verhal-

tensweisen aufeinander abgestimmt hat, die nach einer rechtskräftigen kar-

tellbehördlichen Entscheidung nach § 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen (GWB) und/oder Artikel 101 AEUV eine Verhinderung, Einschrän-

kung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken;  

11.1.2 gemäß seiner Bestätigungserklärung nach Nummer 8.2(e)(xiii) FRL CCfD 

sämtliche notwendigen außenwirtschafts- und fusionskontrollrechtlichen Ge-

nehmigungen für die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers vorliegen;  

11.1.3 er (A) bei Antragstellung eine zum Zeitpunkt der Antragstellung oder (B) 

nach Einreichung des Antrags auf Förderung bis zum Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens dieses Vertrags (i) beantragte oder (ii) bewilligte Anderweitige 

Förderung gegenüber der Bewilligungsbehörde angegeben hat, wobei es im 

Fall (B) für die Rechtzeitigkeit der Angabe der Anderweitigen Förderung ge-

genüber der Bewilligungsbehörde darauf ankommt, dass die Angabe unver-

züglich im Fall (i) nach Beantragung oder im Fall (ii) nach Bewilligung der 

Anderweitigen Förderung erfolgt; und 

11.1.4 er im Fall von Nummer 8.2(e)(xix) Satz 2 FRL CCfD der Bewilligungsbe-

hörde zum Zeitpunkt des Operativen Beginns des Geförderten Vorhabens 

eine schriftliche Vereinbarung des Zuwendungsempfängers mit dem zustän-

digen Betriebsrat oder den zuständigen Tarifvertragsparteien vorlegt, aus 

welcher hervorgeht, dass vom Zuwendungsempfänger ein tragfähiges Kon-

zept zum Standorterhalt und zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf das 

CCfD-Produktionsverfahren verfolgt wird. 
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11.2 Für den Fall, dass der Zuwendungsempfänger eines der in den Nummern 11.1.1 bis 

11.1.3 genannten Garantieversprechen verletzt, ist er verpflichtet, dem Zuwendungs-

geber Schadensersatz in Höhe von 0,1 % der im Zuwendungsbescheid geregelten ma-

ximalen gesamten Fördersumme pro Garantieverletzung in Euro zu zahlen. 

11.3 Für den Fall, dass Zuwendungsempfänger das in Nummer 11.1.4 genannte Garantie-

versprechen verletzt, ist er verpflichtet, dem Zuwendungsgeber Schadensersatz in 

Höhe von 0,35 % der im Zuwendungsbescheid geregelten maximalen gesamten För-

dersumme pro Garantieverletzung in Euro zu zahlen. Jedes weitere Unterlassen nach 

Ablauf je eines (1) Jahres, gerechnet ab dem Operativen Beginn des Geförderten Vor-

habens, stellt eine neue Garantieverletzung dar. 

11.4 In dem Fall, dass es sich bei dem Zuwendungsempfänger um ein Konsortium nach 

Nummer 5.2 FRL CCfD handelt, gilt Nummer 10.5 dieses Vertrags für die Anwen-

dung der vorstehenden Nummern 11.1 bis 11.3 entsprechend. 

12. BEKANNTMACHUNG VON VERSTÖẞEN 

12.1 Die Bewilligungsbehörde macht den Erlass bestandskräftiger Bußgeldbescheide und 

rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen, mit denen im Zusammenhang mit einer 

Zuwendung nach der FRL CCfD, dem Zuwendungsbescheid oder diesem Vertrag ein 

Kartellrechtsverstoß festgestellt oder ein Bußgeld oder eine Geld- oder Freiheitsstrafe 

verhängt wurde, sowie schwerwiegende Verstöße gegen den Zuwendungsbescheid 

oder diesen Vertrag für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren auf ihrer Internetseite be-

kannt. In der Bekanntmachung sind die Art des Verstoßes, der Zuwendungsempfänger 

und die Sanktion zu benennen.  

12.2 Der Zuwendungsempfänger erklärt sich mit der Bekanntgabe nach Maßgabe von 

Nummer 12.1 einverstanden.  

13. KÜNDIGUNGSRECHTE 

13.1 Kündigungsrechte 

Jede Partei ist berechtigt, diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung gemäß § 126 

BGB aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich zu 

kündigen. 

13.1.1 Besteht der wichtige Grund nach Nummer 13.1 in der Verletzung einer Pflicht 

aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 

Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Die Be-

stimmung einer Frist zur Abhilfe und eine Abmahnung sind entbehrlich, 

wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen 

Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen. 
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13.1.2 Jede Partei kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem 

sie vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat. 

13.1.3 Die kündigende Partei hat die Kündigungserklärung zu begründen. 

13.2 Kündigungsgründe des Zuwendungsgebers 

Ein wichtiger Grund für eine Kündigung des Zuwendungsgebers liegt insbesondere 

vor, wenn 

13.2.1 der Zuwendungsbescheid rechts- oder bestandskräftig aufgehoben worden 

ist, oder sich die Parteien einig sind, dass der Zuwendungsbescheid nichtig 

ist, oder dies durch ein Gericht rechtskräftig festgestellt wird; oder 

13.2.2 die Bewilligungsbehörde davon Kenntnis erlangt, dass 

(a) der Zuwendungsempfänger in Bezug auf Zuwendungsvoraussetzungen 

der FRL CCfD eine schwerwiegende Täuschung begangen oder Aus-

künfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen 

Nachweise zu übermitteln; oder  

(b) der Zuwendungsempfänger versucht hat, Informationen zu erhalten, 

durch die er unzulässige Vorteile beim Gebotsverfahren nach der FRL 

CCfD erlangt haben könnte; oder 

(c) der Zuwendungsempfänger fahrlässig oder vorsätzlich irreführende In-

formationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung der Bewilli-

gungsbehörde erheblich beeinflusst haben könnten, oder versucht hat, 

solche Informationen zu übermitteln; oder 

(d) der Zuwendungsempfänger die Zuwendung durch unrichtige oder un-

vollständige Angaben erwirkt hat; oder 

(e) der Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm Verbundenes Unterneh-

men mit anderen Antragstellern im Zusammenhang mit der Beantra-

gung der im konkreten Zuwendungsbescheid gewährten Zuwendung 

Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abge-

stimmt hat, die nach einer rechtskräftigen kartellbehördlichen Entschei-

dung nach § 1 GWB und/oder Artikel 101 AEUV eine Verhinderung, 

Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder 

bewirken; oder 

(f) entgegen der Bestätigungserklärung des Zuwendungsempfängers nach 

Nummer 8.2(e)(xiii) FRL CCfD nicht sämtliche notwendigen außen-

wirtschafts- und fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen für die Tä-

tigkeit des Zuwendungsempfängers vorliegen; oder 
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13.2.3 der Zuwendungsempfänger entgegen Nummer 2.4 von dem Geförderten Vor-

haben nach Nummer 2.1 oder den Geförderten Anlagen ohne Zustimmung 

der Bewilligungsbehörde abweicht; oder 

13.2.4 der Zuwendungsempfänger eine der Mindestanforderungen nach Num-

mer 2.3 nicht einhält; oder 

13.2.5 der Zuwendungsempfänger oder ein Weiterer Informations- und Mitwir-

kungsverpflichteter seinen Verpflichtungen nach Nummer 16.1 nicht nach-

kommt; oder 

13.2.6 der Zuwendungsempfänger Berechnungsangaben nach Nummer 4.3.2 dieses 

Vertrags oder die Angaben nach Nummer 4.9.4(d) oder 4.9.4(e) nicht voll-

ständig, nicht rechtzeitig oder unrichtig einreicht; oder 

13.2.7 der Zuwendungsempfänger (A) bei Antragstellung eine zum Zeitpunkt der 

Antragstellung im Gebotsverfahren oder (B) nach Einreichung des Antrags 

auf Förderung (i) beantragte oder (ii) bewilligte Anderweitige Förderung ge-

genüber der Bewilligungsbehörde nicht angibt, wobei es im Fall (B) für die 

Rechtzeitigkeit der Angabe der Anderweitigen Förderung gegenüber der Be-

willigungsbehörde darauf ankommt, dass die Angabe unverzüglich im Fall (i) 

nach der Beantragung oder im Fall (ii) nach der Bewilligung der Anderweiti-

gen Förderung erfolgt; oder 

13.2.8 feststeht, dass der Operative Beginn des Geförderten Vorhabens nicht spätes-

tens achtzehn (18) Monate nach Ablauf der Frist für den Operativen Beginn 

nach Nummer 15.1 und 15.2 geltenden Frist erfolgen kann; oder 

13.2.9 der Zuwendungsempfänger eine von der Bewilligungsbehörde nach Num-

mer 14 verlangte Sicherheit nicht oder nicht rechtzeitig bestellt; oder 

13.2.10 der Zuwendungsempfänger bis zum Ende der Laufzeit dieses Vertrags die in 

Nummer 7.3 vorgesehene Produktionseinstellung oder -reduzierung nicht 

vornimmt; oder 

13.2.11 der Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm Verbundenes Unternehmen ent-

gegen Nummer 7.3.4 nicht sicherstellt, dass der Käufer, neue Eigentümer, 

neue Besitzer oder neue Anlagenbetreiber der Konventionellen Referenzan-

lage die in Nummer 7.3 geregelten Verpflichtungen des Zuwendungsempfän-

gers einhält; oder 

13.2.12 der Zuwendungsempfänger entgegen Nummer 4.9.3 ohne Zustimmung der 

Bewilligungsbehörde in einem Kalenderjahr um mehr als fünf (5) Prozent-

punkte von den nach Nummer 8.2(d) FRL CCfD im Antrag auf Förderung 

angegebenen oder den nach Nummer 8 angepassten relativen Energieträger-

einsätzen abweicht; oder 
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13.2.13 das Geförderte Vorhaben aufgrund vorsätzlichen oder fahrlässigen Handelns 

des Zuwendungsempfängers keine Relative Treibhausgasemissionsminde-

rung von mindestens 85 % gegenüber dem Referenzsystem in den letzten 

zwölf (12) Monaten der Laufzeit dieses Vertrags erreicht hat. Das Vertreten-

müssen des Zuwendungsempfängers wird vermutet; oder 

13.2.14 der Zuwendungsempfänger die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den in 

dem Zuwendungsbescheid vorgesehenen Zweck verwendet hat; oder 

13.2.15 der Zuwendungsempfänger aufgrund des Zuwendungsbescheids ergangene 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt hat, insbeson-

dere den gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsbescheids vorgeschrie-

benen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorgelegt hat; oder 

13.2.16 die Geförderten Anlagen nach Nummer 4.7 mit vorheriger Zustimmung der 

Bewilligungsbehörde endgültig stillgelegt worden sind; oder 

13.2.17 der Zuwendungsempfänger entgegen Nummer 7.1 nicht die schriftliche Zu-

stimmung der Bewilligungsbehörde vor einer Übertragung des Eigentums 

und/oder Besitzes an Geförderten Anlagen des Zuwendungsempfängers auf 

Dritte, die nicht Partei dieses Vertrags sind, oder in dem Fall, dass ein Dritter 

Anlagenbetreiber von Geförderten Anlagen wird, eingeholt hat; oder 

13.2.18 der Zuwendungsempfänger entgegen Nummer 18 nicht sichergestellt hat, 

dass die in Nummer 18.1 genannten Informationen vom Zuwendungsemp-

fänger oder von mit dem Zuwendungsempfänger Verbundenen Unternehmen 

vertraulich behandelt werden; oder 

13.2.19 der Zuwendungsempfänger hat entgegen Nummer 18.5 Pressemitteilungen 

veröffentlicht oder hat entgegen Nummer 18.5 sonstige öffentliche Erklärun-

gen im Zusammenhang mit diesem Vertrag abgegeben. 

13.3 Kündigung vor dem Operativen Beginn 

Der Zuwendungsempfänger kann diesen Vertrag vor dem Operativen Beginn mit Frist 

von einem (1) Monat zum Monatsende nach Maßgabe von Nummer 13.4.4 durch 

schriftliche Erklärung gemäß § 126 BGB kündigen.  

13.4 Rechtsfolgen bei Kündigung 

13.4.1 Im Falle einer wirksamen Kündigung verliert dieser Vertrag mit sofortiger 

Wirkung (ex nunc) seine Wirksamkeit und die Parteien haben insgesamt 

wechselseitig keinerlei Ansprüche und Verpflichtungen mehr aus diesem 

Vertrag, mit Ausnahme der Nummern 13.4.2 bis 13.4.6 sowie der Num-

mern 16 bis 23, die nach einer Kündigung unverändert fortgelten. 
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13.4.2 Abweichend von Nummer 13.4.1 ist dieser Vertrag rückabzuwickeln, soweit 

der Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben 

worden ist oder aus einem anderen Grund mit Wirkung für die Vergangenheit 

unwirksam ist. Soweit der Vertrag nach Satz 1 rückabzuwickeln ist, hat der 

Zuwendungsempfänger auf den Rückforderungsanspruch des Zuwendungs-

gebers jährliche Zinsen in Höhe von fünf (5) Prozentpunkten über dem Ba-

siszinssatz nach § 247 BGB, jedoch mindestens Zinsen in Höhe von 0 % 

(keine Negativzinsen), gerechnet ab dem Eintritt der Unwirksamkeit des Zu-

wendungsbescheides, zu zahlen. Die Sätze 1 und 2 dieser Nummer 13.4.2 

gelten entsprechend, wenn der Zuwendungsbescheid infolge der Nichtigkeit 

des Vertrags mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben worden ist oder 

aus einem anderen Grund nichtig ist. Zur Klarstellung: Die Nummern 13.4.2 

bis 13.4.6 sowie die Nummern 16 bis 23 gelten auch im Fall der Rückabwick-

lung dieses Vertrags unverändert fort. 

13.4.3 Soweit der Zuwendungsbescheid aufgrund von Nummer 12.1(b)(ii) FRL 

CCfD aufgehoben wurde, hat der Zuwendungsempfänger abweichend von 

den Nummern 13.4.1 und 13.4.2 10 % der insgesamt an den Zuwendungs-

empfänger ausgezahlten Zuwendungen an den Zuwendungsgeber zurückzu-

zahlen. Für jeden Prozentpunkt, den das Geförderte Vorhaben unter der Er-

reichung der Relativen Treibhausgasemissionsminderung von 85 % liegt, er-

höht sich die Rückzahlungssumme nach Satz 1 um jeweils zwei (2) Prozent-

punkte. Für jeden weiteren Prozentpunkt, den das Geförderte Vorhaben unter 

der Erreichung der Relativen Treibhausgasemissionsminderung von 70 % 

liegt, erhöht sich die Rückzahlungssumme nach Satz 1 um jeweils insgesamt 

drei (3) Prozentpunkte. Die Rückzahlungssumme nach Satz 1 ist begrenzt auf 

die insgesamt an den Zuwendungsempfänger ausgezahlten Zuwendungen. 

Die vorstehenden Sätze dieser Nummer 13.4.3 gelten auch, soweit dieser Ver-

trag aufgrund von Nummer 13.2.13 von der Bewilligungsbehörde gekündigt 

wird. 

13.4.4 Sofern der Zuwendungsempfänger diesen Vertrag gemäß Nummer 13.3 kün-

digt, hat er dem Zuwendungsgeber 1 % der maximalen gesamten Förder-

summe innerhalb der in Nummer 13.3 geregelten Kündigungsfrist zu zahlen 

(Ausgleichszahlung). Erfüllt der Zuwendungsempfänger seine Zahlungs-

pflicht nach Satz 1 nicht innerhalb der in Nummer 13.3 geregelten Kündi-

gungsfrist, soll der Zuwendungsgeber zur Befriedigung seines Anspruchs die 

gemäß Nummer 8.2(e)(v) FRL CCfD vom Zuwendungsempfänger bei der 

Antragstellung eingereichten Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft in An-

spruch nehmen. Die Ausgleichszahlung nach Satz 1 ist nicht zu zahlen, sofern 

der Zuwendungsempfänger mit der Kündigungserklärung nach Nummer 13.3 
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zur Überzeugung der Bewilligungsbehörde darlegt, dass die Voraussetzungen 

nach Nummer 13.1 für eine Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund 

durch den Zuwendungsempfänger vorliegen. 

13.4.5 Für sämtliche nach diesem Vertrag fälligen und zahlbaren Beträge fallen Ver-

zugszinsen gemäß Nummer 6.2 bis zu dem Tag (jedoch diesen Tag nicht ein-

geschlossen) an, an dem eine Partei sein Kündigungsrecht gemäß Num-

mer 13.1 ausübt. 

13.4.6 Die Kündigung des Vertrags lässt etwaige Ansprüche einer Partei gegen eine 

andere Partei aufgrund einer vor der Kündigung liegenden Verletzung dieses 

Vertrags sowie Überschusszahlungsansprüche des Zuwendungsgebers nach 

Nummer 4, die vor der Kündigung – teilweise oder anteilig – entstanden sind, 

unberührt. 

14. SICHERHEITEN 

14.1 Zur Sicherung von Ansprüchen des Zuwendungsgebers gegen den Zuwendungsemp-

fänger nach diesem Vertrag, insbesondere für Überschusszahlungsansprüche und 

sonstige Ansprüche wegen der Verwirkung von Vertragsstrafen, kann sich der Zuwen-

dungsgeber jederzeit Sicherheiten vom Zuwendungsempfänger bestellen lassen. Für 

die Umsetzung ist die Bewilligungsbehörde zuständig. 

14.2 Für Ansprüche des Zuwendungsgebers aufgrund einer Zahlungspflicht nach Num-

mer 10.3 oder Nummer 13.4.4, für die der Zuwendungsempfänger bereits Sicherheiten 

in Form der Umsetzungsgarantie oder -bürgschaft gemäß Nummer 8.2(e)(v) FRL 

CCfD gestellt hat, kann der Zuwendungsgeber grundsätzlich keine weiteren Sicher-

heiten verlangen. 

14.3 Die Bewilligungsbehörde fordert den Zuwendungsempfänger schriftlich zur Bestel-

lung einer der in Nummer 14.1 genannten Sicherheiten auf. In dem Aufforderungs-

schreiben ist die Art, die Höhe der Sicherheit und der zu sichernde Anspruch des Zu-

wendungsgebers anzugeben. Nach Ablauf einer Frist von zehn (10) Bankarbeitstagen, 

gerechnet ab dem Zugang des Aufforderungsschreibens beim Zuwendungsempfänger, 

ist 

14.3.1 die Sicherheit wirksam zu bestellen, 

14.3.2 der Bewilligungsbehörde das Original der schriftlich unterzeichneten Sicher-

heit (Bürgschaftserklärung, Bankgarantieerklärung oder Bankgarantiever-

trag) postalisch zu übersenden, und 

14.3.3 ein Scan der nach Nummer 14.3.2 übersandten Sicherheit per E-Mail an die 

Bewilligungsbehörde zu übersenden.  
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Für die Einhaltung der nach Nummer 14.3.2 und Nummer 14.3.3 erforderlichen 

schriftlichen Form muss die Bürgschafts-, Bankgarantieerklärung und/oder der Bank-

garantievertrag den Anforderungen des § 126 Absatz 1 BGB (handschriftliche oder 

notariell beglaubigte Unterzeichnung) oder § 126 Absatz 4 BGB (notarielle Beurkun-

dung) genügen. Zur Klarstellung: § 350 HGB findet keine Anwendung. 

15. VERTRAGSBEGINN; LAUFZEIT 

15.1 Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von fünfzehn (15) Jahren. Die Vertragslaufzeit be-

ginnt mit dem Operativen Beginn des Geförderten Vorhabens. Der Operative Beginn 

soll spätestens innerhalb der im Förderaufruf festgelegten Frist erfolgen. Hat die Be-

willigungsbehörde die Frist gemäß Nummer 4.2(b) FRL CCfD mit der Erteilung des 

Zuschlags verlängert, gilt abweichend vom vorstehenden Satz diese verlängerte Frist. 

Den Operativen Beginn hat der Zuwendungsempfänger unverzüglich nach dem Ope-

rativen Beginn des Geförderten Vorhabens insbesondere durch Vorlage eines Inbe-

triebnahmeprotokolls nachzuweisen. 

15.2 Die Bewilligungsbehörde kann auf Antrag des Zuwendungsempfängers die nach 

Nummer 15.1 Satz 2 bis 4 geltende Frist jeweils nach Bekanntgabe des Zuwendungs-

bescheids verlängern, wenn der Zuwendungsempfänger darlegt, dass er aus von ihm 

nicht zu vertretenden Gründen, die nach Einreichung des Antrags auf Förderung ent-

standen sind, insbesondere aufgrund von Höherer Gewalt, nicht innerhalb der ur-

sprünglichen Frist mit dem Geförderten Vorhaben beginnen kann.  

15.3 Bei einem unterjährigen Operativen Beginn des Geförderten Vorhabens erstreckt sich 

die Laufzeit dieses Vertrags über sechzehn (16) Kalenderjahre, das heißt die Laufzeit 

dieses Vertrags umfasst in diesem Fall erstens das Erste Teiljahr, zweitens vierzehn 

(14) auf das Erste Teiljahr folgende vollständige Kalenderjahre und drittens das Letzte 

Teiljahr. 

15.4 Unbeschadet des Beginns der Vertragslaufzeit nach Nummer 15.1 werden die Rege-

lungen, Rechte und Verpflichtungen der Parteien unter diesem Vertrag mit Ablauf des 

vierten Kalendertages, der auf den Tag der Absendung des Zuwendungsbescheides 

folgt, wirksam und verbindlich. Soweit es für die Anwendbarkeit von Regelungen, 

Rechten und Verpflichtungen der Parteien unter diesem Vertrag auf den Operativen 

Beginn des Geförderten Vorhabens ankommt, werden diese ab dem Operativen Be-

ginn des Geförderten Vorhabens wirksam und verbindlich. 

15.5 Erfolgt der Operative Beginn nicht innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Ablauf 

der Frist gemäß Nummer 15.1 und 15.2, endet dieser Vertrag vor Beginn der Vertrags-

laufzeit nach Nummer 15.1. Die Bewilligungsbehörde kann die Frist nach Satz 1 ver-

längern. Im Falle der Vertragsbeendigung nach Satz 1 verliert dieser Vertrag mit so-
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fortiger Wirkung (ex nunc) seine Wirksamkeit und die Parteien haben insgesamt wech-

selseitig keinerlei Ansprüche und Verpflichtungen mehr aus diesem Vertrag, mit Aus-

nahme der Nummern 16 bis 23, die nach einer Vertragsbeendigung nach Satz 1 unver-

ändert fortgelten. Die Beendigung des Vertrags nach Satz 1 lässt etwaige Ansprüche 

einer Partei gegen eine andere Partei aufgrund einer vor der Vertragsbeendigung lie-

genden Verletzung dieses Vertrags sowie Zahlungsansprüche des Zuwendungsgebers 

nach Nummer 10.3.4 unberührt. Nummer 13.4.5 gilt entsprechend.  

16. KONTROLLE UND TRANSPARENZ  

16.1 Auskunfts- und Prüfungsrechte 

16.1.1 Dem Zuwendungsempfänger obliegen umfassende Informations- und Mit-

wirkungspflichten, die sich auf alle Phasen der Antragstellung, Zuwendung 

und Überschusszahlung sowie deren Erfolgskontrolle und Evaluation erstre-

cken. Soweit ein berechtigtes Interesse der Bewilligungsbehörde gegeben ist, 

kann diese auch nach Beendigung dieses Vertrags Informationen und Aus-

künfte im Zusammenhang mit dem Förderprogramm CO2-Differenzverträge, 

insbesondere diesem Vertrag, vom Zuwendungsempfänger verlangen. 

16.1.2 Der Zuwendungsempfänger hat der Bewilligungsbehörde in jeder Phase der 

Antragstellung, des Bewilligungszeitraums, ab Beginn dieses Vertrags (Num-

mer 15.4) und bis zum Erlass des Schlussbescheids unverzüglich und unauf-

gefordert Änderungen über entscheidungserhebliche Tatsachen für die Zu-

wendung und Überschusszahlung sowie der für die Förderung relevanten Tat-

sachen mitzuteilen. Insbesondere hat der Zuwendungsempfänger  

(a) die Bewilligungsbehörde für den Zeitraum zwischen der Bekanntgabe 

des Zuwendungsbescheids bis zum geplanten Operativen Beginn des 

Geförderten Vorhabens jeweils bis zum 11. Februar eines Jahres über 

die Einhaltung und gegebenenfalls über Abweichungen von der im An-

trag nach Nummer 8.2(e)(i)(D) FRL CCfD dargelegten Meilensteinpla-

nung im vorangegangenen Kalenderjahr zu unterrichten; 

(b) der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen, wenn 

(i) der Zuwendungsempfänger eine Anderweitige Förderung bean-

tragt und/oder erhält und/oder wenn er (gegebenenfalls weitere) 

Mittel für dieselben nach der FRL CCfD und diesem Vertrag för-

derfähigen Investitionen, Ausgaben und Kosten von Dritten er-

hält; 
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(ii) der in dem Zuwendungsbescheid festgelegte Zuwendungszweck 

oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 

Umstände sich ändern oder wegfallen; 

(iii) sich herausstellt, dass der in dem Zuwendungsbescheid festge-

legte Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwen-

dung nicht zu erreichen ist; oder 

(iv) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Zuwendungsemp-

fängers beantragt oder eröffnet wird; 

(v) die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen des Zuwendungsemp-

fängers sich wesentlich verändern, insbesondere im Fall eines un-

mittelbaren oder mittelbaren Gesellschafterwechsels oder wenn 

auf sonstige Weise ein beherrschender Einfluss durch einen Drit-

ten auf den Zuwendungsempfänger begründet wird oder sich ver-

ändert. 

16.1.3 Der Zuwendungsempfänger hat der Bewilligungsbehörde, dem Bundesrech-

nungshof, den Prüforganen der Europäischen Union sowie jeweils deren Be-

auftragten ("Informationsempfänger") auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, 

Einsicht in sämtliche Bücher, Unterlagen und Daten des Unternehmens sowie 

Prüfungen zu gestatten, damit die für die Auszahlung relevanten Angaben 

(auch aufgrund von verdachtsunabhängigen Stichprobenprüfungen) über-

prüft, Unregelmäßigkeiten aufgeklärt, Mitteilungspflichten erfüllt und die 

Förderung von Dekarbonisierungsvorhaben, insbesondere im Zusammen-

hang mit dem Wasserstoffmarkthochlauf, für die Zukunft evaluiert und ver-

bessert werden können ("Informationszwecke").  

16.1.4 Der Zuwendungsempfänger wird alle zuwendungsrelevanten und alle für die 

Überschusszahlung relevanten Unterlagen und Belege mindestens zehn (10) 

Jahre nach Vorlage des nach den Bestimmungen des Zuwendungsbescheids 

vorzulegenden Verwendungsnachweises, in jedem Fall aber mindestens zehn 

(10) Jahre nach Ende der Laufzeit dieses Vertrags aufbewahren und im Fall 

einer Überprüfung vorlegen. Soweit die Bewilligungsbehörde im Zuwen-

dungsbescheid nähere Bestimmungen über die Aufbewahrung getroffen hat, 

gelten diese. 

16.1.5 Der Zuwendungsempfänger erklärt sich damit einverstanden, dass 

(a) die von den Informationsempfängern dazu bestimmten Personen zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben innerhalb der üblichen Geschäftszeiten (zwi-

schen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr an Bankarbeitstagen) die Betriebs- und 



 

 71 

Geschäftsräume sowie die dazugehörigen Grundstücke des Zuwen-

dungsempfängers betreten dürfen, 

(b) die Informationsempfänger zur Erfüllung ihrer Aufgaben Informatio-

nen und Erkenntnisse an andere Behörden sowie jeweils deren Beauf-

tragten unter Verpflichtung auf die Vertraulichkeit dieser Informatio-

nen weiterleiten dürfen, 

(c) die Informationsempfänger Daten in anonymisierter oder aggregierter 

Form veröffentlichen dürfen, soweit dies berechtigte Interessen des Zu-

wendungsempfängers nicht verletzt, 

(d) die Informationsempfänger Informationen und Erkenntnisse zu Infor-

mationszwecken verarbeiten, mit amtlichen Daten verknüpfen und auf 

Datenträgern speichern dürfen, 

(e) die Bewilligungsbehörde die Angaben mit anderen Behörden sowie de-

ren jeweils Beauftragten unter Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 

dieser Angaben abgleichen darf,  

(f) andere Behörden sowie deren jeweils Beauftragten der Bewilligungs-

behörde Auskünfte erteilen und dafür auch Daten übermitteln dürfen, 

die der staatlichen Geheimhaltung unterliegen, und 

(g) die Förderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit den 

Verwaltungsvorschriften Nummern 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO in einem 

zentralen System des Bundes erfasst wird (Zuwendungsdatenbank). 

16.1.6 Die Informations- und Mitwirkungspflichten dieser Nummer 16.1, denen der 

Zuwendungsempfänger unterliegt, erstrecken sich vorbehaltlich weitergehen-

der Regelungen im Zuwendungsbescheid oder in diesem Vertrag auch auf die 

mit dem Zuwendungsempfänger gesellschaftsrechtlich oder in sonstiger ver-

traglicher Form verbundenen Gesellschaften und Unternehmen (insbesondere 

auf mit dem Zuwendungsempfänger Verbundene Unternehmen) sowie je-

weils deren wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des § 3 Geldwäschegesetz in 

der jeweils aktuell geltenden Fassung und gesetzliche Vertreter,  

(a) denen Informationen vorliegen, die aus Sicht des Bundes, insbesondere 

des Zuwendungsgebers, oder der Bewilligungsbehörde für die Antrag-

stellung, Zuwendung, Überschusszahlung oder Evaluierung der Zu-

wendung oder der Überschusszahlung erforderlich sind oder deren Mit-

wirkung hierzu erforderlich ist; 

(b) derer sich der Zuwendungsempfänger unmittelbar oder mittelbar zur 

Erreichung des nach der FRL CCfD festgelegten Förderzwecks bedient; 
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(c) denen der Zuwendungsempfänger Fördermittel, sei es unmittelbar oder 

mittelbar, zur Verfügung stellt; oder 

(d) von denen der Zuwendungsempfänger Energie bezieht oder Energie für 

den Zuwendungsempfänger von Dritten im Zusammenhang mit dem 

Geförderten Vorhaben einkauft 

("Weitere Informations- und Mitwirkungsverpflichtete"). 

16.1.7 Der Zuwendungsempfänger hat Beschäftigte, Geschäftspartner, Behörden 

(insbesondere die Bundesnetzagentur und die DEHSt) sowie Weitere Infor-

mations- und Mitwirkungsverpflichtete gegenüber den Informationsempfän-

gern von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung hinsichtlich der Unterlagen 

und Informationen, die für die Erfüllung der Informationszwecke erforderlich 

sind, freizustellen. Er hat darauf hinzuwirken, dass diese die angeforderten 

Informationen den Informationsempfängern unverzüglich und unmittelbar 

zur Verfügung stellen. 

16.1.8 Der Zuwendungsempfänger hat sicherzustellen, dass die Weiteren Informa-

tions- und Mitwirkungsverpflichteten den Informations- und Mitwirkungs-

pflichten aus der FRL CCfD, dem Förderaufruf und diesem Vertrag in der-

selben Form nachkommen wie der Zuwendungsempfänger selbst. Verstöße 

gelten als Verstöße des Zuwendungsempfängers.  

16.1.9 Im Bewilligungszeitraum und ab Wirksamkeit dieses Vertrags (Num-

mer 15.4) hat der Zuwendungsempfänger die Bewilligungsbehörde unaufge-

fordert über für die Förderung und die Überschusszahlung relevante Ände-

rungen auf Ebene der Weiteren Informations- und Mitwirkungsverpflichteten 

zu unterrichten. 

16.2 Der Zuwendungsempfänger hat 

16.2.1 der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen, wenn die Vereinbarung 

des Zuwendungsempfängers mit dem zuständigen Betriebsrat oder den zu-

ständigen Tarifvertragsparteien, aus welcher im Sinne der Num-

mer 8.2(e)(xix) Satz 2 FRL CCfD hervorgeht, dass vom Zuwendungsemp-

fänger ein tragfähiges Konzept zum Standorterhalt und zur Beschäftigungs-

entwicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren verfolgt wird, ge-

kündigt wird; 

16.2.2 der Bewilligungsbehörde innerhalb von sechs (6) Monaten nach Wirksam-

werden der Kündigung der Vereinbarung des Zuwendungsempfängers mit 

dem zuständigen Betriebsrat oder den zuständigen Tarifvertragsparteien im 

Sinne von Nummer 16.2.1 eine neue Vereinbarung mit dem zuständigen Be-

triebsrat oder den zuständigen Tarifvertragsparteien, aus welcher im Sinne 
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der Nummer 8.2(e)(xix) Satz 2 FRL CCfD hervorgeht, dass vom Zuwen-

dungsempfänger ein tragfähiges Konzept zum Standorterhalt und zur Be-

schäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren ver-

folgt wird, vorzulegen. Sofern keine derartige neue Vereinbarung nach dem 

vorstehenden Satz vorgelegt werden kann, hat der Zuwendungsempfänger in-

nerhalb von sechs (6) Monaten nach Wirksamwerden der Kündigung der Ver-

einbarung des Zuwendungsempfängers mit dem zuständigen Betriebsrat oder 

den zuständigen Tarifvertragsparteien im Sinne von Nummer 16.2.1  

(a) dies gegenüber der Bewilligungsbehörde schriftlich zu begründen und  

(b) der Bewilligungsbehörde ein tragfähiges Konzept zum Standorterhalt 

und zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produkti-

onsverfahren sowie eine Stellungnahme des zuständigen Betriebsrats 

beziehungsweise der zuständigen Tarifvertragsparteien vorzulegen; 

16.2.3 in dem Fall von Nummer 16.2.2 Satz 2, dass eine neue Vereinbarung des Zu-

wendungsempfängers mit dem zuständigen Betriebsrat oder den zuständigen 

Tarifvertragsparteien nicht vorgelegt werden kann,  

(a) die Ergebnisse einer mindestens alle drei (3) Jahre erfolgenden Über-

prüfung des Konzepts zum Standorterhalt und zur Beschäftigungsent-

wicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren,  

(b) ein entsprechend aktualisiertes Konzept zum Standorterhalt und zur Be-

schäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfah-

ren, und  

(c) eine jeweils aktuelle Stellungnahme des zuständigen Betriebsrats be-

ziehungsweise der zuständigen Tarifvertragsparteien  

vorzulegen. Die nach dem vorstehenden Satz vorzulegenden Unterlagen sind 

in dem jeweiligen Folgejahr, das auf den Ablauf der jeweiligen drei (3) Jahre 

folgt, mit dem nach Nummer 4.3.1 vorzulegenden Zwischennachweis an die 

Bewilligungsbehörde zu übermitteln; Nummer 16.2.2 bleibt unberührt; 

16.2.4 der Bewilligungsbehörde für den Fall, dass im Betrieb des Zuwendungsemp-

fängers kein Betriebsrat besteht und der Zuwendungsempfänger nicht tarif-

gebunden ist,  

(a) die Ergebnisse einer mindestens alle drei (3) Jahre erfolgenden Über-

prüfung des Konzepts des Zuwendungsempfängers zum Standorterhalt 

und zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produkti-

onsverfahren und  
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(b) ein entsprechend aktualisiertes Konzept zum Standorterhalt und zur Be-

schäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfahren  

im Sinne der Nummer 8.2(e)(xix) Satz 1 FRL CCfD vorzulegen. Die nach 

dem vorstehenden Satz vorzulegenden Unterlagen sind in dem jeweiligen 

Folgejahr, das auf den Ablauf der jeweiligen drei (3) Jahre folgt, mit dem 

nach Nummer 4.3.1 vorzulegenden Zwischennachweis an die Bewilligungs-

behörde zu übermitteln; 

16.2.5 der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen, wenn ein Betriebsrat im 

Betrieb des Zuwendungsempfängers gegründet oder eine Tarifbindung be-

gründet wird. Innerhalb von sechs (6) Monaten nach der Gründung eines Be-

triebsrats beziehungsweise nach Begründung einer Tarifbindung ist der Be-

willigungsbehörde eine Vereinbarung des Zuwendungsempfängers mit dem 

zuständigen Betriebsrat oder den zuständigen Tarifvertragsparteien, aus wel-

cher im Sinne der Nummer 8.2(e)(xix) Satz 2 FRL CCfD hervorgeht, dass 

vom Zuwendungsempfänger ein tragfähiges Konzept zum Standorterhalt und 

zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produktionsverfah-

ren verfolgt wird, vorzulegen. Sollte eine solche Vereinbarung nicht vorge-

legt werden können, hat der Zuwendungsempfänger innerhalb von sechs (6) 

Monaten nach der Gründung eines Betriebsrats beziehungsweise nach Be-

gründung einer Tarifbindung  

(a) dies gegenüber der Bewilligungsbehörde schriftlich zu begründen und  

(b) der Bewilligungsbehörde ein tragfähiges Konzept zum Standorterhalt 

und zur Beschäftigungsentwicklung in Bezug auf das CCfD-Produkti-

onsverfahren sowie eine Stellungnahme des Betriebsrats oder der Ta-

rifvertragsparteien vorzulegen. 

Nummer 16.2.3 findet für den Fall, dass eine Vereinbarung des Zuwendungs-

empfängers mit dem zuständigen Betriebsrat oder den zuständigen Tarifver-

tragsparteien gemäß Satz 2 dieser Nummer 16.2.5 nicht vorgelegt werden 

kann, entsprechende Anwendung. 

16.3 Der Zuwendungsempfänger hat die von dem CCfD-Produktionsverfahren betroffenen 

Beschäftigten ausdrücklich auf seine beschäftigungsbezogenen Pflichten als Arbeitge-

ber gemäß der FRL CCfD und diesem Vertrag durch einen klar einsehbaren Aushang 

im Betrieb des Zuwendungsempfängers hinzuweisen. Die Aushangpflicht wird auch 

erfüllt, wenn der Zuwendungsempfänger die geforderten Informationen über die im 

Betrieb oder der Dienststelle übliche Informations- und Kommunikationstechnik 

(etwa das Intranet) elektronisch zur Verfügung stellt. 

16.4 Plan zum Wissenstransfer 
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16.4.1 Der Zuwendungsempfänger hat die Öffentlichkeit und branchenbezogene In-

teressensvertreter über den Einsatz des CCfD-Produktionsverfahrens im Zuge 

eines Wissenstransfers regelmäßig und umfassend zu informieren, und so zu 

dessen kommerziellen Skalierung beizutragen. 

16.4.2 Die Bewilligungsbehörde darf die im Rahmen der Beantragung von Zuwen-

dungen nach der FRL CCfD und die im Rahmen der Förderung erlangten 

Daten des Zuwendungsempfängers in nicht exklusiver Weise und unter Wah-

rung der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften an die Öffentlich-

keit, branchenbezogene Interessenvertreter, öffentliche und private For-

schungseinrichtungen oder sonstige Dritte ("Datenempfänger") weiterge-

ben. Eine Weitergabe der Daten unterbleibt, wenn dies gesetzlich untersagt 

ist, oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden kann. Sofern es 

sich bei den Daten um Vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse im 

Sinne des § 2 Nr. 1 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Gesch-

GehG) oder sonstige einem geistigen Eigentumsrecht unterliegende Daten 

des Zuwendungsempfängers handelt ("Geschützte Daten"), erfolgt eine sol-

che Weitergabe nur in anonymisierter und aggregierter Form. Der Bewilli-

gungsbehörde sind die in den übermittelten Daten enthaltenen Geschützten 

Daten durch den Zuwendungsempfänger als solche kenntlich zu machen, so-

weit dies nicht offensichtlich erkennbar ist. 

16.4.3 Abweichend von Nummer 16.4.2 Satz 3 darf die Weitergabe von Geschütz-

ten Daten an öffentlich und private Forschungseinrichtungen zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung auch in nicht aggregierter und nicht anonymi-

sierter Form erfolgen, sofern der Zuwendungsempfänger hierzu ausdrücklich 

eingewilligt hat. Der Zuwendungsempfänger kann die Erteilung der Einwil-

ligung vom Abschluss angemessener Schutzmaßnahmen (einschließlich Ge-

heimhaltungsvereinbarungen) mit dem Datenempfänger der Daten abhängig 

mach. Eine Veröffentlichung von Daten nach Satz 1, die ein Datenempfänger 

erhält, ist nicht erlaubt. Die Bewilligungsbehörde hat den Zuwendungsemp-

fänger über die Weitergabe von Daten nach Satz 1 an einen Datenempfänger 

zu unterrichten. Nummer 16.4.2 Satz 4 gilt entsprechend; Veröffentlichungen 

von Forschungsergebnissen aufgrund der nach Satz 1 weitergegebenen Daten 

dürfen diese nur in aggregierter und anonymisierter Form enthalten. 

16.4.4 Die Bewilligungsbehörde kann weitere Informationspflichten festlegen. Ge-

setzliche Vorgaben zur Weitergabe von Daten bleiben von dieser Nummer 

unberührt. 

16.5 Berichtspflichten zum Bezug von Wasserstoff 
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16.5.1 Sofern der Zuwendungsempfänger im Zusammenhang mit dem Geförderten 

Vorhaben Wasserstoff bezieht, hat er der Bewilligungsbehörde ab dem Ope-

rativen Beginn des Geförderten Vorhabens folgende Angaben zu übermitteln: 

(a) Die bezogene Menge Wasserstoff in Kilogramm, 

(b) die Bezugspreise, 

(c) ob es sich bei den angegebenen Bezugspreisen um Festpreise oder in-

dexierte Preise handelt, 

(d) die Laufzeit der jeweiligen Lieferverträge, und 

(e) die Bezugsquellen (Herkunft aus dem In- oder Ausland). 

Die Angaben sind nach Produktionsrouten (Erneuerbarer, CO2-armer Was-

serstoff oder Wasserstoff, dessen Energiegehalt aus biogenen Quellen 

stammt; bei CO2-armem Wasserstoff auch nach Erzeugungsart/-quelle, wobei 

die Angaben, soweit möglich, die Bestimmung der konkreten Wasserstoffart 

und -farbe ermöglichen müssen) aufzuschlüsseln.  

16.5.2 Die Angaben nach vorstehender Nummer 16.5.1 sind der Bewilligungsbe-

hörde jeweils spätestens am 20. Tag des folgenden Monats, gerechnet ab dem 

Operativen Beginn des Geförderten Vorhabens, zu übermitteln.  

16.5.3 Zweck der Erhebung der Angaben nach Nummer 16.5.1 ist die Verbesserung 

der Markttransparenz. 

16.5.4 Zur Verbesserung der Markttransparenz kann das BMWE oder eine vom 

BMWE beauftragte Stelle die Angaben nach Nummer 16.5.1 unter Beach-

tung datenschutzrechtlicher Vorgaben in anonymisierter und aggregierter 

Form veröffentlichen. Eine Veröffentlichung erfolgt nur, wenn die Daten 

nicht dem Zuwendungsempfänger zugeordnet werden können. 

16.5.5 Der Zuwendungsempfänger erklärt sich ausdrücklich mit der Einhaltung der 

in den Nummern 16.5.1 und 16.5.2 vorgesehenen Berichtspflichten und der 

Veröffentlichung nach Maßgabe der vorstehenden Nummer 16.5.4 einver-

standen. 

16.6 Der Zuwendungsempfänger hat den zuständigen Betriebsrat und die zuständigen Ta-

rifvertragsparteien über das in Nummer 11.1.4 geregelte selbstständige Garantiever-

sprechen, insbesondere über das hiermit einhergehende Erfordernis der Vorlage einer 

schriftlichen Vereinbarung im Sinne von Nummer 11.1.4, spätestens zwei (2) Wochen 

nach Wirksamwerden dieses Vertrags gemäß Nummer 15.4 Satz 1 zu informieren Der 

Zuwendungsempfänger hat der Bewilligungsbehörde die Einhaltung der Informations-

pflicht nach Satz 1 unverzüglich nachzuweisen. 
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16.7 Der Zuwendungsempfänger hat der Bewilligungsbehörde einen Wesentlichen Pro-

duktwechsel innerhalb von zwei (2) Wochen nach dessen Vornahme mitzuteilen. Die 

Mitteilung muss die Angaben des Zeitpunkts des Produktwechsels sowie des oder der 

ausgewechselten Produkte und des oder der nach dem Produktwechsel hergestellten 

Produkte enthalten. 

16.8 Der Zuwendungsempfänger erklärt sich damit einverstanden, dass die Bewilligungs-

behörde die vom Zuwendungsempfänger nach Nummer 4.3.2(c) bereitgestellten Be-

rechnungsangaben an das Umweltbundesamt zur Verfügung stellt. Der Zuwendungs-

geber hat darauf hinzuwirken, dass das Umweltbundesamt die nach Satz 1 weiterge-

gebenen Berechnungsangaben vertraulich behandelt und nur zur Erfüllung seiner be-

hördlichen Aufgaben verwendet. Gesetzliche Vorgaben zum Datenaustausch nach die-

ser Nummer bleiben unberührt. 

17. KOOPERATION 

Jede Partei ist verpflichtet, auf eigene Kosten mit der jeweils anderen Partei auf deren 

Verlangen zusammenzuarbeiten, um die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechtsge-

schäfte und Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen, insbesondere  

17.1 Dokumente zu unterzeichnen und sonstige Handlungen vorzunehmen, die die andere 

Partei in zumutbarer Weise verlangt, um die Bestimmungen dieses Vertrags und die 

in diesem Vertrag geregelten Rechtsgeschäfte durchzuführen, und  

17.2 soweit nicht dieser Vertrag ausdrücklich etwas anderes bestimmt, alle für die Umset-

zung dieses Vertrags erforderlichen Erklärungen rechtzeitig einzuholen. 

18. VERTRAULICHKEIT, BEKANNTMACHUNGEN 

18.1 Sofern in diesem Vertrag nicht anders vorgesehen, trägt jede Partei dafür Sorge, dass 

die folgenden Informationen – auch durch ihre jeweils Verbundenen Unternehmen – 

vertraulich behandelt werden: 

18.1.1 der Informationsaustausch vor Zustandekommen dieses Vertrags; 

18.1.2 der Gegenstand und die Bedingungen dieses Vertrags; 

18.1.3 im Falle des Zuwendungsgebers sämtliche Vertraulichen Informationen des 

Zuwendungsempfängers und der mit ihm Verbundenen Unternehmen, die der 

Zuwendungsempfänger und/oder seine Vertreter dem Zuwendungsgeber zu 

irgendeinem Zeitpunkt (vor, bei oder nach Unterzeichnung dieses Vertrags) 

zur Verfügung gestellt haben (unabhängig in welcher Form); 

18.1.4 im Falle des Zuwendungsempfängers sämtliche Vertraulichen Informationen 

des Zuwendungsgebers, die der Zuwendungsgeber und/oder seine Vertreter 
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dem Zuwendungsempfänger zu irgendeinem Zeitpunkt (vor, bei oder nach 

Unterzeichnung dieses Vertrags) zur Verfügung gestellt haben (unabhängig 

in welcher Form).  

18.2 Als "Vertrauliche Informationen" im Sinne dieses Vertrags gelten neben den Infor-

mationen nach den Nummern 18.1.1 und 18.1.2 alle Informationen über eine Partei 

und/oder ihre Vertreter sowie ihre jeweiligen Geschäfte und Angelegenheiten, insbe-

sondere Geschäftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG. 

18.3 Jede Partei ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Partei 

dazu berechtigt, Vertrauliche Informationen offenzulegen, zu deren Geheimhaltung 

sie nach dieser Nummer 18 verpflichtet ist. Ohne vorherige Zustimmung ist jede Partei 

nur berechtigt, Vertrauliche Informationen offenzulegen, zu deren Geheimhaltung sie 

nach dieser Nummer 18 verpflichtet ist: 

18.3.1 soweit die offenlegende Partei dafür sorgt, dass die Personen, denen gegen-

über die Vertraulichen Informationen gemäß (a) bis (c) offengelegt werden, 

die Vertraulichen Informationen vertraulich behandeln,  

(a) gegenüber Mitarbeitern, oder Gesellschaftsorganen der jeweiligen Par-

tei, der mit ihnen Verbundenen Unternehmen (einschließlich ihrer Ge-

sellschafter) sowie Dritten für die Beratung zu diesem Vertrag oder für 

die Durchführung dieses Vertrags; 

(b) gegenüber den an der Finanzierung des in diesem Vertrag geregelten 

Geförderten Vorhabens und der in diesem Vertrag geregelten Geförder-

ten Anlagen oder an einer späteren Refinanzierung beteiligten Kredit-

instituten und Finanzgebern; 

(c) gegenüber Informationsempfängern i. S. v. Nummer 16.1; 

18.3.2 soweit die Offenlegung erforderlich ist: 

(a) aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder rechtsverbindlicher Entschei-

dungen ("Regulatorische Vorschriften") (einschließlich von Interna-

tional Financial Reporting Standards – kurz IFRS); 

(b) aufgrund einer vollziehbaren Entscheidung einer Behörde; 

(c) zur Stellung von Anträgen oder Einholung von Genehmigungen von 

Behörden im Zusammenhang mit dem in diesem Vertrag geregelten 

Geförderten Vorhaben oder den in diesem Vertrag geregelten Geförder-

ten Anlagen; oder 

(d) zum Schutz der Interessen der offenlegenden Partei in rechtlichen Ver-

fahren; oder 

(e) zur Erfüllung von Pflichten nach dem Zuwendungsbescheid; 
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18.3.3 soweit 

(a) die Vertraulichen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Mitteilung öffent-

lich bekannt oder allgemein zugänglich sind, es sei denn, dies geschieht 

aufgrund einer Verletzung dieses Vertrags oder einer anderen Vertrau-

lichkeitsverpflichtung; 

(b) die empfangende Person die Vertraulichen Informationen bereits recht-

mäßig und ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit besessen hat, bevor 

sie sie von der jeweils offenlegenden Partei erhalten hat; 

(c) die empfangende Person die Vertraulichen Informationen von einem 

Dritten erhalten hat, der berechtigt ist, diese Informationen uneinge-

schränkt offenzulegen, und der die Informationen insbesondere nicht 

durch eine Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten gegen-

über den Parteien erlangt hat und der durch die Offenlegung der Infor-

mationen keine Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten ge-

genüber den Parteien begeht.  

Die offenlegende Partei ist – soweit rechtlich zulässig und tatsächlich mög-

lich – verpflichtet, sich mit der anderen Partei abzustimmen und deren be-

rechtigte Interessen hinsichtlich der Offenlegung zu berücksichtigen. 

18.4 Soweit eine Partei im Zusammenhang mit diesem Vertrag zur Erfüllung Regulatori-

scher Vorschriften oder von Börsenvorschriften Informationen über die jeweils andere 

Partei, die mit ihr Verbundenen Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb oder diesen 

Vertrag benötigt, ist die jeweils andere Partei verpflichtet, diese (Vertraulichen) Infor-

mationen zur Verfügung zu stellen.  

18.5 Keine Partei ist berechtigt, Pressemitteilungen zu veröffentlichen oder sonstige öffent-

liche Erklärungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag abzugeben, es sei denn  

18.5.1 die Erklärung entspricht einer zwischen dem Zuwendungsempfänger und 

dem Zuwendungsgeber vereinbarten Fassung; oder 

18.5.2 eine Erklärung ist nach geltenden Regulatorischen Vorschriften oder Börsen-

vorschriften vorgeschrieben; in diesem Fall ist jedoch – soweit gesetzlich zu-

lässig – die Erklärung zuvor mit der jeweils anderen Partei abzustimmen; 

18.5.3 es handelt sich um eine Bekanntmachung des Zuwendungsgebers nach Num-

mer 12.1. 

18.6 Die Bestimmungen dieser Nummer 18 gelten für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren 

nach Beendigung dieses Vertrags fort. 
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18.7 Die in den Nummern 16.1, 16.2 und 16.3 geregelten Informations-, Mitwirkungs- und 

Duldungspflichten gehen den Regelungen in dieser Nummer 18 vor, soweit diese von-

einander abweichen. 

19. ERKLÄRUNGEN UND MITTEILUNGEN 

19.1 Erklärungen und Mitteilungen nach diesem Vertrag bedürfen der Textform im Sinne 

von § 126b BGB und der Übermittlung per E-Mail, soweit in diesem Vertrag nicht 

etwas Abweichendes geregelt ist.  

19.2 Erklärungen und Mitteilungen sind ausschließlich an die in diesem Vertrag angege-

bene E-Mail-Adresse der jeweiligen Partei oder an eine andere der übermittelnden Par-

tei zuvor nach Maßgabe dieser Nummer 19 mitgeteilten E-Mail-Adresse zu senden. 

Alle Erklärungen und Mitteilungen sind an die jeweils nachstehend aufgeführten Emp-

fänger oder an einen anderen der übermittelnden Partei zuvor nach Maßgabe dieser 

Nummer 19 mitgeteilten Empfänger ("Relevanter Empfänger") zu adressieren. 

Für den Zuwendungsgeber (hier zugleich Bewilligungsbehörde): 

Anschrift: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Referat IVD3 – Förderprogramme Dekarbonisierung der In-

dustrie 

Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin 

Empfänger: Referat IVD3 – Förderprogramme Dekarbonisierung der In-

dustrie 

Telefon: +49 - (0)30 - 18 615 0  

E-Mail: co2-differenzvertraege@bmwe.bund.de  

jeweils mit Kopie an: 

Anschrift: Projektträger Jülich 

Fachbereich ESN 7 

Postfach 61 02 47, 10923 Berlin 

Empfänger: Fachbereich ESN 7 

Telefon: +49 - (0)30 - 20199 3838    

E-Mail: ccfd@ptj.de  

 

Für den Zuwendungsempfänger: siehe Antrag auf Förderung. 

19.3 Erklärungen und Mitteilungen gelten als zugegangen zum Zeitpunkt der Vollendung 

der Übermittlung durch den Absender an die zwei (2) Relevanten Empfänger der je-

weiligen Partei, wobei die Übermittlung innerhalb üblicher Geschäftszeiten (zwischen 
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9:00 Uhr und 17:00 Uhr an Bankarbeitstagen) im Gebiet des Empfängers erfolgen 

muss. 

Ist eine Erklärung oder Mitteilung außerhalb üblicher Geschäftszeiten (zwischen 

9:00 Uhr und 17:00 Uhr an Bankarbeitstagen) im Gebiet des Empfängers zugegangen, 

so gilt die Erklärung oder Mitteilung stattdessen mit Beginn der Geschäftszeiten am 

darauffolgenden Bankarbeitstag als zugegangen. 

19.4 Zum Nachweis des Zugangs genügt es, dass die E-Mail an zwei (2) Relevante Emp-

fänger der jeweils empfangenden Partei abgesandt wurde, sofern nicht die empfan-

gende Partei beweist, dass die E-Mail beiden Relevanten Empfängern nicht zugegan-

gen ist. 

19.5 Unbeschadet der Bestimmungen der Nummern 19.3 und 19.4 sind die Parteien berech-

tigt, den Zugang einer Erklärung oder Mitteilung nach diesem Vertrag auf jegliche 

sonstige zulässige Art zu beweisen. Unabhängig vom Vorstehenden ist jede Partei ver-

pflichtet, der erklärenden Partei den Zugang der Erklärung oder Mitteilung unverzüg-

lich zu bestätigen und dafür zu sorgen, dass ihre Vertreter, insbesondere die Relevan-

ten Empfänger, dies ebenfalls tun. 

19.6 Jede Partei kann den anderen Parteien für die Zwecke dieser Nummer 19 Änderungen 

ihrer Firma, ihrer Relevanten Empfänger, ihrer Anschrift oder E-Mail-Adresse mittei-

len. Die Änderungsmitteilung wird wirksam: 

19.6.1 zum in der Änderungsmitteilung genannten Zeitpunkt; oder  

19.6.2 sofern der in der Änderungsmitteilung genannte Zeitpunkt weniger als fünf 

(5) Bankarbeitstage nach dem Zeitpunkt liegt, in dem die Änderungsmittei-

lung nach Nummer 19.3 als zugegangen gilt, fünf (5) Bankarbeitstage nach 

dem Zeitpunkt, in dem die Änderungsmitteilung als zugegangen gilt; oder 

19.6.3 sofern kein Zeitpunkt angegeben ist, fünf (5) Bankarbeitstage nach dem Zeit-

punkt, in dem die Änderungsmitteilung als zugegangen gilt. 

19.7 Die Parteien stellen hiermit klar, dass die Bestimmungen dieser Nummer 19 auf die 

Zustellung von Schriftsätzen, Ladungen, Beschlüsse, Urteile oder sonstiger Doku-

mente im Zusammenhang mit gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Verfahren aus 

oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag keine Anwendung finden. 

20. ABTRETUNGSVERBOT 

Keine Partei darf ihre Rechte aus diesem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustim-

mung der anderen Parteien abtreten, übertragen, verpfänden oder über sie in sonstiger 

Weise verfügen. 
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21. VERTRAGSÄNDERUNGEN 

Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform im Sinne von § 126 BGB. Dies 

gilt auch für Änderungen der Bestimmungen des vorstehenden Satzes. Sofern die Par-

teien zur Einhaltung der Schriftform im Sinne von § 126 BGB nicht die elektronische 

Form im Sinne von § 126a BGB nutzen, genügt zur Wahrung der Schriftform nach 

Satz 1 und 2, dass eine Partei der jeweils anderen Partei die Änderung per E-Mail an 

die in Nummer 19.2 genannten E-Mailadressen der anderen Partei mit eingescannter 

Unterschrift zu übermitteln. 

22. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses 

Vertrags lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrags unberührt. 

Dasselbe gilt für den Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht 

enthält. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung oder zur Aus-

füllung der Regelungslücke tritt die gesetzlich zulässige und durchführbare Regelung, 

die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Rege-

lung nach der Vorstellung der Parteien wirtschaftlich am nächsten kommt. Der Rechts-

grundsatz des § 139 BGB, einschließlich der Umkehrung der Beweislast, findet keine 

Anwendung. 

23. ÄNDERUNG DER RECHTSLAGE 

Soweit aufgrund einer Änderung der Rechtslage die Anwendung einer Rechts- oder 

Verwaltungsvorschrift, auf die die FRL CCfD, der Förderaufruf oder dieser Vertrag 

Bezug nimmt, unmöglich wird oder diese zu nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei 

der Durchführung dieses Vertrags führt, legt die Bewilligungsbehörde fest, welche 

Rechts- oder Verwaltungsvorschrift an die Stelle der bisherigen Rechts- oder Verwal-

tungsvorschrift tritt, oder dass die bisherige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift in der 

Fassung fortgelten soll, die vor der Änderung der Rechtslage gültig gewesen ist. So-

weit dieser Vertrag auch mit einer Festlegung nach Satz 1 nicht durchgeführt werden 

kann oder eine Festlegung nach Satz 1 eine unbillige Härte für den Zuwendungsemp-

fänger zur Folge hat, kann die Bewilligungsbehörde Vorgaben treffen, die die bishe-

rige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift ersetzen.  

24. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

24.1 Dieser Vertrag und seine Bestimmungen sowie seine Auslegung unterliegen deut-

schem Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des Internationalen Privatrechts. 
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24.2 Sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind abschließend un-

ter Ausschluss des Rechtsweges zu den ordentlichen Gerichten nach Maßgabe der 

Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. 

(DIS) in ihrer zum Zeitpunkt der Einreichung des Schiedsantrages geltenden Fassung 

("DIS-Schiedsgerichtsordnung") zu entscheiden. 

24.3 Schiedsort ist Berlin. Schiedssprache ist Deutsch. Das Schiedsgericht besteht aus drei 

(3) Schiedsrichtern. Der dritte Schiedsrichter, der als Vorsitzender des Schiedsgerichts 

fungiert, ist durch die zwei (2) von den Parteien benannten Schiedsrichtern in Abspra-

che mit den Parteien zu benennen. 

24.4 Dieser Vertrag hindert keine der Parteien an der Anrufung zuständiger Gerichte mit 

dem Ziel, vorläufigen Rechtsschutz bezüglich des Streitgegenstandes zu erlangen. 

 

 

– Unterschriftenseiten folgen – 
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UNTERSCHRIFTEN I/II 

 

Zuwendungsgeber: 

___________________________, den ______________ 

 

 

(Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie, dieses wiederum vertreten durch MinDir'in Dr. Beate Baron) 



 

 I 

Anhang 1 

Förderaufruf vom 05.05.2026 [wird von der Bewilligungsbehörde ergänzt] 

 

 

  



 

 II 

Anhang 2 

Antrag auf Förderung [gegebenenfalls ergänzt um den in Anhang 6 Abschnitt 2 ge-

nannten Inhalt] 



 

 III 

Anhang 3 

Berechnung des Auszahlungsbetrags und Bestimmung der maximalen Fördersumme



 

 1 

Berechnung des Auszahlungsbetrags und Bestimmung der maximalen Fördersumme 

Die Höhe der jährlichen Zuwendung oder der jährlichen Überschusszahlungen ("Auszahlungs-

betrag") wird von der Bewilligungsbehörde auf Grundlage des Gebots der Zuwendungsemp-

fänger anhand der nachfolgenden Bestimmungen ermittelt. Abschnitt 1 erläutert die allgemei-

nen Berechnungsvorschriften des Auszahlungsbetrags. Dabei wird die Dynamisierung des Re-

ferenzsystems, die die dynamische Entwicklung der entsprechenden Energieträgerpreise be-

rücksichtigt, beschrieben. Abschnitt 2 legt fest, wie die dynamische Entwicklung der Energie-

trägerpreise des Geförderten Vorhabens abgebildet wird. Abschnitt 3 legt dar, wie die maxi-

male Fördersumme berechnet wird. Abschnitt 4 trifft Bestimmungen für den Fall, dass Vorge-

lagerte Referenzsysteme auf das Geförderte Vorhaben Anwendung finden. Die Berechnungen 

erfolgen auf Basis spezifischer Größen (normiert auf eine Einheit des Produkts). Abschnitt 5 

definiert daher spezifische Variablen ausgehend von den absoluten, messbaren Größen.  

Die Ausgestaltung der Dynamisierung hängt davon ab, welche Energieträger nach den im För-

deraufruf getroffenen Vorgaben der Bewilligungsbehörde dynamisiert werden, und welche 

Energieträger im Geförderten Vorhaben eingesetzt werden. Wird in einem Förderaufruf festge-

legt, dass lediglich einzelne oder mehrere Energieträger des Referenzsystems dynamisiert wer-

den, trifft Abschnitt 1 zu. Werden auch einzelne oder mehrere Energieträger des Geförderten 

Vorhabens dynamisiert, trifft ergänzend Abschnitt 2 zu.  

Bei den im Folgenden aufgeführten Variablen ist zu beachten, dass diese überwiegend zeitlich 

variabel sind. Das Superskript t für die zeitliche Variabilität wird im Folgenden meist zur bes-

seren Lesbarkeit ausgelassen und lediglich bei geplanten Werten, die nicht zeitlich konstant 

sind, geführt. In der Durchführung realisierte Werte sind mit dem Superskript real gekenn-

zeichnet und führen daher das Superskript t nicht. Die zeitliche Abhängigkeit der Variablen 

wird in den erklärenden Tabellen nach jeder Formel aufgeführt. Hierbei gilt, dass sich die Be-

zeichnung Jahr und jährlich auf die vollständigen Kalenderjahre und bei einem unterjährigen 

Operativen Beginn auf das Erste sowie Letzte Teiljahr bezieht. Absolute Werte werden im Fol-

genden mit großgeschriebenen Variablen bezeichnet, während normierte Werte mit den ent-

sprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet werden. Dieser Absatz gilt auch für Anhang 4. 

1. Allgemeine Berechnung des Auszahlungsbetrags 

1) Grundsätzlich ermittelt sich der Auszahlungsbetrag der jährlichen Fördersumme wie in der fol-

genden Gleichung dargestellt. Der Auszahlungsbetrag ist durch die maximale jährliche Förder-

summe beschränkt.  

ZCCfD  =  (pCCfD
Basis + ΔkCCfD

Ref,t  − pCO2
eff )∆ereal Qreal  −  RnCCfD  − RGP − ΔFEly 

 [1a] 

Der jährliche Auszahlungsbetrag ZCCfD ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Basis-Ver-

tragspreis pCCfD
Basis (in der Regel angepasst um eine Dynamisierungskomponente ΔkCCfD

Ref,t
, siehe 

Abschnitt 1 Absatz 3) und einem effektiven CO2-Preis pCO2
eff  (siehe Abschnitt 1 Absatz 2), mul-

tipliziert mit der jährlichen real erzielten Spezifischen Treibhausgasemissionsminderung 

∆erealund multipliziert mit der jährlichen real erzielten Produktionsmenge Qreal, abzüglich An-

derweitiger Förderungen RnCCfD, die das Unternehmen nach Einreichung des Antrags auf För-
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derung für das Geförderte Vorhaben erhält, und die nicht bei der Ermittlung der Förderkosten-

effizienz nach Nummer 8.3(f) FRL CCfD berücksichtigt worden sind, und – abhängig von den 

Bestimmungen des Förderaufrufs – gegebenenfalls abzüglich der Grünen Mehrerlöse RGP so-

wie der Förderung für im Geförderten Vorhaben eingesetzten Wasserstoff, der durch geförderte 

Elektrolyseanlagen eines Verbundenen Unternehmens hergestellt worden ist ΔFEly (siehe Ab-

schnitt 1 Absatz 7). 

Die realisierte Spezifische Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt: 

∆ereal =  eRef − ereal         [2] 

Die realisierten spezifischen Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens e 
real werden 

definiert als Wert größer oder gleich Null. Negative Werte werden gleich Null gesetzt. 

Darüber hinaus sind weitere Korrekturen für Energieträgerpreisanpassungen und die Anpas-

sung spezifischer Energieträgereinsätze und der geplanten Treibhausgasemissionsminderung 

möglich. Diese und weitere Elemente werden im Folgenden näher definiert und erläutert. 

Der Basis-Vertragspreis pCCfD
Basis entspricht dem Gebot des Zuwendungsempfängers.  

Wenn keine Treibhausgasemissionsminderung erreicht (∆ereal ≤ 0) oder geplant (∆ePlan,t ≤

0) wird, gilt ZCCfD = 0. 

Wenn die realisierte absolute Treibhausgasemissionsminderung ∆Ereal =  ∆erealQreal die ge-

plante absolute Treibhausgasemissionsminderung ΔEPlan,t = ∆ePlan,tQPlan,t um mehr als 30 % 

übersteigt (∆Ereal > 1,3∆EPlan,t), gilt: 

ZCCfD  =  (pCCfD
Basis + ΔkCCfD

Ref,t − pCO2
eff )1,3ΔEPlan,t −  RnCCfD − RGP − ΔFEly  [3] 

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemäß Nummer 4.20 FRL CCfD nur ein 

Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert 

wird, findet die folgende Gleichung für den Auszahlungsbetrag ZCCfD,T Anwendung: 

ZCCfD,T =  ZCCfD T          [4] 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ZCCfD Auszahlungsbetrag des Vertrags 

[EUR] 

Jährlich ermittelt 

pCCfD
Basis Basis-Vertragspreis 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Zeitlich konstant 

ΔkCCfD
Ref,t

 Dynamisierungskomponente für die dynamische Energiepreisan-

passung des Referenzsystems 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

pCO2
eff  Effektiver CO2-Preis 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

∆ereal Realisierte Spezifische Treibhausgasemissionsminderung des 

Geförderten Vorhabens  

Jährlich ermittelt 
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

eRef Spezifische Treibhausgasemissionen des Referenzsystems 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Zeitlich konstant 

ereal Realisierte spezifische Treibhausgasemissionen des Geförderten 

Vorhabens 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

Qreal Realisierte Produktionsmenge des Geförderten Vorhabens 

[ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

RnCCfD Anderweitige Förderung, die nach Nummer 4.9.4(c) in dem Ka-

lenderjahr von dem Auszahlungsbetrag abzuziehen ist[EUR] 

Jährlich ermittelt 

RGP Anpassungsterm zur Berücksichtigung der Grünen Mehrerlöse 

[EUR] 

Jährlich ermittelt 

ΔFEly Förderung für im Geförderten Vorhaben eingesetzten Wasser-

stoff, der durch geförderte Elektrolyseanlagen eines Verbunde-

nen Unternehmens hergestellt worden ist und nach Num-

mer 4.9.4(d) abzuziehen ist. 

[EUR] 

Jährlich ermittelt 

ΔEreal Realisierte Treibhausgasemissionsminderung des Geförderten 

Vorhabens 

[t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

ΔEPlan,t
 Geplante Treibhausgasemissionsminderung des Geförderten 

Vorhabens in Jahr t 

[t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

ΔePlan,t Geplante Spezifische Treibhausgasemissionsminderung des Ge-

förderten Vorhabens in Jahr t 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

QPlan,t
 Geplante Produktionsmenge des Geförderten Vorhabens in Jahr t 

[ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

ZCCfD,T Auszahlungsbetrag des Vertrags, angepasst an den Anteil der 

nach Nummer 4.20 FRL CCfD zu fördernden Produktionsmenge 

[EUR] 

Jährlich ermittelt 

T Anteil der nach Nummer 4.20 FRL CCfD zu fördernden Produk-

tionsmenge an der Gesamtproduktionsmenge, die dem CCfD-

Produktionsverfahren zuzurechnen ist 

Zeitlich konstant 

 

 

RGP ist nur anzuwenden, wenn die Bewilligungsbehörde im Förderaufruf festlegt, dass der 

Grüne Mehrerlös abgezogen wird. 

 

2) Der effektive CO2-Preis ergibt sich wie folgt: 

pCO2
eff =

 (eRef−aRef) − (ereal−areal)

∆ereal pEUA
real        [5] 
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Der effektive CO2-Preis berücksichtigt Kosten und Erlöse, die sich aus dem EU-ETS 1 erge-

ben. Betrachtet wird hierbei die Differenz zwischen dem Geförderten Vorhaben und dem je-

weiligen dem EU-ETS 1 unterliegenden Referenzsystem, unter Berücksichtigung der jeweili-

gen freien Allokation. 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

aRef Spezifische kostenlose Zuteilung für das Referenzsystem 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

areal Realisierte spezifische kostenlose Zuteilung für das Geförderte 

Vorhaben 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

pEUA
real  Indizierter CO2-Preis im EU-ETS 1 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

 

3) Zur Berücksichtigung der Energieträgerpreisentwicklung von dynamisierten Energieträgern des 

Referenzsystems während der Vertragslaufzeit (Dynamisierung) gilt für die Dynamisierungs-

komponente: 

ΔkCCfD
Ref,t = −

∑  βi
Refdi

Ref (pi
real−pi

Basis) i

ΔePlan,t        [6] 

Die geplante Spezifische Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt: 

∆ePlan,t =  eRef − ePlan,t
         [7] 

Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens e 
Plan,t werden 

definiert als Wert größer oder gleich Null. Negative Werte werden gleich Null gesetzt. 

Durch diese Anpassung werden höhere oder niedrigere Differenzkosten für die Durchführung 

des Geförderten Vorhabens relativ zu dem jeweiligen Referenzsystem, ausgeglichen. Diese er-

rechnen sich aus der Differenz zwischen den realen indizierten Energieträgerpreisen für die 

Energieträger des Referenzsystems und den Basispreisen für die dynamisierten Energieträger 

des Referenzsystems.  

Ele-

ment 

Beschreibung Zeitliche Variabili-

tät 

di
Ref Spezifischer Einsatz von Energieträger i im Referenzsystem 

[MWh/ME Produkt] 

Zeitlich konstant 

βi
Ref Faktor zur Bestimmung des Anteils der Dynamisierung von 

Energieträger i des Referenzsystems 

Zeitlich konstant 

pi
real Realer indizierter Preis für Energieträger i  

[EUR/MWh]  

Jährlich ermittelt  

pi
Basis  Basispreis für Energieträger i 

[EUR/MWh]  

Zeitlich konstant  

ePlan,t
 Geplante spezifische Treibhausgasemissionen des Geförderten 

Vorhabens in Jahr t 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 
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4) Den Faktor βi
Ref legt die Bewilligungsbehörde für jeden Energieträger im Förderaufruf fest. 

5) Die Summe aus Basis-Vertragspreis und der in Abschnitt 1 Absatz 3 beschriebenen Dynami-

sierungskomponente ergibt den Dynamisierten Vertragspreis. 

6) Vom Auszahlungsbetrag werden Anderweitige Förderungen, die im Gebot und bei der Berech-

nung der Förderkosteneffizienz nicht berücksichtigt worden sind, nach Maßgabe von Num-

mer 4.9.4(c) abgezogen (RnCCfD). 

7) Soweit in dem Geförderten Vorhaben Wasserstoff eingesetzt wird, der durch Elektrolyseanla-

gen eines Verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfängers produziert wird, wird die 

hinsichtlich dieser Elektrolyseanlage ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewährte Förderung 

eines Verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfängers nach Maßgabe von Num-

mer 4.9.4(d) abgezogen. 

Die Höhe des Abzugs berechnet sich aus der Förderung für CAPEX und des Betriebs der 

Elektrolyseanlage bezogen auf die Produktionsmenge der Elektrolyseanlage. Der CAPEX be-

zogene Teil der Förderung ist wie folgt ins Verhältnis zu der Kapazität der Elektrolyseanlage in 

Megawatt elektrischer Leistung PEly, deren Wirkungsgrad ηEly und deren Jahresnutzungsgrad 

jEly sowie der Abschreibungsdauer der Elektrolyseanlage tEly zu setzen: 

fElyCAPEX =  
FElyCAPEX

PEly ⋅ ηEly  ⋅ jEly ⋅ tEly
        [8] 

Der Standardwert für den Wirkungsgrad der Elektrolyseanlage ηEly wird auf 65 % und der 

Standardwert für den Jahresnutzungsgrad jEly auf 46 % festgelegt. Höhere Werte für ηEly und 

jEly sind vom Zuwendungsempfänger nachzuweisen. Die Abschreibungsdauer tEly wird auf 

131.472 Stunden (15 Jahre) festgelegt. 

Die Bewilligungsbehörde kann im Förderaufruf hiervon abweichende Standardwerte für ηEly 

und jEly sowie eine abweichende Abschreibungsdauer tEly festlegen. 

Der hierdurch berechnete Betrag ist mit der Jahresmenge des in dem Geförderten Vorhaben 

eingesetzten Wasserstoffs, welcher durch die geförderte Elektrolyseanlage produziert worden 

ist, wie folgt zu multiplizieren: 

ΔFElyCAPEX = DH2
Ely,CCfD

⋅ fElyCAPEX      [9] 

Soweit die Förderung eines Verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfängers für den 

Betrieb einer Elektrolyseanlage ausgezahlt oder auf sonstige Weise gewährt wurde, berechnet 

sich die Höhe des Abzugs betreffend diese Förderung wie folgt: 

ΔFElyOPEX = DH2
Ely,CCfD

⋅ fElyOPEX       [10] 

Die Summe der hierdurch berechneten Beträge ΔFElyOPEX  und ΔFElyCAPEX stellt die Höhe des 

Abzugs nach Nummer 4.9.4(d) dar: 

ΔFEly = ΔFElyCAPEX + ΔFElyOPEX       [11] 
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2.  Berechnung des Auszahlungsbetrags bei Dynamisierung von Energieträgern des Geför-

derten Vorhabens 

1) Die Bewilligungsbehörde kann für einen oder mehrere Energieträger des Geförderten Vorha-

bens eine Energieträgerpreisanpassung vorsehen. Dann gilt für den Auszahlungsbetrag fol-

gende Gleichung: 

ZCCfD  =  (pCCfD
Basis + ΔkCCfD

Plan,t  − pCO2
eff )∆erealQreal  − RnCCfD − RGP −  ΔFEly  [1b] 

Der Auszahlungsbetrag ist durch die maximale jährliche Fördersumme beschränkt. 

Element Beschreibung Zeitliche Variabili-

tät 

FElyCAPEX Ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewährte CAPEX-För-

derung für Elektrolyseanlage 

[EUR] 

Zeitlich konstant 

PEly Elektrische Leistung der Elektrolyseanlage 

[MWel] 

Zeitlich konstant 

ηEly Wirkungsgrad Elektrolyseanlage für den Wasserstoff bezo-

gen auf den Heizwert 

[MWH2/MWel] 

Zeitlich konstant 

tEly Abschreibungsdauer der Elektrolyseanlage 

[Stunden] 

Zeitlich konstant 

jEly Jahresnutzungsgrad Zeitlich konstant 

fElyCAPEX Abzugsbetrag für im Geförderten Vorhaben eingesetzten 

Wasserstoff je MWh, der von der geförderten Elektrolysean-

lage hergestellt wurde 

[EUR/MWh] 

Zeitlich konstant 

DH2
Ely,CCfD

 Menge des im Geförderten Vorhaben eingesetzten Wasser-

stoffs (im Abrechnungsjahr), welcher durch die geförderte 

Elektrolyseanlage produziert worden ist 

[MWh] 

Jährlich ermittelt 

 fElyOPEX Ausgezahlte oder auf sonstige Weise gewährte Förderung ei-

nes Verbundenen Unternehmens des Zuwendungsempfän-

gers für den Betrieb der Elektrolyseanlage je Produktions-

menge 

[EUR/MWh] 

Jährlich ermittelt 

ΔFElyCAPEX Höhe des von der Zuwendung abzuziehenden Betrags bezüg-

lich des CAPEX bezogenen Teils der Förderung 

[EUR] 

Jährlich ermittelt 

ΔFElyOPEX Höhe des von der Zuwendung abzuziehenden Betrags bezüg-

lich einer ausgezahlten oder auf sonstige Weise gewährten 

Förderung eines Verbundenen Unternehmens des Zuwen-

dungsempfängers 

[EUR] 

Jährlich ermittelt 
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RGP ist nur anzuwenden, wenn die Bewilligungsbehörde im Förderaufruf festlegt, dass der 

Grüne Mehrerlös abgezogen wird. 

Falls die Bewilligungsbehörde für einen oder mehrere Energieträger des Geförderten Vorha-

bens eine Energieträgerpreisanpassung vorsieht, ersetzt die Dynamisierungskomponente nach 

Abschnitt 2 Absatz 3 die Dynamisierungskomponente nach Abschnitt 1 Absatz 3. 

Wenn keine Treibhausgasemissionsminderung erreicht (∆ereal ≤ 0) oder geplant (∆ePlan,t ≤

0) wird, gilt ZCCfD = 0. 

Wenn die realisierte absolute Treibhausgasemissionsminderung ∆Ereal =  ∆erealQreal die ge-

plante absolute Treibhausgasemissionsminderung ΔEPlan,t = ∆ePlan,tQPlan,t um mehr als 30 % 

übersteigt (∆Ereal > 1,3∆EPlan,t), gilt: 

ZCCfD  =  (pCCfD
Basis + ΔkCCfD

Plan,t  − pCO2
eff )1,3ΔEPlan,t −  RnCCfD − RGP −  ΔFEly 

 [12] 

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemäß Nummer 4.20 FRL CCfD nur ein 

Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert 

wird, findet die folgende Gleichung für den Auszahlungsbetrag ZCCfD,T Anwendung: 

ZCCfD,T =  ZCCfD T         [13] 

 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ΔkCCfD
Plan,t Dynamisierungskomponente für die dynamische Energieträger-

preisanpassung 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

 

2) Die Angabe der geplanten Energieträgereinsätze erfolgt durch die Angabe der geplanten Spezi-

fischen Energieträgereinsätze der dynamisierten Energieträger in jedem Jahr t (di
Plan,dyn,t

) so-

wie der nicht dynamisierten Energieträger in jedem Jahr t (di
Plan,ndyn,t

). Diese Angaben erfol-

gen für das Geförderte Vorhaben insgesamt. Für den Fall, dass das Geförderte Vorhaben meh-

rere Produkte umfasst, die unterschiedlichen Referenzsystemen zuzuordnen sind, erfolgen die 

Angaben für jedes dieser Produkte. Wenn das aus technischen Gründen nicht möglich ist, er-

folgt die Angabe der absoluten Größen nach Anhang 4 für das gesamte Geförderte Vorhaben in 

Summe.  

3) Die Dynamisierungskomponente berechnet sich gemäß der folgenden Formel, wobei auch die 

Dynamisierung des Referenzsystems berücksichtigt wird: 

ΔkCCfD
Plan,t =

∑ βi
Vorhabendi

Plan,dyn,t
 (pi

real−pi
Basis) i

ΔePlan,t −
∑  βi

Refdi
Ref,dyn,t

 (pi
real−pi

Basis) i

ΔePlan,t   [14] 

Die so definierte Dynamisierungskomponente stellt eine positive Anpassung des Basis-Ver-

tragspreises dar, wenn die Energieträgerpreisanpassung für die dynamisierten Energieträger des 
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Geförderten Vorhabens größer ist als diejenige für die dynamisierten Energieträger des jeweili-

gen Referenzsystems. Im gegenteiligen Fall wird die Dynamisierungskomponente negativ. Das 

Risiko, das sich aus Änderungen der dynamisierten Energieträgerpreise gegenüber den festge-

legten Basispreisen ergibt, wird so im Rahmen der weiteren Anforderungen und Restriktionen 

dieser Förderrichtlinie berücksichtigt.  

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

βi
Vorhaben Faktor zur Bestimmung des Anteils der Dynamisierung 

von Energieträger i des Geförderten Vorhabens 

Zeitlich konstant 

di
Plan,dyn,t

 Spezifischer Einsatz des dynamisierten Energieträgers i 

im Geförderten Vorhaben in Jahr t 

[MWh/ME Produkt] 

Für jedes Jahr  

festgelegt 

di
Ref,dyn,t

 Spezifischer Einsatz des dynamisierten Energieträgers i 

im Referenzsystem, angepasst um die nicht dynamisierten 

Energieträgereinsätze im Geförderten Vorhaben in Jahr t 

[MWh/ME Produkt] 

Für jedes Jahr festgelegt 

 

4) Den Faktor βi
Vorhaben legt die Bewilligungsbehörde für alle dynamisierten Energieträger und 

für alle Vorhaben identisch im Förderaufruf fest. Auch bei einem Wert ungleich eins gelten 

diese Energieträger weiterhin als vollständig dynamisiert und fließen somit nicht in die Berech-

nung von di
Ref,dyn,t

 gemäß Absatz 5 ein.  

5) Die dynamisierten Energieträgereinsätze im Referenzsystem werden in jedem Jahr basierend 

auf denjenigen Energieträgereinsätzen des Geförderten Vorhabens, die nicht dynamisiert wer-

den, angepasst. Dafür werden für jedes Jahr die Nettoenergieträgereinsätze ermittelt. Für jeden 

dynamisierten Energieträger des Referenzsystems wird dafür der Einsatz des gleichen Energie-

trägers im Geförderten Vorhaben abgezogen, wenn dieser nicht dynamisiert wird. Der Wert 

dieser Differenz ist durch Null nach unten begrenzt. Für jeden Energieträger ergeben sich so 

folgende Nettoenergieträgereinsätze: 

di
Ref,dyn,t

=  max(di
Ref − di

Plan,ndyn,t
, 0)      [15] 

 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

di
Plan,ndyn,t

 Spezifischer Einsatz der nicht dynamisierten Energieträger i 

im Geförderten Vorhaben in Jahr t 

[MWh/ME Produkt] 

Für jedes Jahr 

festgelegt 
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3. Bestimmung der maximalen jährlichen und maximalen gesamten Fördersumme 

1) Für den Fall, dass keine Dynamisierung von Energieträgern des Geförderten Vorhabens erfolgt, 

errechnet sich die maximale jährliche Fördersumme und damit der maximale jährliche Auszah-

lungsbetrag wie folgt: 

ZCCfD
max,t  =  (pCCfD

Basis + Δkmax.CCfD
Ref,t − pCO2

sicher,t)ΔePlan,t QPlan,t − RnCCfD
max,t

 [16] 

Wenn die errechnete maximale jährliche Fördersumme für ein Jahr negativ ist, gilt für dieses 

Jahr ZCCfD
max,t = 0. 

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemäß Nummer 4.20 FRL CCfD nur ein 

Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert 

wird, gilt für die maximale jährliche Fördersumme ZCCfD,T
max,t

 und damit den maximalen jährlichen 

Auszahlungsbetrag die folgende Gleichung: 

ZCCfD,T
max,t =  ZCCfD

max,t T         [17] 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ZCCfD
max,t

 Maximale jährliche Fördersumme, je nach Anwendungsfall 

berechnet nach Abschnitt 3 Absatz 1 oder 3 

[EUR] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Δkmax.CCfD
Ref,t

 Maximierte Dynamisierungskomponente für das Referenzsys-

tem 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

pCO2
sicher,t

 Absicherungspreis für den CO2-Preis, der für die Bestimmung 

der maximalen jährlichen Fördersumme angesetzt wird  

[EUR/t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

RnCCfD
max,t

 Anderweitige Förderung, die nach Nummer 4.9.1(a)(vi) dau-

erhaft zur Reduzierung der Förderung führt 

[EUR] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

ZCCfD,T
max,t

 Maximale jährliche Fördersumme, angepasst an den Anteil 

der nach Nummer 4.20 FRL CCfD zu fördernden Produkti-

onsmenge 

[EUR] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

 

2) Der Term der maximierten Dynamisierungskomponente berücksichtigt das zusätzlich notwen-

dige Budget, das durch die Dynamisierung des Referenzsystems zur Auszahlung kommen 

könnte. Dieser Term stellt keine eigenständige Beschränkung für ΔkCCfD
Ref  dar. Für den Term der 

maximierten Dynamisierungskomponente gilt: 

Δkmax.CCfD
Ref,t =

α

1+α

∑  βi
Refdi

Ref pi
sicher,t i

ΔePlan,t       [18] 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 
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α Absicherungsfaktor zur Bestimmung der maximierten 

Dynamisierungskomponente 

Zeitlich konstant 

pi
sicher,t

 Absicherungspreis für den Energieträger i, der für die Bestim-

mung der maximalen jährlichen Fördersumme angesetzt wird 

[EUR/MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

 

3) Für den Fall, dass eine Dynamisierung von Energieträgern des Geförderten Vorhabens erfolgt, 

errechnet sich die maximale jährliche Fördersumme wie folgt: 

ZCCfD
max,t  =  (pCCfD

Basis  + Δkmax.CCfD
Plan,t − pCO2

sicher,t)ΔePlan,t QPlan,t − RnCCfD
max.t   

 [19] 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

 Δkmax.CCfD
Plan,t  Maximierte Dynamisierungskomponente 

[EUR/t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

 

4) Hierbei gilt für die maximierte Dynamisierungskomponente: 

Δkmax.CCfD
Plan,t = α (

∑ βi
Vorhabendi

Plan,dyn,t
 pi

sicher,t i

ΔePlan,t +
1

1+α

∑  βi
Refdi

Ref,dyn,t
 pi

sicher,t i

ΔePlan,t )  [20] 

Diese stellt keine eigenständige Beschränkung für ΔkCCfD
Plan,t

 dar. Zusätzlich zu Abschnitt 3 Ab-

satz 2 werden somit auch die Absicherungspreise und Energieträgereinsätze der dynamisierten 

Energieträger des Geförderten Vorhabens zur Definition der maximierten Dynamisierungs-

komponente herangezogen. Für den Fall, dass derselbe Energieträger auf Seiten des Geförder-

ten Vorhabens und des Referenzsystems dynamisiert wird, wird nur der Betrag der Differenz 

der Einsätze in der Berechnung der maximalen Fördersumme berücksichtigt. Ist der Einsatz auf 

Seiten des Referenzsystems größer, wird die Differenz so behandelt wie Energieträger, die nur 

im Referenzsystem eingesetzt werden, andernfalls so wie Energieträger, die im Geförderten 

Vorhaben eingesetzt werden.  

5) Der Absicherungsfaktor α zur Bestimmung der maximierten Dynamisierungskomponente ist 

dem Förderaufruf zu entnehmen. Der Absicherungspreis für den CO2-Preis pCO2
sicher,t

 und der 

Absicherungspreis für den Energieträger i pi
sicher,t

 werden im Förderaufruf als Zeitreihe für je-

des Kalenderjahr bekanntgegeben. pCO2
sicher,t

 wird entsprechend dem Verlauf der EEX EUA Fu-

tures ansteigend festgelegt.  

pCO2
sicher,t

 und pi
sicher,t

 stellen keine Begrenzung für pCO2
eff  bzw. pi

real dar. 

6) Wenn die geplante Treibhausgasemissionsminderung ΔePlan,t
 für ein Jahr negativ oder mit 

Null angesetzt wird, gilt für dieses Jahr ZCCfD
max,t = 0.  

7) Die maximale gesamte Fördersumme ist definiert als Summe der maximalen jährlichen Förder-

summen der jeweiligen Jahre, berechnet nach Abschnitt 3 Absatz 1 oder 3 je nach Anwen-

dungsfall. 
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ZCCfD
max.gesamt

 =  ∑ ZCCfD
max,t

t         [21] 

Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemäß Nummer 4.20 FRL CCfD nur ein 

Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, gefördert 

wird, gilt: 

ZCCfD,T
max.gesamt

 =  ∑ ZCCfD,T
max,t

t        [22] 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ZCCfD
max.gesamt

 Maximale gesamte Fördersumme 

[EUR] 

Zeitlich konstant 

ZCCfD,T
max.gesamt

 Maximale gesamte Fördersumme, angepasst an den Anteil der 

nach Nummer 4.20 FRL CCfD zu fördernden Produktions-

menge 

[EUR] 

Zeitlich konstant 

 

8) Bei Verschiebung des Operativen Beginns nach Nummer 8 wird die maximale Fördersumme 

aus den gemäß Nummer 8.3 oder Nummer 8.4 angepassten jährlichen Planwerten mit den im 

Förderaufruf für das jeweilige Kalenderjahr festgelegten Werten für pCO2
sicher,t

 und pi
sicher,t

 ge-

mäß den Vorgaben dieses Abschnitts neu berechnet. Die hierdurch ermittelten, hinsichtlich der 

maximalen jährlichen Fördersumme noch nicht korrigierten Werte, werden mit 

ZCCfD,verschoben
max,t,unkorr

 bezeichnet.  

a) Die Summe dieser Werte über alle Kalenderjahre der Laufzeit des Vertrags wird wie folgt 

ermittelt:  

ZCCfD,verschoben
max.gesamt,unkorr

 =  ∑ ZCCfD,verschoben
max,t,unkorr

t       [23] 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ZCCfD,verschoben
max,t,unkorr  Nicht korrigierter Wert der maximalen jährlichen För-

dersumme für das Jahr t bei Verschiebung des Operati-

ven Beginns 

[EUR] 

Für jedes Jahr festgelegt 

ZCCfD,verschoben
max.gesamt,unkorr

 Nicht korrigierter Wert der maximalen gesamten För-

dersumme bei Verschiebung des Operativen Beginns 

[EUR] 

Zeitlich konstant 

 

b) Falls die nach Absatz 8 a) ermittelte maximale gesamte Fördersumme ZCCfD,verschoben
max.gesamt,unkorr

 

die im Zuwendungsbescheid festgelegte maximale gesamte Fördersumme ZCCfD
max.gesamt

 

übersteigt, gilt: 
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i) Die nach Absatz 8 a) errechneten maximalen jährlichen Fördersummen werden anteilig 

gekürzt:  

ZCCfD,verschoben
max,t =  ZCCfD,verschoben

max,t,unkorr ZCCfD
max.gesamt

Z
CCfD,verschoben
max.gesamt,unkorr    

 [24] 

ii) Die Summe der nach Absatz 8 b) i) gekürzten maximalen jährlichen Fördersummen 

entspricht der ursprünglich im Zuwendungsbescheid festgelegten maximalen gesamten 

Fördersumme: 

ZCCfD,verschoben
max.gesamt

 =  ∑ ZCCfD,verschoben
max,t

t = ZCCfD
max.gesamt

    [25] 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ZCCfD,verschoben
max,t  Korrigierter Wert der maximalen jährlichen Förder-

summe für das Jahr t bei Verschiebung des Operativen 

Beginns 

[EUR] 

Für jedes Jahr festgelegt 

ZCCfD,verschoben
max.gesamt

 Korrigierter Wert der maximalen gesamten Fördersumme 

bei Verschiebung des Operativen Beginns 

[EUR] 

Zeitlich konstant 

 

c) Falls die nach Absatz 8 a) ermittelte maximale gesamte Fördersumme ZCCfD,verschoben
max.gesamt,unkorr

 

gleich oder kleiner ist als die im Zuwendungsbescheid festgelegte maximale gesamte För-

dersumme ZCCfD
max.gesamt

, werden die Werte der ermittelten maximalen jährlichen Förder-

summen und der ermittelten maximalen gesamten Fördersumme wie nach Absatz 8 a) be-

rechnet festgelegt und es gilt:  

ZCCfD,verschoben
max,t =  ZCCfD,verschoben

max,t,unkorr        [26] 

sowie 

ZCCfD,verschoben
max.gesamt

 =  ∑ ZCCfD,verschoben
max,t

t  ≤ ZCCfD
max.gesamt

     [27] 

d) Soweit bei der Antragstellung festgelegt wird, dass gemäß Nummer 4.20 FRL CCfD nur 

ein Teil der Produktionsmenge, die dem CCfD-Produktionsverfahren zuzurechnen ist, ge-

fördert wird, gilt: 

ZCCfD,verschoben,T
max,t =  ZCCfD,verschoben

max,t  T      [28] 

sowie 

ZCCfD,verschoben,T
max.gesamt

 =  ∑ ZCCfD,verschoben,T
max,t

t       [29] 
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ZCCfD,verschoben,T
max,t  Korrigierter Wert der maximalen jährlichen Förder-

summe für das Jahr t bei Verschiebung des Operativen 

Beginns, angepasst an den Anteil der nach Num-

mer 4.20 FRL CCfD zu fördernden Produktionsmenge 

[EUR] 

Für jedes Jahr festgelegt 

ZCCfD,verschoben,T
max.gesamt

 Korrigierter Wert der maximalen gesamten Förder-

summe bei Verschiebung des Operativen Beginns, ange-

passt an den Anteil der nach Nummer 4.20 FRL CCfD 

zu fördernden Produktionsmenge 

[EUR] 

Zeitlich konstant 

 

4. Bestimmungen bei Vorgelagerten Referenzsystemen 

1) Finden Vorgelagerte Referenzsysteme Anwendung, ist in den Berechnungen nach Anhang 3 

Abschnitt 1-3 und Abschnitt 5 sowie Anhang 4 anstelle der geplanten Produktionsmenge des 

Geförderten Vorhabens QPlan,t die geplante Einsatzmenge des Vorprodukts ΛPlan,t und anstelle 

der realisierten Produktionsmenge des Geförderten Vorhabens  Qreal die realisierte Einsatz-

menge des Vorprodukts Λreal einzusetzen. Spezifische Größen sind auf die Mengeneinheit des 

Vorprodukts bezogen. 

2) Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags wird an allen Stellen nur die kostenlose Zuteilung 

von Emissionsberechtigungen für die Produktion des Vorprodukts berücksichtigt. 

3) Die Treibhausgasemissionen des Referenzsystems berücksichtigen bei den Vorgelagerten Re-

ferenzsystemen die Treibhausgasemissionen, die aus der Herstellung oder dem Einsatz des 

Vorprodukts resultieren. Zu diesen Treibhausgasemissionen werden die Treibhausgasemissio-

nen addiert, die bei der Herstellung der geförderten Produkte zusätzlich anfallen, nachgelagert 

oder parallel zu denjenigen des Referenzsystems für das Vorprodukt. Diese zusätzlichen Treib-

hausgasemissionen werden als Produktemissionen eQ𝑗
Ref bezeichnet. 

Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsystems eines geförderten 

Produkts oder mehrerer geförderter Produkte sind wie folgt definiert: 

eRef
Plan,t = eΛ

Ref +
∑ Q𝑗

Plan,t
𝑗 eQ𝑗

Ref

ΛPlan,t        [30] 

Für die Bestimmung der realisierten Treibhausgasemissionsminderung in der Durchführung 

des Geförderten Vorhabens gilt für die spezifischen Treibhausgasemissionen des Referenzsys-

tems: 

eRef = eΛ
Ref +

∑ Q𝑗
Real

𝑗 eQ𝑗
Ref

Λreal         [31] 

4) Die Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens bestimmen sich aus den Treibhaus-

gasemissionen des gesamten Prozesses, der sowohl die Herstellung des Vorprodukts als auch 

des geförderten Produkts umfasst. 
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

ΛPlan,t Geplante Einsatzmenge des Vorprodukts des Geförderten 

Vorhabens in Jahr t 

[ME Vorprodukt] 

Für jedes Jahr festgelegt 

Λreal Realisierte Einsatzmenge des Vorprodukts des Geförder-

ten Vorhabens 

[ME Vorprodukt] 

Jährlich ermittelt 

Qj
Plan,t Geplante Produktionsmenge des Geförderten Vorhabens 

des geförderten Produkts j in Jahr t 

[ME Produkt] 

Für jedes Jahr festgelegt 

Qj
real Realisierte Produktionsmenge des Geförderten Vorha-

bens des geförderten Produkts j 

[ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

eRef
Plan,t Spezifische Treibhausgasemissionen des Referenzsys-

tems im Plan 

[t CO2-Äq./ME Vorprodukt] 

Für jedes Jahr festgelegt 

eQ𝑗
Ref Produktemissionen, die bei der Herstellung der geförder-

ten Produkte zusätzlich anfallen, nachgelagert oder paral-

lel zu denjenigen des Referenzsystems für das Vorpro-

dukt, ausgedrückt spezifisch zur Produktionsmenge des 

geförderten Produkts j 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Zeitlich konstant 

eΛ
Ref Treibhausgasemissionen des Referenzsystems des Vor-

produkts 

[t CO2-Äq./ME Vorprodukt] 

Zeitlich konstant 

 

5. Weitere Definitionen und Umrechnung von absoluten in spezifische Größen 

1) Die realisierten spezifischen Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens ereal sind 

wie folgt mit den absolut gemessenen Treibhausgasemissionen Ereal sowie der realisierten Pro-

duktionsmenge verknüpft:  

Ereal = Qrealereal         [32] 

2) Die geplanten spezifischen Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens ePlan,t
 sind 

wie folgt mit den geplanten absoluten Treibhausgasemissionen EPlan,t
 und der geplanten Pro-

duktionsmenge QPlan,t
 verknüpft: 

EPlan,t = QPlan,tePlan,t
        [33]  
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3) Die geplanten absoluten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems berechnen sich wie 

folgt: 

ERef
Plan,t = eRefQ

Plan,t         [34] 

4) Die realisierten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems berechnen sich wie folgt: 

ERef
real = eRefQ

real          [35] 

5) Die jährlich ermittelte Absolute Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt: 

ΔEreal = ERef
real − Ereal          [36] 

6) Die für jedes Jahr geplante Absolute Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie 

folgt: 

ΔEPlan,t = ERef
Plan,t − EPlan,t

        [37] 

7) Die für jedes Jahr geplante Relative Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt: 

μPlan,t =
ΔEPlan,t

ERef
Plan,t           [38] 

8) Die jährlich ermittelte Relative Treibhausgasemissionsminderung berechnet sich wie folgt: 

μreal =
ΔEreal

ERef
real            [39] 

9) Die realisierte spezifische kostenlose Zuteilung des Geförderten Vorhabens areal berechnet 

sich wie folgt aus der tatsächlich erfolgten absoluten kostenlosen Zuteilung Areal und der reali-

sierten Produktionsmenge: 

areal =
Areal

Qreal          [40] 

10) Die spezifische kostenlose Zuteilung des Referenzsystems aRef wird von der Bewilligungsbe-

hörde ermittelt.  

11) Die geplanten Spezifischen Energieträgereinsätze der dynamisierten Energieträger di
Plan,dyn,t

 

sind mit den geplanten absoluten Einsätzen der Energieträger Di
Plan,dyn,t

 und der Produktions-

menge QPlan,t wie folgt verknüpft:  

Di
Plan,dyn,t

= di
Plan,dyn,t

QPlan,t       [41] 

12) Die geplanten Spezifischen Energieträgereinsätze der nicht dynamisierten Energieträger 

di
Plan,ndyn,t

 sind mit den geplanten absoluten Einsätzen der Energieträger Di
Plan,ndyn,t

 und der 

Produktionsmenge QPlan,t wie folgt verknüpft:  

Di
Plan,ndyn,t

= di
Plan,ndyn,t

QPlan,t       [42] 
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13) Der absolute geplante Energieträgereinsatz des Referenzsystems an Energieträger i berechnet 

sich wie folgt: 

Di
Ref,t =  di

RefQPlan,t         [43] 

14) Der Einsatz des dynamisierten Energieträgers i im Referenzsystem, reduziert auf den Betrag, 

der größer als der Einsatz desselben nicht dynamisierten Energieträgers im Geförderten Vorha-

ben ist, ist wie folgt definiert: 

Di
Ref,dyn,t

=  max(Di
Ref,t − Di

Plan,ndyn,t
, 0)      [44] 

15) Der Gesamtenergieeinsatz eines Geförderten Vorhabens berechnet sich wie folgt: 

D
Plan,gesamt,t

=  ∑ Di
Plan,dyn,t

i + ∑ Di
Plan,ndyn,t

i      [45] 

16) Der spezifische Gesamtenergieeinsatz eines Geförderten Vorhabens berechnet sich wie folgt: 

d
Plan,gesamt,t

=  ∑ di
Plan,dyn,t

i +  ∑ di
Plan,ndyn,t

i      [46] 

17) Der relative Anteil eines dynamisierten Energieträgers am Gesamtenergieeinsatz berechnet sich 

wie folgt: 

δi
Plan,dyn,t

=  
Di

Plan,dyn,t

D
Plan,gesamt,t =  

di
Plan,dyn,t

d
Plan,gesamt,t       [47] 

18) Der relative Anteil eines nicht dynamisierten Energieträgers am Gesamtenergieeinsatz berech-

net sich wie folgt: 

δi
Plan,ndyn,t

=  
Di

Plan,ndyn,t

D
Plan,gesamt,t =  

di
Plan,ndyn,t

d
Plan,gesamt,t      [48] 

19) Unter Einbezug der Absoluten Treibhausgasemissionsminderung und der absoluten geplanten 

Energieträgereinsätze lässt sich der Auszahlungsbetrag für den Fall, dass nur Energieträger des 

Referenzsystems dynamisiert werden, wie folgt darstellen: 

ZCCfD  =  pCCfD
BasisΔEreal  

− ∑  βi
RefDi

Ref,t (pi
real − pi

Basis) i
ΔEreal

ΔEPlan,t   

− (1 −
QrealaRef−Areal

ΔEreal ) pEUA
real ΔEreal   

− RnCCfD − RGP −  ΔFEly         [49] 

Wenn die realisierte Absolute Treibhausgasemissionsminderung ∆Ereal =  ∆erealQreal die ge-

plante Absolute Treibhausgasemissionsminderung ΔEPlan,t = ∆ePlan,tQPlan,t um mehr als 30 % 

übersteigt (∆Ereal > 1,3∆EPlan,t), gilt: 

ZCCfD  =  pCCfD
Basis1,3ΔEPlan,t  

− ∑  βi
RefDi

Ref,t (pi
real − pi

Basis) i 1,3   
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− (1 −
QrealaRef−Areal

ΔEreal ) pEUA
real 1,3ΔEPlan,t   

− RnCCfD − RGP −  ΔFEly        [50] 

 

20) Unter Einbezug der Absoluten Treibhausgasemissionsminderung und der absoluten geplanten 

Energieträgereinsätze lässt sich der Auszahlungsbetrag für den Fall, dass Energieträger des Ge-

förderten Vorhabens dynamisiert werden, wie folgt darstellen: 

ZCCfD  =  pCCfD
BasisΔEreal 

+ (∑ βi
VorhabenDi

Plan,dyn,t
 (pi

real − pi
Basis) i − ∑ βi

RefDi
Ref,dyn,t

 (pi
real − pi

Basis) i )
ΔEreal

ΔEPlan,t   

− (1 −
QrealaRef−Areal

ΔEreal ) pEUA
real ΔEreal   

− RnCCfD − RGP −  ΔFEly          [51] 

Wenn die realisierte Absolute Treibhausgasemissionsminderung ∆Ereal =  ∆erealQreal die ge-

plante Absolute Treibhausgasemissionsminderung ΔEPlan,t = ∆ePlan,tQPlan,t um mehr als 30 % 

übersteigt (∆Ereal > 1,3∆EPlan,t), gilt: 

ZCCfD  =  pCCfD
Basis1,3ΔEPlan,t 

+ (∑ βi
VorhabenDi

Plan,dyn,t
 (pi

real − pi
Basis) i − ∑ βi

RefDi
Ref,dyn,t

 (pi
real − pi

Basis) i ) 1,3   

− (1 −
QrealaRef−Areal

ΔEreal ) pEUA
real 1,3ΔEPlan,t   

− RnCCfD − RGP −  ΔFEly          [52] 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabili-

tät 

Ereal Realisierte Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorha-

bens in Jahr t 

[t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

EPlan,t
 Geplante Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorha-

bens in Jahr t 

[t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

ERef
Plan,t

 Geplante Treibhausgasemissionen des Referenzsystems in 

Jahr t 

[t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

ERef
real Realisierte Treibhausgasemissionen des Referenzsystems 

[t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

μPlan,t Geplante Relative Treibhausgasemissionsminderung des Ge-

förderten Vorhabens in Jahr t 

Für jedes Jahr festge-

legt 
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Element Beschreibung Zeitliche Variabili-

tät 

 

μreal Realisierte Relative Treibhausgasemissionsminderung des 

Geförderten Vorhabens 

 

Jährlich ermittelt 

Areal Realisierte kostenlose Zuteilung des Geförderten Vorhabens 

[t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

Di
Plan,dyn,t

 Einsatz des dynamisierten Energieträgers i im Geförderten 

Vorhaben in Jahr t 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Di
Plan,ndyn,t

 Einsatz des nicht dynamisierten Energieträgers i im Geför-

derten Vorhaben in Jahr t 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Di
Ref,t

 Einsatz des Energieträgers i im Referenzsystem in Jahr t 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Di
Ref,dyn,t

 Einsatz des dynamisierten Energieträgers i im Referenzsys-

tem in Jahr t, angepasst um die nicht dynamisierten Energie-

trägereinsätze im Geförderten Vorhaben in Jahr t 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

D
Plan,gesamt,t

 Geplanter Gesamtenergieeinsatz des Geförderten Vorhabens 

in Jahr t 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

d
Plan,gesamt,t

 Geplanter spezifischer Gesamtenergieeinsatz des Geförder-

ten Vorhabens in Jahr t 

[MWh/ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

δi
Plan,dyn,t

 Geplanter relativer Anteil des dynamisierten Energieträgers i 

am Gesamtenergieeinsatz in Jahr t 

Für jedes Jahr festge-

legt 

δi
Plan,ndyn,t

 Geplanter relativer Anteil des nicht dynamisierten Energie-

trägers i am Gesamtenergieeinsatz in Jahr t 

Für jedes Jahr festge-

legt 
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Anhang 4 

Vorhaben mit mehreren Referenzsystemen
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Vorhaben mit mehreren Referenzsystemen 

Im Folgenden wird erläutert, welche Vorgaben bei einem Geförderten Vorhaben, das sich auf 

mehrere Referenzsysteme bezieht, in einem Gebotsverfahren und zur Ermittlung der Höhe der 

Zuwendungen und Überschusszahlungen und der maximalen jährlichen Fördersumme zu be-

achten sind.  

1. Allgemeine Bestimmungen 

1) Auch wenn sich ein Gefördertes Vorhaben auf mehrere Referenzsysteme (1 bis n) bezieht, ist 

nur ein Basis-Vertragspreis zu bieten. 

2) Es wird ein allgemeiner Mittelungsfaktor wie folgt definiert, der dann zur Anwendung kommt, 

wenn Größen des Geförderten Vorhabens sich nicht je Referenzsystem definieren lassen.  

ug =
eRef,g ∑ Qg

Plan,t
t

∑ eRef,g ∑ Qg
Plan,t

t
n
g=1

         [53] 

Der Mittelungsfaktor beschreibt den Anteil der Treibhausgasemissionen im Referenzsystem 

derjenigen Produktionsmenge eines Geförderten Vorhabens, die einem Referenzsystem zuzu-

ordnen sind, an den gesamten Treibhausgasemissionen eines Geförderten Vorhabens in den 

Referenzsystemen, summiert über die Laufzeit des Vertrags. Er stellt somit den Anteil der 

möglichen Treibhausgasemissionsminderung für ein bestimmtes Produkt an der gesamten mög-

lichen Treibhausgasemissionsminderung des Geförderten Vorhabens dar. 

3) Für die geplanten Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens gilt folgender Zusam-

menhang, wobei diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich nicht immer ermitteln lässt 

und dann die folgende Gleichung nicht gilt. Die geplanten absoluten Treibhausgasemissionen 

des Geförderten Vorhabens werden für das Geförderte Vorhaben in Summe festgelegt. 

EPlan,t =  ∑ Eg
Plan,t

g =  ∑ Qg
Plan,teg

Plan,t
g       [54] 

4) Für die realisierten Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens gilt folgender Zusam-

menhang, wobei diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich nicht immer ermitteln lässt 

und dann die folgende Gleichung nicht gilt. Die realisierten Treibhausgasemissionen werden 

dann in Summe über das gesamte Geförderte Vorhaben ermittelt. 

Ereal =  ∑ Eg
real

g =  ∑ Qg
realeg

real
g        [55]  

5) Für die geplanten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems gilt: 

ERef
Plan,t =  ∑ ERef,g

Plan,t
g =  ∑ Qg

Plan,teRef,gg        [56] 

6) Für die realisierten Treibhausgasemissionen des Referenzsystems gilt: 

ERef
real =  ∑ ERef,g

real
g =  ∑ Qg

realeRef,gg        [57] 

7) Für die geplanten absoluten Einsätze der dynamisierten Energieträger i im Geförderten Vorha-

ben gilt folgender Zusammenhang, wobei diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte sich 

nicht immer ermitteln lässt und dann die folgende Gleichung nicht gilt. 
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Di
Plan,dyn,t

=  ∑ Di,g
Plan,dyn,t

g =  ∑ Qg
Plan,tdi,g

Plan,dyn,t
g     [58] 

8) Für die geplanten absoluten Einsätze der nicht dynamisierten Energieträger i im Geförderten 

Vorhaben gilt folgender Zusammenhang, wobei diese Aufteilung auf die einzelnen Produkte 

sich nicht immer ermitteln lässt und dann die folgende Gleichung nicht gilt. 

Di
Plan,ndyn,t

=  ∑ Di,g
Plan,ndyn,t

g =  ∑ Qg
Plan,tdi,g

Plan,ndyn,t
g    [59] 

9) Für die geplanten absoluten Energieträgereinsätze des Referenzsystems gilt: 

Di
Ref,t =  ∑ di,g

RefQg
Plan,t

g         [60] 

10) Für die geplante Spezifische Treibhausgasemissionsminderung in Bezug auf ein Referenzsys-

tem gilt: 

Δeg
Plan,t =  eRef,g − eg

Plan,t
         [61] 

 

 

Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

Qg
Plan,t

 Geplante Produktion von Produkt g des Geförderten Vorha-

bens in Jahr t 

[ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Qg
real Realisierte Produktionsmenge von Produkt g des Geförderten 

Vorhabens in Jahr t 

[ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

ug Mittelungsfaktor bei Kombination verschiedener Referenzsys-

teme 

Zeitlich konstant 

eRef,g 
Spezifische Treibhausgasemissionen des Referenzsystems 

von Produkt g 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Zeitlich konstant 

ERef,g
Plan,t

 
Geplante Treibhausgasemissionen des Referenzsystems von 

Produkt g 

[t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

ERef,g
real  

Realisierte Treibhausgasemissionen des Referenzsystems von 

Produkt g 

[t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 

Eg
Plan,t

 
Geplante Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorhabens 

bei der Herstellung von Produkt g in Jahr t; nicht immer er-

mittelbar 

[t CO2-Äq.] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Eg
real 

Realisierte Treibhausgasemissionen des Geförderten Vorha-

bens bei der Herstellung von Produkt g; nicht immer ermittel-

bar 

[t CO2-Äq.] 

Jährlich ermittelt 
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Element Beschreibung Zeitliche Variabilität 

eg
Plan,t

 
Geplante spezifische Treibhausgasemissionen des Geförder-

ten Vorhabens bei der Herstellung von Produkt g in Jahr t; 

nicht immer ermittelbar 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

eg
real 

Realisierte spezifische Treibhausgasemissionen des Geförder-

ten Vorhabens bei der Herstellung von Produkt g; nicht im-

mer ermittelbar 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

Δeg
real 

Realisierte Spezifische Treibhausgasemissionsminderung des 

Geförderten Vorhabens bei der Herstellung von Produkt g 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Jährlich ermittelt 

Δeg
Plan,t

 Geplante Spezifische Treibhausgasemissionsminderung des 

Geförderten Vorhabens in Jahr t bei der Herstellung von Pro-

dukt g 

[t CO2-Äq./ME Produkt] 

Für jedes Jahr fest-

gelegt 

Di,g
Plan,dyn,t

 
Einsatz des dynamisierten Energieträgers i im Geförderten 

Vorhaben in Jahr t zur Herstellung des Produkts g; nicht im-

mer ermittelbar 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

di,g
Plan,dyn,t

 
Spezifischer Einsatz des dynamisierten Energieträgers i im 

Geförderten Vorhaben in Jahr t zur Herstellung des Produkts 

g; nicht immer ermittelbar 

[MWh/ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

Di,g
Plan,ndyn,t

 
Einsatz des nicht dynamisierten Energieträgers i im Geförder-

ten Vorhaben in Jahr t zur Herstellung des Produkts g; nicht 

immer ermittelbar 

[MWh] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

di,g
Plan,ndyn,t

 
Spezifischer Einsatz des nicht dynamisierten Energieträgers i 

im Geförderten Vorhaben in Jahr t zur Herstellung des Pro-

dukts g; nicht immer ermittelbar 

[MWh/ME Produkt] 

Für jedes Jahr festge-

legt 

di,g
Ref Spezifischer Einsatz des Energieträgers i im Referenzsystem 

für Produkt g  

[MWh/ME Produkt] 

Zeitlich konstant 

 

2. Auszahlung und Bestimmung der maximalen jährlichen Fördersummen 

1) Die Auszahlung wird ermittelt wie unter Anhang 3 Abschnitt 1 und Abschnitt 2 dargelegt. Da-

bei kommt die Darstellung mittels absoluter Werte nach Anhang 3 Abschnitt 5 zur Anwen-

dung. 

2) Die Bestimmungen zur Ermittlung der maximalen jährlichen Fördersumme bleiben erhalten, 

indem die Summe über alle Referenzsysteme gebildet wird. So ergibt sich für die maximale 

jährliche Fördersumme in jedem Jahr t der folgende Zusammenhang, wenn nur die Energieträ-

ger des Referenzsystems dynamisiert werden:  
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ZCCfD
max,t = (pCCfD

Basis − pCO2
sicher,t)ΔEPlan,t +

α

1+α
∑ βi

Refpi
sicher,t

i Di
Ref,dyn,t

− RnCCfD
max,t    [62] 

Der folgende Zusammenhang gilt, wenn auch Energieträger des Geförderten Vorhabens dyna-

misiert werden: 

ZCCfD
max,t = (pCCfD

Basis − pCO2
sicher,t)ΔEPlan,t         

+α (∑ βi
Vorhabenpi

sicher,tDi
Plan,dyn,t

i +
1

1+α
∑ βi

Refpi
sicher,t

i Di
Ref,dyn,t

) − RnCCfD
max,t    [63] 

3) Die übrigen Bestimmungen in Anhang 3 finden entsprechende Anwendung. 

 

3. Bestimmungen bei Produktwechsel 

1) Im Fall eines Wesentlichen Produktwechsels findet dieser Anhang vorbehaltlich von Absatz 2 

mit der Maßgabe Anwendung, dass die geplante Produktionsmenge des oder der neu herzustel-

lenden förderfähigen Produkte gleich Null gesetzt wird.  

2) Die maximale jährliche Fördersumme und die maximale gesamte Fördersumme werden durch 

einen Wesentlichen Produktwechsel nicht geändert. 
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Anhang 6 

Ergänzungen durch die Bewilligungsbehörde 

 

1. Der Zuwendungsempfänger hat am [wird von der Bewilligungsbehörde ergänzt] einen 

Antrag auf Förderung gestellt (Vorbemerkung (B)). 

2. Der in Abschnitt 1 genannte Antrag des Zuwendungsempfängers wurde um den in An-

hang 2 Abschnitt [wird von der Bewilligungsbehörde ergänzt] beigefügten Inhalt er-

gänzt (Vorbemerkung (B)). 

3. Der in Abschnitt 1 genannte Antrag des Zuwendungsempfängers und der in Ab-

schnitt 2 genannte ergänzte Inhalt bilden zusammen den Antrag auf Förderung, der 

diesem Vertrag zugrunde liegt. 

4. Am [wird von der Bewilligungsbehörde ergänzt] hat die Bewilligungsbehörde gegen-

über dem Zuwendungsempfänger aufgrund der FRL CCfD den Zuwendungsbescheid 

erlassen (Vorbemerkung (B)). 

 


